
Abs.:

An:
Verwaltungsgericht Augsburg
Kornhausgasse 4
86152 Augsburg

• Eilt! Bitte sofort vorlegen! Versammlung am 5.3.2023 (Sonntag)! •

Antrag gem. § 80 V VwGO
(Eilverfahren und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz)

des
– Antragsteller –

gegen

Stadt Augsburg, An der Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg
– Antragsgegnerin –

wegen Versammlungsrecht (Versammlungsverfügung vom 28.2.2023 für den 5.3.2023), Az
320-I-1-Ge-VersG-23/045)

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes – der Dringlichkeit wegen
ohne vorherige mündliche Verhandlung – anzuordnen, dass

die aufschiebende Wirkung der noch zu erhebenden Klage des Antragstellers gegen die
Auflage 2.1 des Auflagenbescheids der Antragsgegnerin vom 28.2.2023, die Versammlung
des Antragstellers am 5.3.2023 betreffend, wiederhergestellt wird.

Der Antrag richtet sich gegenAuflagen in der Verfügung, welchemir als demVersammlungsan-
meldenden/Veranstalter im Bescheid vom 28.2.2023 (Aktenzeichen 320-I-1-Ge-VersG-23/045)
zugestellt wurde.
[[UNTERSCHRIFT]]

Anlagen.
1. Versammlungsanzeige
2. Auflagenbescheid zur gegenständlichen Versammlung
3. Früherer Bescheid als Referenz (Az 330-3-Ko-VersG-21/119)
4. Beschluss des Verwaltungsgerichts Sigmaringen (Az 6 K 1892/21)

1



Am 28.8.2022 fand auf 30 Kilometern der A66 eine
Fahrraddemonstration statt. Der Gegenverkehr
konnte weiter fließen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Gegenstand ist eine von mir angezeigte Versammlung,
deren Route ein zwei Kilometer kurzes Teilstück auf
der A8 zwischen den aufeinanderfolgenden Anschluss-
stellen Augsburg-Ost und Friedberg umfasst.
Tempolimits auf Autobahnen und autofreie Sonntage
sind gerade in allerMunde. Neben grundsätzlichen Klima-
gerechtigkeitsüberlegungen verleiht ganz aktuell Putins
Krieg diesen Themen besondere Brisanz. Denn mit unse-
ren Rohölimporten aus Russland (aus denen wir Benzin
für Autos und LKW herstellen) fördern wir Putins Kriegs-
kasse. Einschränkungen des Autoverkehrs wären dabei
eine leicht umsetzbare Möglichkeit, Deutschlands Abhän-
gigkeit von Rohölimporten aus Russland und anderen
Staaten, in denenMenschenrechte nicht geachtet werden,
deutlich zu reduzieren. Die Bundesregierung plant aber
in eine ganz andere Richtung und möchte nicht nur neue
Autobahnen errichten, sondern auch noch mit aller Kraft
kostspielige Flüssiggasterminals aufbauen. Eine solche
Politik erhöht Deutschlands Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern und heizt die Klimakrise weiter an, statt
die Energie- und Mobilitätswende voranzutreiben.
Die Zeit ist daher reif für die angezeigte Autobahn-Demonstration, und sie ist wich-
tiger denn je. Die A8 ist dabei keine Autobahn wie jede andere. Stattdessen wurde sie erst
vorletztes Jahr noch ausgebaut. Zudem stellt sie, wie auch im Bescheid der Antragsgegnerin
dargestellt, einen örtlichen Unfallschwerpunkt dar. Dass wir uns in Augsburg überhaupt an
dem überregionalen Aktionstag zur Rolle von Autobahnen in der Mobilitätswende beteiligen,
entschlossen wir erst anlässlich des schweren Unfalls am 18.2.2023. Mein Versammlungs-
thema bezieht sich daher, und auch aus weiteren Gründen, nicht nur auf Autobahnen im
Allgemeinen, sondern ganz speziell und in besonderem Maß auf die A8.
Die hier angegriffene Auflage 2.1 beschränkt die gegenständliche Versammlung enorm, indem
sie im Konflikt mit dem Versammlungsthema die Benutzung der A8 als Versammlungsort
untersagt. Versammlungen auf Bundesstraßen und Autobahnen sind nichts Unge-
wöhnliches. In Augsburg fanden etwa, seit ein entsprechender VGH-Beschluss im Juni 2021
eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigte und so einen Präzedenzfall schaffte,
mehrere Fahrraddemonstrationen über die B17 statt. Andere Demonstrationen gab es auf der
A12 im Inntal (mit Redebeiträgen von CSU-Landrat Josef Neiderhell), auf der A96 bei Ravens-
burg, auf der A100 bei Berlin, auf der A39 bei Braunschweig, auf der A61 bei Grevenbroich,
auf der A540 bei Mönchengladbach und viele weitere mehr.
Nachfolgend beziehe ich zu einzelnen Aspekten des Bescheids der Antragsgegnerin Stellung.
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Die A8 muss nur kurz gesperrt werden. Der Bescheid gibt mehrere sich widersprechen-
de Angaben zur Gesamtsperrdauer an, alle im Bereich von sechs Stunden oder mehr und alle
unzureichend substanziiert. Sowohl der gesunde Menschenverstand als auch die zahlreichen
früheren Versammlungen auf Autobahnen zeigen: Die im Bescheid in Raum gestellte Ge-
samtsperrdauer ist maßlos übertrieben. Eine wenige Minuten andauernde Fahrraddemonstration
benötigt keine mehrere Stunden andauernde Vollsperrung. Eine solche Tagessperrung entspricht
auch nicht der Einschätzung des staatlichen Bauamts Augsburg, das (wie auf Seite 32 des
Bescheids angegeben) von einer 15-minütigen Sperrung ausgeht und nichts von einer länger
dauernden Sperrung schreibt.
Direkt nachdem die Versammlung die Autobahn wieder verlassen hat, kann genau wie bei
früheren Versammlungen auf Autobahnen und Bundesstraßen auch die A8 sofort wieder
freigegeben werden – die auf Seite 22 des Bescheids in Raum gestellten „zwei bis zweiein-
halb Stunden“ allein zum Abbau etwaiger temporärer Temposchilder leuchten nicht ein.
Auch bei den immer wieder stattfindenden Fahrraddemonstrationen auf der B17 erfolgt die
Wiederfreigabe für den Autoverkehr unmittelbar nach Abfluss der Versammlung.
Es ist sogar möglich, dass gar nicht erst eine Sperrung eingerichtet wird, sondern der Auto-
verkehr hinter der Demonstration mitrollt. So kämen die beteiligten Autofahrer*innen zum
korrekten Schluss, dass kein größerer Grund für die kurzzeitige Verlangsamung vorliegt und
es bestimmt in einigen Minuten in gewohnter Geschwindigkeit weitergeht.
Die auf Seite 19 des Bescheids in Raum gestellte Fahrzeitschätzung von 30 Minuten ist für das
zwei Kilometer kurze Teilstück realitätsfern: Bei sechs nebeneinanderfahrenden Radelnden
(auf drei Spuren gut umsetzbar) und einer durchschnittlichen Fahrradlänge von 2m und
einem Sicherheitsabstand von 2m ergibt sich eine Gesamtlänge von ungefähr 330m. Damit
dieser Zug für die 2 km kurze Strecke tatsächlich die angegebenen 30 Minuten benötigen
würde, müsste die Geschwindigkeit (2,0 km+ 330m) / 0,5 h = 4,66 km/h betragen. Diese Ge-
schwindigkeit widerspricht ganz signifikant nicht nur den Erfahrungswerten auf bisherigen
Fahrraddemonstrationen, sondern auch dem gesunden Menschenverstand.

Auch bei früheren Fahrraddemonstrationen in
der Zuständigkeit der Antragsgegnerin sowie des
Polizeipräsidiums Schwaben Nord konnte der Ge-
genverkehr weiter fließen. Hier ein Foto einer
Demonstration auf der B17 vom 13.7.2022.

Für die Gegenrichtung kann dem Modell früherer Fahr-
raddemonstrationen auf Autobahnen folgend für die we-
nigen Minuten des Fahrradprotests ein sicheres Tem-
polimit ausgewiesen werden. Wieso eine Sperrung der
Gegenrichtung unbedingt erforderlich sein soll, wird im
Bescheid der Antragsgegnerin nicht hinreichend begrün-
det. Die Antragsgegnerin setzte sich mit der etablierten
Alternativoption nicht hinreichend auseinander und hol-
te auch nicht die Erfahrung von Behörden ein, die frühere
Versammlungen auf Autobahnen begleiteten.
Insofern die Sorge besteht, dass Versammlungsteilneh-
mer*innen auf Inlineskates nicht mit den Fahrradfah-
rer*innen mithalten können (obwohl auch untrainierte Menschen mit diesen mühelos Ge-
schwindigkeiten von 15 km/h und mehr erreichen können), könnte als milderes Mittel die
ausschließliche Verwendung von Fahrrädern angeordnet werden.
Da dies auf Seite 19 des Bescheids kurz thematisiert wird, möchte ich auch zur Länge des
kurzen A8-Teilstücks Stellung beziehen. Gemäß Google Maps handelt es sich um 2,07 km
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direkt auf der Autobahn. Die Auffahrt hat eine Länge von etwa 400m. Diese kann als Puffer
verwendet werden, um ohne den sonstigen Verkehr auf der B2 zu tangieren die Freigabe
der A8 durch die Polizei abzuwarten. Die Länge der Abfahrt ist nicht von Relevanz, da der
Autoverkehr auf der A8 unmittelbar nachdem die letzten Versammlungsteilnehmer*innen die
Autobahn verlassen haben sofort wieder wie gewohnt fließen kann.

Im Übrigen widerspricht der gegenständliche Bescheid einem früheren Bescheid der Antrags-
gegnerin. Damals ging es ebenfalls um eine Fahrraddemonstration mit A8-Teilstück, allerdings
um ein deutlich längeres (3,7 km, polizeiliche Schätzung 45Minuten). Dennoch wurden damals
für die Sperrung inklusive Vor- und Nachlaufzeit nur drei Stunden veranschlagt (Ziffer III.8
auf Seite 10 des Bescheids mit Aktenzeichen 330-3-Ko-VersG-21/119), nicht sechs Stunden
oder mehr wie im gegenständlichen Bescheid. Diese Diskrepanz wird weder von der Polizei
als zuständige Fachbehörde thematisiert noch von der Antragsgegnerin aufgelöst. Zudem
wurden für aufgrund des ebenfalls damals angezeigten B17-Teilstücks massive Staus und
Behinderungen im gesamten Stadtgebiet prognostiziert, zu denen es bei der Umsetzung dann
aber nie kam.
Sowohl der damalige Bescheid als auch der gegenständliche zeichnen ein stark überspitztes
Bild der tatsächlich vorliegenden Situation.
Abschließend sei angemerkt, dass Umleitungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen eine
normale Praxis für Baustellen oder bei Unfällen auf der Autobahn darstellen. Aus dem Bescheid
der Antragsgegnerin geht nicht hervor, warum das Grundrecht der Versammlungsfreiheit im
Vergleich zu Baustellen zurücktreten sollte, zumal es hier um ein äußerst kurzes Teilstück
geht, das innerhalb weniger Minuten befahren ist.
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Autofahrer*innen benötigen nur wenige Minuten länger. Der Bescheid veranschlagt
eine Gesamtsperrzeit der A8 über viele Stunden, teilweise sogar in beide Fahrtrichtungen,
und stellt die Zahl von 18.300 beteiligten Fahrzeugen in den Raum. Gemäß der auf Seite 31
aufgeführten Daten im Bescheid der Antragsgegnerin sind aber selbst für den großzügig
abgemessenen Zeitraum von 15 Minuten Fahrtzeit für die zwei Kilometer kurze Strecke (das
entspräche der sehr niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 8 km/h) nur 750 bis 900
beteiligte Fahrzeuge (= ein Viertel von 3.000 bis 3.600) zu erwarten.
Zudem ist nicht nur die Anzahl beteiligter Fahrzeuge zu berücksichtigen, sondern auch die
Art der Beeinflussung. Wenn die Fahrzeuge hinter der Fahrraddemonstration mitrollen, sind
sie lediglich für einige Minuten in ihrer Geschwindigkeit reduziert. Falls die Autobahn doch
gesperrt wird, können die Auto- und LKW-Fahrer*innen auf eine der kurzen Umfahrungen
ausweichen. Direkt bei der nächsten Anschlussstelle können sie wieder auf die A8 auffahren.
Auch der sonstige Verkehr in der Region kann nahezu ungehindert fließen. Meine Versamm-
lung soll ja nur für wenigeMinuten auf der A8 verlaufen, und das an einem Sonntagnachmittag.
Der im Bescheid angedeutete Ausflugsverkehr zu Wintersportregionen findet allenfalls am
frühen Morgen und andererseits nach Schließung der Pisten (etwa 15:30 Uhr) statt.
Der Bescheid spricht von vielfältigen Umleitungen und angeblichen Belastungen der Umge-
hungsstraßen, und außerdem davon, dass der ÖPNV in Augsburg „zum Erliegen“ (Seite 43)
kommen könnte. Schon der gesunde Menschenverstand zeigt: Eine Kurzzeitsperrung der
A8 für wenige Minuten hat nicht die von der Antragsgegnerin in Raum gestellten extremen
Konsequenzen. In der kurzen Zeit kann sich gar nicht so viel Verkehr ansammeln, als dass
es zu einer solchen Belastung kommen könnte. Die meisten Autofahrer*innen würden auch
eher die wenigen Minuten Kurzsperrung abwarten und auf der A8 verbleiben wollen, statt
einer weniger vertrauten Umleitung über eine andere Straße zu folgen.
Auf Seite 11 des Bescheids wird durch die Befahrung des kurzen A8-Teilstücks eine Gefährdung
der Funktionsfähigkeit des Staates sowie der tragenden Prinzipien der verfassungsgemäßen
Ordnung angedeutet. Diese Befürchtung erscheint mir etwas hoch gegriffen.

Umleitung und Route der Versammlung harmonieren. Auf Seite 30 im Bescheid wird
behauptet, dass die Bedarfsumleitungen von der Versammlung genutzt werden und für den
abgeleiteten Autoverkehr daher nicht befahrbar seien. Das ist nicht richtig.
Anfangs befinden wir uns auf der Zufahrt zum anvisierten kurzen A8-Teilstück. Falls es
überhaupt zu einer Sperrung der Gegenrichtung kommen muss, was ich bezweifle und was
auch bei früheren Fahrraddemonstrationen auf Autobahnen nicht so war, kann der Verkehr
also ungehindert abfließen. Dies ist einer von mehreren Gründen, wieso ich mich gerade für
das angezeigte A8-Teilstück entschied.
Nachdem die Versammlung die A8 wieder verlassen hat, ist allenfalls eine Überschneidung
von Umleitung und Versammlungsroute an der Kreuzung Aindlinger Str./Derchinger Str.
denkbar (Abbildung links). Diesbezüglich gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Eine besteht
darin, dass wir an dieser Stelle kurz warten, bis der Verkehr wieder zurück auf die Autobahn
geflossen ist. Eine andere besteht darin, dass wir eine querungsfreie Rückroute verwenden.
Diesbezüglich sind mehrere Varianten denkbar, die rechte Abbildung zeigt eine davon.
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In grün eingezeichnet: der anvisierte Versammlungsverlauf.
Rot: Umfahrung in Richtung Westen.

Orange: Umfahrung in Gegenrichtung (die bei früheren Fahrraddemonstrationen auf Autobahnen mangels Sperrung unnötig war).

Insofern das A8-Teilstück zwischen Friedberg und Dasing aus verkehrstechnischer Sicht
geeigneter als das anvisierte Teilstück zwischen Friedberg und Augsburg-Ost ist, wie auf
Seite 45 des Bescheids angedeutet, könnte als milderes Mittel die Befahrung dieses Teilstücks
angeordnet werden. Da es deutlich länger als das von mir angezeigte Teilstück ist, könnte
die Route auch derart festgesetzt werden, dass nach einigen Minuten eine Rückkehr zum
Ausgangspunkt zu erfolgen hat.
Diese Rückkehrmöglichkeit gibt es zudem auch bei jedem anderen A8-Teilstück. Sie sichert
zudem eine hohe Kontrollierbarkeit durch die Polizei: Nach einer festgesetztenAnzahlMinuten
kann sie die Rückkehr anordnen, sodass die Gesamtfahrzeit schlussendlich genau das Doppelte
beträgt.
Die Antragsgegnerin zog indes keine dieser Möglichkeiten in Betracht.
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Im Übrigen sei angemerkt, dass die von der Antragsgegnerin eingeholte Stellungnahme der
Autobahn GmbH fälschlicherweise davon ausgeht (Seite 31), dass der Demonstrationszug
in Richtung Ulm unterwegs sei. Vielmehr ist er von Augsburg-Ost beginnend in Richtung
Friedberg unterwegs.

Die Fahrbahn bleibt sauber und wird kontrolliert. Der Bescheid deutet eine um-
fangreiche und zeitintensive Fahrbahnreinigungsaktion an, die im Nachgang der kurzen
Fahrraddemonstration nötig sei und zu einer verlängerten Vollsperrung der A8 führe. Eine
solche Aktion ist aber unnötig. Denn meine Ordner*innen werden die gesamte Versammlung
über darauf achten, dass die Fahrbahn nicht verunreinigt wird und keine Gegenstände zurück-
gelassen werden. Zusätzlich wird eine Gruppe aus das Schlusslicht bildenden Ordner*innen
kontrollieren, dass die Fahrbahn in genau dem Zustand verlassen wird, in dem sie vorgefun-
den wurde. Das Schlussfahrzeug der Polizei kann das bestätigen. Dieser Modus hat sich bei
früheren Autobahndemonstrationen bewährt. Berichte, dass es dabei je zu Verunreinigungen
gekommen sein soll, sind mir keine bekannt und wurden von der Antragsgegnerin nicht
angeführt. Auch bei den immer wieder stattfindenden Fahrraddemonstrationen über die
autobahnähnlich ausgebaute B17 waren solche Reinigungsaktionen niemals nötig. Ferner
erschließt sich mir auch nicht, wie und wieso meine Versammlungsteilnehmer*innen die
Fahrbahn verunreinigen sollten.

Ein sicherer Aufbau und Ablauf der Versammlung ist möglich. Wie auch bei Baustel-
len üblich kann die Antragsgegnerin über die Einrichtung eines Geschwindigkeitstrichters
verfügen, bei dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit sanft und schrittweise reduziert wird.
So ist, anders als vom Bescheid suggeriert, kein abrupter Geschwindigkeitswechsel für die
Autofahrer*innen nötig. Da Baustellen nichts Ungewöhnliches sind, verfügen die zuständigen
Behörden dafür über Jahrzehnte praktischer Erfahrung.
Die Antragsgegnerin bringt hypothetische Auffahrunfälle im Rahmen des sich durch die Ver-
sammlung ergebenden Kurzzeitstaus ins Spiel. Dabei ist es nicht zulässig, eine Versammlung
mit Gefahren zu begründen, die auch ohne Versammlung am Ort der Versammlung bestehen
würden. Aus dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 4.12.2020 (Az. 2 B
3007/20):

„Zwar sind mit jedweder auch nur kurzfristigen Inanspruchnahme der Autobahn für
eine Versammlung notwendigerweise umfangreichere Sicherungsmaßnahmen und nicht
unerhebliche Verkehrsbehinderungen verbunden. Auch ist zu berücksichtigen, dass
Verkehrsbehinderungen und Staubildungen auf Autobahnen zu den üblichen, mit po-
lizeilichen und straßenverkehrsrechtlichen Mitteln grundsätzlich zu beherrschenden
Erscheinungen gehören. Anders als bei diesen im Regelfall nicht oder nicht exakt vor-
hersehbaren Verkehrsstörungen kann von Versammlungen eintretenden Behinderungen
überdies im Rahmen eines Sicherheitskonzepts vorausschauend durch Umleitungen, früh-
zeitige Warnhinweise, Meldungen im Verkehrsfunk und andere geeignete Maßnahmen
begegnet werden. Versammlungen auf der Autobahn können deshalb grundsätzlich nicht
allein unter Hinweis auf diese zwangsläufig eintretenden Folgen untersagt werden, weil
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anderenfalls über § 15 Abs. 1 VersammlG letztlich ein absolutes Verbot der Nutzung der
Autobahnen für Versammlungszwecke statuiert würde, für das aus den zuvor dargelegten
Gründen eine rechtliche Grundlage fehlt.“

Tatsächlich kam es bei allen bisherigen Protestzügen über Autobahnen zu keinerlei chao-
tischen Verkehrssituationen. Es gab überschaubare Rückstaus, welche aber an einspurig
befahrbaren Baustellenabschnitten oft schon umfangreicher entstehen. Das ist auch einsich-
tig, denn natürlich ist das deutsche Verkehrsnetz derart konstruiert, dass es mit solchen
Situationen souverän umgehen kann.
An dieser Stelle möchte ich auch zwei Unterstellungen der Antragsgegnerin und der von ihr
konsultierten Fachbehörden vehement zurückweisen. Auf Seite 16 wird ohne Begründung
behauptet, Ziel meiner Versammlung sei eine Behinderung Dritter. Dem ist nicht so. Das Ziel
der Versammlung besteht darin, die öffentliche Debatte zur Mobilitätswende unter besonderer
Beachtung der Rolle der A8 voranzubringen. Nach erfolglosen früheren Versammlungen ist
für dieses Ziel das kurze Teilstück auf der A8 erforderlich; nur so entfaltet sich die nötige
Symbolwirkung, nur so wird die Diskussion über die Mobilitätswende hinreichend greifbar.
Ich gab mir bei der Routenauswahl alle Mühe, den Einfluss auf unbeteiligte Dritte gering zu
halten. Aus diesem Grund wählte ich ein besonders kurzes Teilstück der A8 mit besonders
gut geeigneten Umfahrungsmöglichkeiten, das zugleich einen hohen inneren Bezug zum
Versammlungsthema aufweist.
Zudem wird im Bescheid auf Seite 30 angedeutet, dass es im Rahmen meiner Versammlung zu
diversen Störaktionen kommen könne. Diese Unterstellung entbehrt jeglicher Grundlage. Alle
bisherigen von mir angemeldeten Versammlungen liefen störungsfrei ab. Meine Ordner*innen
können dafür auch dieses Mal Sorge tragen. Zu meiner Demonstration wird auch über den
E-Mail-Verteiler von Fridays for Future aufgerufen, auf dem sich vor allem Eltern befinden.
Meine Versammlung ist daher als geordnete familienfreundliche Versammlung geplant. Mein
Demonstrationsaufruf enthält keinerlei systemkritische Elemente, sondern bezieht sich al-
lein auf Verkehrspolitik. Aufgrund der schwere des Vorwurfs der Unfriedlichkeit meiner
Versammlung müsste ein solcher besonders belastbar begründet werden.
Schließlich möchte ich auch anmerken, dass ich ein Sicherungskonzept für den unwahr-
scheinlichen Fall eines sich auf der kurzen Wegstrecke auf der A8 ergebenden Fahrraddefekts
ausgearbeitet habe. Eine solche Eventualität wird im Bescheid der Antragsgegnerin auf Seite 33
in den Raum gestellt. Defekte Fahrräder können sowohl auf einem die Demonstration beglei-
tenden E-Lastenfahrrad zwischengeparkt werden oder auf Wunsch der Ordnungsbehörde
von einem mitfahrenden Begleitfahrzeug eingesammelt werden.

Auf medizinische Notfälle kann sofort und flexibel reagiert werden. In medizini-
schen oder sonstigen Notfällen kann und wird meine Versammlung natürlich sofort an den
Fahrbahnrand weichen, und das sogar schneller und unter deutlich geringerer Raumnut-
zung als im Normalbetrieb mit Autos und LKW. Einsatzfahrzeuge können so den von der
Versammlung benutzten Abschnitt auf der A8 schnell passieren.
Auf Seite 42 ihres Bescheids behauptet die Antragsgegnerin mit Verweis auf allgemeine
Lebenserfahrung, dass nicht mit der Bildung von Rettungsgassen zu rechnen sei. Tatsäch-
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lich haben vielfältige Aufklärungskampagnen in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass
Autofahrer*innen immer häufiger Rettungsgassen bilden.
Auf Seite 23 wird im Bescheid der Antragsgegnerin durch eine besonders detailreiche Schil-
derung eines früheren tragischen Unfalls auf der A8 die Erörterung auf eine emotionale
Ebene geholt. Dass es auf Autobahnen und bei den immer wieder entstehenden Staus zu
schrecklichen Unfällen kommt, ist indes hinlänglich bekannt. Eben dieser Aspekt ist auch
einer der Gründe für meine Versammlung. Jeden Tag verlieren in Deutschland acht Familien
liebe Familienmitglieder. Wie jeden Tag fährt die Mutter in der Früh zur Arbeit, kommt
anders als sonst aber abends nicht nach Hause zurück. Meine Versammlung ist ein Beitrag
zur Umsetzung der Vision Zero – dem verkehrspolitischen Mobilitätswendeziel, dass tödliche
Autounfälle so selten werden, dass jeder einzelne Fall wochenlange öffentliche Debatten und
ZDF-Sondersendungen nach sich zieht.

Versammlungsort und Versammlungsthema haben einen engen inneren Bezug.
Mein angezeigtes Versammlungsthema nimmt in seinen zusammenhängenden Einzelfacetten
unmittelbar Bezug zum Versammlungsort. Größtenteils erkennt das die Antragsgegnerin in
ihrem Bescheid auch an. An einigen Stellen aber verkennt sie den Bezug.
Meine Kooperationsbereitschaft, unter Umständen auf einen anderen Streckenabschnitt auf
der A8 auszuweichen, verkehrt die Antragsgegnerin in eine unterstellte Beliebigkeit. Diese
Unterstellung weise ich vehement zurück. Nicht nur die Befahrung der A8, sondern auch
die restlichen Eckpunkte der Route sind umsichtig unter Verkehrswendeaspekten ausge-
wählt, etwa die Maximilianstraße (die autofrei werden soll) oder die Provinostraße (die zu
einer Fahrradstraße umgewidmet werden soll). An anderen Stellen nimmt die Route auf den
Verkehrskonzept 4.0 für den Ballungsraum Augsburg Bezug.
Natürlich könnte man mir vorwerfen, für eine Demonstration, die sich zentral auf die Bundes-
autobahn A8 bezieht, besser in Berlin vor dem Bundesverkehrsministerium zu demonstrieren.
Doch ich lebe in Augsburg und möchte hier mein Versammlungsrecht wahrnehmen. Ver-
kehrspolitisch läuft in Augsburg und Umgebung vieles schief. Teilweise fällt das unter den
Zuständigkeitsbereich der Stadt Augsburg; entsprechend wird auf der von der Antragsstellerin
angesprochenen Versammlung von Fridays for Future der Stadtrat adressiert. Teilweise fällt
das aber auch unter den Zuständigkeitsbereich des Bundes, und dafür ist meine Versammlung
mit ihrem kurzen A8-Teilstück gedacht.
Meine Versammlung wird nicht nur von den Fahrzeugführer*innen der Gegenrichtung sowie
manchen der kurzzeitig wartenden Autofahrer*innen wahrgenommen. Wie bei vielen anderen
Demonstrationen ebenfalls wird das Ziel, die öffentliche Debatte voranzubringen, auch durch
mediale Berichterstattung verwirklicht. So ist es auch bei den in Augsburg immer wieder
stattfindenden Fahrraddemonstrationen über die B17, und davon leben auch Demonstrationen
im gesamten Bundesgebiet. Das auf Seite 33 des Bescheids vorgebrachte Argument, es fehle
grundsätzlich an Publikum, geht daher fehl, und die auf Seite 53 angeführte Abwertung
medialer Aufmerksamkeit zeugt von geringem Demokratieverständnis. In einer Demokratie
sind Beschlüsse erst nach Debatten möglich, und diese werden durch öffentlich rezipierte
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Demonstrationen vorangetrieben. Nur dadurch kann es in einem größeren Ausmaß zu Dis-
kussionen zum Versammlungsthema an Abendbrottischen kommen; nur dadurch kann der in
Demokratien so wichtige politische Druck auf die Regierungen aufgebaut werden.
Dass Autobahnen nicht grundsätzlich versammlungsfreie Orte sind, ist gemeinhin etabliert.
Die Antragsgegnerin betreitet dies auch nicht, lediglich von der Antragsgegnerin konsultierte
Fachbehörden wie die Autobahn GmbH behaupten das Gegenteil (Seite 28). Es gab schon eine
Vielzahl von Demonstrationen auf Autobahnen, sowohl in Bayern als auch in allen anderen
Bundesländern. In jedem Fall ist die erreichte Öffentlichkeit, auf die durch die Versammlung
eingewirkt werden soll, größer als der Kreis derjenigen, die die Versammlung unmittelbar
mit eigenen Augen betrachten.

Frühere Urteile. Da Demonstrationen auf Autobahnen immer wieder vorkommen, ver-
zichte ich an dieser Stelle auf lange Listen von Einzelnachweisen oder Anfügung von früheren
Versammlungsbescheiden und ggf. Verwaltungsgerichtsbeschlüssen. Da der Bescheid der An-
tragsgegnerin auf Seite 29 aber speziell einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Sigmaringen
zitiert, möchte ich anmerken: Dieser Beschluss bezog sich auf eine gänzlich andere Situation,
nämlich die Anmeldung einer mehrstündigen stationären Kundgebung auf einer viel befahre-
nen Bundesstraße im Zentrum von Ravensburg. Bezüglich einer Fahrraddemonstration auf
der A96 beschloss dasselbe Gericht, dass diese zu ermöglichen war (Az 6 K 1892/21).
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zu verhindern, es sei denn, dass dies wegen der Teilnehmerzahl unvermeidbar 
notwendig ist. Es hat auch zu gewährleisten, dass die Zugspitze nicht überholt wird 
bzw. keine Teilnehmenden hinter das Zugende zurückfallen. Zu diesem Zweck ist am 
Anfang und am Ende des Zuges mindestens ein Ordnerpersonal zu positionieren.
  

1.4. Soweit die Versammlung durch die Polizei begleitet wird, wird die 
Versammlungsleitung verpflichtet, sich vor Beginn der Versammlung bei der 
Einsatzleitung der Polizei zu melden und zu erkennen zu geben, sowie das 
Ordnerpersonal eine halbe Stunde vor Versammlungsbeginn vorzustellen und dieses 
in Anwesenheit der Polizei in ihre Aufgaben einzuweisen.   

 
1.5. Das Ordnerpersonal muss im Besitz eines gültigen amtlichen Ausweisdokumentes 

sein, das auf Verlangen vorzuzeigen ist.  
 
1.6. Die Versammlungsleitung hat den Versammlungsteilnehmenden Beginn und Ende 

der Versammlung bekanntzugeben.  
 
1.7. Der Veranstaltende hat der eingesetzten Versammlungsleitung diesen Bescheid 

rechtzeitig vor Versammlungsbeginn auf geeignete Weise bekannt zu geben.  
 

1.8. Die Versammlungsleitung hat sich zu Beginn der Versammlung den 
Versammlungsteilnehmenden zu erkennen zu geben und diesen die sie betreffenden 
Anordnungen aus diesem Bescheid bekanntzugeben. Es wird empfohlen, diese auch 
über die gesetzlichen Pflichten und Verbote zu informieren. 

 
1.9. Kann die Versammlungsleitung die Ordnung gegenüber den 

Versammlungsteilnehmenden nicht durchsetzen, hat sie die Versammlung zu 
unterbrechen oder erforderlichenfalls zu beenden.  
 
 

2. Anordnungen zum Versammlungsablauf: 
 
2.1. Der Streckenverlauf wird wie folgt festgesetzt:  

Rathausplatz, Karolinenstr., Leonhardsberg, Mittlerer Graben, Unterer Graben, 
Müllerstr., Georg-Haindl-Str., Stadtbachstr., B2 (Überquerung A8), Am Forellenbach, 
Winterbruckenweg, K AIC25 Neue Bergstraße (Richtung Derching), Derchinger 
Straße (Unterquerung A8), begleitende Radwege der K AIC25 bis Höhe Abschnitt 
180, Station 0,600, K AIC25 Neue Bergstraße (Richtung Friedberg), Derchinger 
Straße (Augsburg), Meraner Str., Kurt-Schumacher-Str., Amagasaki-Allee, 
Nagahama-Allee, Provinostr., Milchberg, Maximilianstr., Rathausplatz 
Es wird insbesondere auf den beigefügten Lageplan verwiesen. Der Lageplan ist 
Bestandteil des Bescheids. 

 
2.2. Zur Verhinderung von Aufstockungen ist die Durchführung von 

Zwischenkundgebungen während des Demonstrationszuges untersagt. Der 
Demonstrationszug muss fortlaufend in Bewegung bleiben. 
 

2.3. Durch die Versammlungsleitung und das Ordnerpersonal ist sicherzustellen, dass 
Rettungsfahrzeuge, z. B. von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, die 
Versammlung zu jeder Zeit zügig passieren können.  
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3. Kundgebungsmittel:  

 
3.1. Das Spitzenfahrzeug der Polizei darf während der Fahrraddemonstration nicht 

überholt werden. Die Fahrtgeschwindigkeit des Demonstrationszuges hat sich nach 
dem Spitzenfahrzeug der Polizei zu richten. 
 

3.2. Die Versammlungsteilnehmenden haben während der Versammlung die 
gesetzlichen Bestimmungen der Straßenvekehrsordnung (StVO) einzuhalten. 
Ausschließlich auf Anordnung der Versammlungsbehörde oder der Polizei dürfen der 
Versammlungsleitung und die Teilnehmenden hiervon abweichen. 
 

3.3. Alle Versammlungsteilnehmenden haben die Fahrtstrecke nach den Anweisungen 
der Versammlungsbehörde oder Polizei zügig zu durchfahren. Der 
Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmenden ist gemäß der 
Straßenverkehrsordnung entsprechend anzupassen und einzuhalten. Ein 
unverhältnismäßig großer Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmenden ist 
unzulässig. Ein selbstständiges Anhalten, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund 
vorliegt, ist unzulässig. Jeder Teilnehmender, der selbstständig und hinter dem 
Versammlungszug zurückbleibt, scheidet aus der Versammlung aus und stellt keinen 
Versammlungsteilnehmenden mehr dar. 
 

3.4. Allen Versammlungsteilnehmenden des Demonstrationszuges sind 
Verhaltensweisen untersagt, die ein hohes Maß an Selbst- bzw. Fremdgefährdung 
beinhalten. Hierunter fallen insbesondere das Freihandfahren oder das Fahren mit 
nur einer Hand am Lenker.  
 

3.5. Jedem Versammlungsteilnehmenden wird empfohlen, während des 
Demonstrationszuges einen Helm zu tragen. Die Versammlungsleitung hat bei der 
Eröffnung der Versammlung sowie bei der Kommunikation und Bewerbung vorab auf 
diese Empfehlung hinzuweisen. 
 

3.6. Fahrräder, E-Bikes, Lastenfahrräder und Lasten-E-Bikes sind nur als 
Kundgebungsmittel zulässig, soweit diese der StVO entsprechen.  
 

3.7. Das Fahren mit sonstigen Fahrzeugen mit besonderem Gefährdungspotential für 
Teilnehmende und Dritte (z. B. Einräder, Hochräder, Tallbikes, Elektroroller, E-
Scooter, Hoverboards, Segway etc.) ist untersagt. Ausnahmen hiervon können durch 
die polizeiliche Einsatzleitung erteilt werden. 
 

3.8. Kundgebungsmittel (z. B. Fahnen, Schilder etc.) dürfen nur verkehrssicher im Rahmen 
des § 22 StVO an Fahrrädern angebracht werden. Die bei der sich fortbewegenden 
Demonstration mitgeführten Kundgebungsmittel dürfen daher lediglich so groß sein, 
als dass hierdurch keine Gefahren, z. B. durch extreme Witterungsverhältnisse wie 
Wind oder Starkregen, zu befürchten sind. Das gilt auch für zu transportierende 
Kundgebungsmittel, die bei der stationären Versammlung Verwendung finden. 
Solche Kundgebungsmittel, insbesondere Tragstangen (siehe Ziffer 3.11) dürfen 
nicht seitlich und nach vorne über den Fahrzeugumriss hinausragen. Nach hinten ist 
aufgrund der dicht nachfolgenden Teilnehmenden auch unter der Länge von 1 m eine 
deutlich sichtbare Kenntlichmachung vorzunehmen. 
 

3.9. Plakate und ggf. Informationsstände dürfen nur am Versammlungsort aufgestellt, 
Flugblätter nur im unmittelbaren Versammlungsbereich (höchstens zehn Meter im 
Umkreis) verteilt werden. 
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3.10. Das Mitführen von Seilen und mehr als drei Metern langen Transparenten ist im 
Rahmen der stationären Kundgebung untersagt. Soweit Transparente längs an den 
Seiten mitgeführt werden, dürfen diese eine Höhe von einem Meter und eine Länge 
von drei Metern nicht überschreiten. Zwischen den einzelnen Seiten-Transparenten 
ist ein Abstand von mindestens drei Metern einzuhalten. Eine Verbindung zwischen 
den einzelnen Seiten-Transparenten ist nicht zulässig. Für die sich fortbewegende 
Demonstration wird auf Ziffer 3.8. hingewiesen.  

 
3.11. Für Transparente, Plakate, Fahnen usw. dürfen im Rahmen der stationären 

Kundgebung nur Tragstangen aus Weichholz mit einer Länge von max. zwei Metern 
und einem Durchmesser von max. drei Zentimetern verwendet werden. Soweit sich 
Oberleitungen der Straßenbahn im oder um den Versammlungsbereich befinden, 
haben die Versammlungsleitung und das Ordnerpersonal darauf zu achten und die 
Teilnehmenden vor Beginn der Versammlung auf geeignete Weise zu informieren 
und zu warnen, dass bei Annäherung an die Oberleitungen der Straßenbahn 
Lebensgefahr besteht. (Es sollte deshalb seitens der Versammlungsleitung den 
Teilnehmenden empfohlen werden, Tragstangen mit max. 1,5 Metern Länge zu 
verwenden.) Für die sich fortbewegende Demonstration wird auf Ziffer 3.8. 
hingewiesen.   
 

3.12. Das Mitführen und die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände jeglicher Art (auch 
die der Kategorien F1, T1 und P1) sind untersagt.  
 

3.13. Lautsprecheranlagen, Megaphone und Musikinstrumente mit elektrischer oder 
anderer technischer Verstärkung und dergleichen dürfen nicht für reine 
Unterhaltungs-/Vergnügungszwecke, sondern nur für direkte Versammlungszwecke, 
für Ansprachen und Darbietungen, deren Inhalt in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Versammlungsthema stehen, sowie für Ordnungsdurchsagen, verwendet 
werden.  
 

3.14. Der Straßenbelag darf nicht beschädigt werden. Das Befestigen von Zelten, 
Pavillons, Sonnenschirmen und anderen Gegenständen mit Nägeln u. ä. im 
Straßenbelag ist deshalb verboten. Dessen ungeachtet ist die Standsicherheit durch 
andere geeignete Maßnahmen und Mittel jederzeit sicherzustellen. Sofern die 
Standfestigkeit von Aufbauten (z.B. Pavillons), sonstigen Gegenständen und 
Kundgebungsmitteln wegen Witterungseinflüssen (z.B. starke Windböen) nicht mehr 
gewährleistet werden kann, sind diese unverzüglich abzubauen. 
 

3.15. Der Straßenbelag darf nicht verschmutzt werden. Für Bemalungen des 
Straßenbelages darf ausschließlich Straßenmalkreide verwendet werden, die allein 
mit Wasser und ohne zusätzliche Reinigungsmaßnahmen rückstandslos entfernt 
werden kann. Die Haftung hierfür - ggf. auch für einen notwendigen Austausch oder 
eine notwendige Reparatur des Straßenbelages - tragen neben den jeweiligen 
Verursachern, der Veranstaltende und die Versammlungsleitung, die solche 
Bemalungen erforderlichenfalls unterbinden müssen.   
 

3.16. Hydranten und Absperranlagen (Gas, Wasser usw.) in und auf der Straßenfläche und 
die entsprechenden Hinweistafeln sind frei zu halten, darauf dürfen keine 
Kundgebungsmittel abgestellt werden.  
 
 

4. Lärm-, Umweltschutz:  
 

4.1. Die Ausrichtung der ggf. verwendeten Lautsprecher oder Megaphone hat in Richtung 
und auf den Bereich der Versammlung zu erfolgen. Die Sicherheit des angrenzenden 
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Straßenverkehrs darf nicht gefährdet werden.  
 

4.2. Die Lautstärke von Lautsprechern, Megaphonen und sonstigen vergleichbaren 
Verstärkeranlagen darf einen Spitzenpegel von 90 dB(A) nicht überschreiten 
(gemessen einen Meter vor dem Lautsprecher u. ä.). Diese Lautstärke ist auf 65 
dB(A) im Umkreis von 100 Metern um Schulen während des Schulbetriebes, 
Friedhöfen während der allgemeinen Öffnungszeiten, Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen, Altersheimen und Kinderheimen zu 
beschränken. Die vorgenannten Lautstärke-/Pegelwerte dürfen auch im sonstigen 
Versammlungsbereich und außerhalb desselben nicht überschritten werden. Im 
Umkreis von 100 Metern um Kirchen oder ähnlichen Einrichtungen dürfen während 
der Zeit von Gottesdiensten, Gebetsveranstaltungen oder vergleichbaren religiösen 
Veranstaltungen - mit Ausnahme für erforderliche Ordnungsdurchsagen - 
Lautsprecher und dergleichen nicht verwendet werden, auch dürfen solche 
Veranstaltungen nicht durch das Rufen von Parolen, Benutzen von Lärm- und 
ähnlichen Geräten gestört werden. Bei einer Überschreitung der vorgenannten 
Maximalpegel ist die Lautstärke entsprechend zu reduzieren.  
 

4.3. Es ist zu gewährleisten, dass die Mitarbeitenden und sonstigen Beauftragten der 
Stadt Augsburg sowie die Polizei, die mit Lärmmessungen beauftragt sind, die 
Einhaltung der beschränkenden Verfügungen zum Lärmschutz durch Messungen auf 
der Versammlungsfläche kontrollieren können.  
 

4.4. Durch eine der Polizei (soweit vor Ort) gegenüber als verantwortlich bekannt zu 
gebende Person (soweit nicht die Versammlungsleitung) hat während der 
Versammlung laufend die Tonübertragungsanlage und die dadurch hervorgerufene 
Beschallung zu überwachen und auf Aufforderung der Polizei die Lautstärke sofort 
zu reduzieren, soweit erforderlich auch unter die oben genannten Werte.  
 

4.5. Soweit andere Veranstaltungen / Versammlungen (unabhängig welcher Art) in 
unmittelbarer Nähe durchgeführt werden, haben sich die Veranstalter zur 
Vermeidung von gegenseitigen Störungen selbst abzustimmen. Erforderlichenfalls ist 
die Lautstärke der Lautsprecher u. ä. auch unter die vorstehend festgelegten 
Lautstärkewerte hinaus soweit zu verringern, dass die andere Veranstaltung / 
Versammlung nicht an ihrer Durchführung so beeinträchtigt werden, dass diese nicht 
durchgeführt werden können oder wesentlich beeinträchtigt werden.  
 
 

5. Verkehrliche Regelungen:  
 

5.1. Bei Befahren des Winterbruckenwegs (Gewerbegebiet Derching) und der AIC 25 wird 
die Versammlung auf eine Fahrbahnseite beschränkt. Der Fahrstreifen der 
Gegenfahrbahn ist zum Passieren von Einsatz- und Rettungskräften freizuhalten. 
 

5.2. Die Breite des Zuges darf fünf Meter nicht überschreiten. Dabei ist zu beachten, dass 
die Gegenfahrbahn jedoch zwingend freigehalten werden muss.  
 

5.3. Bei weniger als 20 Teilnehmenden sind, soweit aus Platzgründen möglich, 
vorhandene Radwege zu benützen.  

 
5.4. Um den Straßenverkehr nicht mehr als notwendig zu behindern sind Kreuzungen 

oder Straßenübergänge so zügig wie möglich zu überqueren.  
 

5.5. Bei Dunkelheit oder sonst schlechter Sicht (z. B. Nebel) sind Anfang, Ende und die 
Seiten des Zuges insbesondere zur Fahrbahn hin mit geeigneten Mitteln, wie 
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Leuchten, reflektierenden Flächen, Schutzwesten etc. deutlich sichtbar abzusichern.
  

5.6. Soweit aus Platzgründen möglich sind die Fahrspuren der Straßenbahn und 
sonstigen Nahverkehrs freizuhalten. Der öffentliche Nahverkehr darf nicht mehr als 
den Umständen nach unvermeidbar beeinträchtigt werden.  
 

5.7. Zu befahrenen Straßen und Fahrtrassen und Haltestellen des öffentlichen 
Nahverkehrs ist bei Versammlungen ein Sicherheitsabstand von mind. drei Metern 
einzuhalten (Maßgebend ist die äußere Grenze des Kundgebungsbereichs).  
 

5.8. Der Fußgänger- und Fahrradverkehr darf bei Versammlungen nicht mehr als den 
Umständen nach unvermeidbar beeinträchtigt werden. Für diesen ist eine 
Gehwegbreite von mindestens zwei Metern freizuhalten, Radwege sind gesamt 
freizuhalten.  
 

5.9. Hauseingänge, Grundstückszufahrten, Kreuzungen und Straßeneinmündungen 
dürfen nicht blockiert werden. Ein freier ungehinderter Zugang zu Aus- und Einfahrten 
muss jederzeit gewährleistet und notfalls durch die Versammlungsleitung und das 
Ordnerpersonal mit geeigneten Mitteln durchgesetzt werden.  
 

5.10. Das Befahren von Gehwegen oder der Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen ist nicht 
zulässig. Abweichend hiervon kann der Versammlungsbehörde die Nutzung von 
Kraftfahrzeugen als Kundgebungsmittel oder zur Beförderung von 
Kundgebungsmitteln an den Versammlungsort angezeigt werden. Für das Befahren 
von Gehwegen oder der Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen können dann hiervon 
abweichende Beschränkungen durch die Versammlungsbehörde gesondert 
angeordnet werden.   
 
 

6. Weitere Verbote und Beschränkungen für und in Bezug auf 
Versammlungsteilnehmende:  
 

6.1. Alle Reden und auch von Ton-/Bildträgern abgespielte Texte, Videos und 
Musikstücke sowie jegliche verwendete Kundgebungsmittel haben den öffentlichen 
Frieden zu wahren. Zum Hass gegen Bevölkerungsteile darf nicht aufgestachelt oder 
zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufgerufen werden. Die Menschenwürde anderer 
darf nicht verletzt werden, indem Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig 
verächtlich gemacht oder verleumdet werden.  
 

6.2. Die Abgabe, Mitnahme oder Konsum alkoholischer Getränke aller Art und von 
Drogen ist verboten. Die Versammlungsleitung ist verpflichtet, das Verbot 
durchzusetzen und Verstöße dagegen unverzüglich zu unterbinden. Personen, die 
sich weigern sich an das Verbot oder entsprechende Weisungen der 
Versammlungsleitung oder des Ordnerpersonals zu halten, sind von der 
Versammlungsleitung unverzüglich der Polizei zu melden (diese entscheidet über 
einen Ausschluss von der Versammlung). Ist die Versammlungsleitung nicht in der 
Lage das Alkohol-/Drogenverbot durchzusetzen, hat sie unverzüglich die 
Versammlung zu unterbrechen und wenn dies nicht ausreicht für beendet zu erklären 
und die Teilnehmenden aufzufordern, sich umgehend zu entfernen.  
 

6.3. Alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Personen, die die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung der Versammlung stören, sind von der Versammlungsleitung 
unverzüglich der Polizei zu melden (diese entscheidet über einen Ausschluss von der 
Versammlung).  
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II. Zuständigkeit:   
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Stadt Augsburg für dieses Verfahren 
ergibt sich aus Art. 24 Abs. 2 BayVersG und Art. 3 Abs.1 Nr. 4 BayVwVfG.  
 
Mit E-Mail vom 20.02.2023 wurde die Stadt Augsburg durch die Regierung von 
Schwaben als alleinig zuständige Versammlungsbehörde gemäß Art. 24 Abs. 4 Satz 
1 BayVersG bestimmt. 

 
III. Rechtliche Würdigung und Begründung der Anordnungen:  

Die angezeigte Veranstaltung ist versammlungsrechtlich zu würdigen (Art. 2 
BayVersG).  
 
Die Beschränkungen werden gem. Art. 15 Abs. 1 BayVersG angeordnet und sind für 
einen sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung notwendig. Die 
tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 BayVersG für die Anordnung 
von Beschränkungen der Versammlung sind hier erfüllt, weil nach den zur Zeit des 
Erlassens dieses Bescheides erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist.  

 
Die öffentliche Sicherheit umfasst hierbei die Individualrechtsgüter Leben, Gesundheit, 
Freiheit, Ehre, Eigentum und Gemeinschaftsrechtsgüter der Integrität der 
Rechtsordnung, Bestand und Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen 
sowie die tragenden Prinzipien der verfassungsmäßigen Ordnung. 
 
Unter öffentlicher Ordnung sind dabei die ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren 
Einhaltung nach den Vorstellungen der Menschen im jeweiligen Rechtsraum für ein 
geordnetes staatsbürgerliches Zusammenleben unverzichtbar sind, zu verstehen. 
 
Es liegt gegenständlich außerdem eine Sachlage vor, die bei ungehindertem 
Geschehensablauf mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die der 
Versammlungsfreiheit entgegenstehenden Interessen der öffentlichen Sicherheit 
und/oder Ordnung führt. 
 
Die Kundgebung stellt im Hinblick auf die Thematik, den Versammlungsort und der 
Kundgebungsmittel eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und Leichtigkeit des 
(Fußgänger-)Verkehrs sowie für die Rechtspositionen der Anwohnenden, 
Gewerbetreibenden und unbeteiligten Dritter dar.  

 
III.1. Anordnungen gegenüber dem Veranstaltenden und der Versammlungsleitung:  

Die Anordnungen konkretisieren die allgemeine Rechtspflicht der 
Versammlungsleitung, für die Dauer der Versammlung für Ordnung zu sorgen. Diese 
Rechtspflicht folgt aus Art. 4 Abs. 1, 2 BayVersG. Als Wahrer der Sicherheit hat die 
Versammlungsleitung die Teilnehmenden gegen Gefahren aus der Versammlung und 
die Öffentlichkeit gegen Gefahren durch die Versammlung zu schützen.   
 
Die Meldepflicht der Versammlungsleitung bei der Einsatzleitung der Polizei (soweit 
Polizeibeamte in die Versammlung entsandt wurden) ist erforderlich, damit dieser 
bekannt wird, welche Person die Versammlung leitet und damit für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung verantwortlich und 
Ansprechpartner für Anordnungen und dergleichen der Polizei ist.   
 
Die Pflicht des Veranstaltenden, den Bescheid der Versammlungsleitung bekannt zu 
geben, ist erforderlich, damit die Beschränkungen auch tatsächlich im 
Versammlungsverlauf umgesetzt werden. Ohne Bekanntgabe besteht die konkrete 
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Gefahr, dass die Beschränkungen zur Gefahrenabwehr nicht zur Anwendung 
gelangen. In Folge ist mit einem Eintritt der in der Gefahrenprognose dargestellten 
Gefährdungen zu rechnen.  
 
Die Pflicht der Versammlungsleitung, sich erkennen zu geben, ist erforderlich, da eine 
dem Ordnerpersonal vergleichbare Kennzeichnung der Versammlungsleitung 
gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Die Teilnehmenden müssen jedoch zweifelsfrei 
erkennen können, wer ihnen gegenüber zu einer Anweisung oder sogar zu einer 
bußgeldbewehrten Zurechtweisung befugt ist (vgl. Art. 5 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1, Art. 21 
Abs. 2 Nr. 4 BayVersG).  
 
Die Pflicht der Versammlungsleitung, den Bescheid dem eingesetzten Ordnerpersonal 
bzw. den Teilnehmenden bekannt zu geben, ist erforderlich, damit die 
Beschränkungen auch tatsächlich im Versammlungsverlauf umgesetzt werden. Ohne 
Bekanntgabe besteht die konkrete Gefahr, dass die Beschränkungen zur 
Gefahrenabwehr nicht zur Anwendung gelangen. In Folge ist mit einem Eintritt der in 
der Gefahrenprognose dargestellten Gefährdungen zu rechnen.  
 
Die Pflicht der Versammlungsleitung, den Anfang und das Ende der Versammlung 
bekannt zu geben, ist erforderlich, da rechtliche Pflichten zu diesen Zeitpunkten 
beginnen und enden. Ohne den Anfang und das Ende der Versammlung zu kennen, 
besteht die konkrete Gefahr, dass Teilnehmende nicht wissen, ob sie Anweisungen 
der Versammlungsleitung bzw. des Ordnerpersonals (noch) befolgen müssen und 
somit Gefahr laufen, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Die Beschränkung dient 
daher auch dem Schutz der Rechtsordnung als Teil der öffentlichen Sicherheit.  
 

III.2. Mitführen von Seilen und langen Transparenten:  
Seile und lange Transparente sind geeignet und können dazu benutzt werden als 
Barriere nach Außen die Einsatzkräfte der Polizei bei Maßnahmen gegen 
Versammlungsteilnehmende zu behindern, insbesondere schnelles Eingreifen gegen 
und Festnahmen von gewalttätigen Teilnehmenden zu verzögern oder zu verhindern 
(VG Berlin Beschluss vom 28.04.2005 Az. 1 A 65.05) und sind somit auch geeignet 
als – verbotene – Schutzwaffen i.S. des Art. 16 Abs. 1 BayVersG zu dienen. Auch ist 
bei Verwendung von Seilen und ähnlichem die Gefahr von Verletzungen bei 
unkontrollierten Massenbewegungen beachtlich (vgl. VG München, Beschluss vom 
06.07.1992, Az: M 7 S 92.2947), ebenso würde das Freihalten von Flucht- und 
Rettungswegen unverhältnismäßig erschwert werden. 
 
Zur Durchsetzung dieses Verbotes musste deshalb das Mitführen von Seilen oder 
langen Transparenten von mehr als drei Metern Länge und die Verbindung der Seiten-
Transparente untereinander untersagt, sowie die Festsetzung der Höhe reguliert 
werden.  
 
Die Regelung belastet den Veranstaltenden und die Versammlungsteilnehmenden 
nicht bzw. nur unwesentlich, da das Grundrecht der Versammlungsfreiheit dadurch 
nicht bzw. nur in zumutbaren Rahmen eingeschränkt wird. Das Mitführen der 
Transparente wird durch die beschränkende Verfügung nicht gänzlich unmöglich 
gemacht sondern nur in seiner Art und Weise beschränkt. Dem Veranstaltenden sowie 
den Teilnehmenden ist es durchaus zuzumuten, den getroffenen Anordnungen 
nachzukommen, da der Inhalt der Transparente auch so in der Öffentlichkeit gut 
übermittelt werden kann. Zudem stehen den Teilnehmenden zahlreiche weitere Mittel 
der Meinungskundgabe zur Verfügung. 

 
III.3. Benutzung von Lautsprechern, Megaphonen u. ä.:  

Die Benutzung von Lautsprechern auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, bzw. 
bei entsprechender Auswirkung auf solche Flächen, ist nur mit einer entsprechenden 
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straßenrechtlichen Erlaubnis zulässig. Dieser Erlaubnisvorbehalt gilt grundsätzlich 
auch für Versammlungen. Eine Ausnahme von dieser Erlaubnispflicht besteht für die 
Durchführung von Versammlungen nur dann, wenn die Benutzung von Lautsprechern, 
Megaphonen oder ähnlichen für die Durchführung derselben erforderlich und die 
Versammlung ansonsten nicht durchführbar ist. Es besteht auch kein Anspruch darauf, 
unbeteiligte Passanten oder Anwohnende auf unzumutbare und belästigende Weise 
zu beschallen, auch bei der Benutzung von Lautsprechern muss die Lautstärke so 
eingestellt sein, dass in der Regel die Auswirkungen auf den Versammlungsbereich 
beschränkt sind. Der Wert von 90 dB(A) stellt den Grenzwert dar, bei dessen längerem 
Überschreiten gesundheitliche Schäden (Hörschäden) durch Lärm zu befürchten sind. 
Nach den Arbeitsschutzvorschriften wäre ab 90dB(A) bereits das Tragen von 
Gehörschutz vorgeschrieben (nach neuen EU-Richtlinien sogar bereits ab 85dB(A)). 
Da nicht auszuschließen ist, dass sich Teilnehmende oder andere Personen 
unmittelbar vor den Lautsprechern aufhalten, darf dieser Grenzwert unmittelbar vor 
den Lautsprechern nicht überschritten werden. Zur Vermeidung von gesundheitlichen 
Schäden war es deshalb erforderlich die Lautstärke der Lautsprecher usw. zu 
beschränken. Bei Schulen während des Schulbetriebes, Friedhöfen während der 
allgemeinen Öffnungszeiten, Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen 
Einrichtungen, Altersheimen und Kinderheimen, Kirchen oder ähnlichen Einrichtungen 
während der Zeit von Gottesdiensten, Gebetsveranstaltungen oder vergleichbaren 
religiösen Veranstaltungen handelt es sich um besonders lärmempfindliche 
Einrichtungen bzw. Veranstaltungen, die vor Lärmstörungen geschützt werden 
müssen. Hierbei ist besonders das Grundrecht der Betroffenen auf körperliche 
Unversehrtheit und der freien und ungestörten Religionsausübung zu berücksichtigen.
  

III.4. Mitführen von Tieren:  
Tiere, insbesondere Hunde (ausgenommen Blinden- und Führhunde), könnten im 
Rahmen von Versammlungen von potenziell Störenden bei möglichen 
Auseinandersetzungen ähnlich einer Waffe bzw. eines sonstigen gefährlichen 
Gegenstandes gegen andere Personen bzw. Polizeibeamte eingesetzt werden und 
sind somit auch geeignet als – verbotene – Schutzwaffen i. S. d. Art. 16 Abs. 1 
BayVersG zu dienen. Zur Durchsetzung dieses Verbotes musste deshalb das 
Mitführen von Tieren, insbesondere Hunden, untersagt werden. Bei 
Störungen/Auseinandersetzungen würde das polizeiliche Einschreiten in jedem Fall 
zumindest erschwert. Außerdem stellen Hunde, insbesondere, wenn fremde 
unbekannte und damit in ihrem Wesen nicht einschätzbare Hunde, insbesondere auch 
in größerer Anzahl, zusammenkommen, regelmäßig eine Gefahr für die Sicherheit der 
Versammlungsteilnehmenden, Polizei und unbeteiligte Personen dar. 
 

III.5. Ordnereinsatz:  
Nach Art. 4 Abs. 2 BayVersG kann sich die Versammlungsleitung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben der Hilfe einer angemessenen Zahl von Ordnern bedienen. Die Anzahl des 
von der Versammlungsleitung vorgesehenen Ordnerpersonals kann durch die 
zuständige Versammlungsbehörde beschränkt bzw. kann dem Veranstaltenden eine 
Erhöhung der Anzahl aufgegeben werden (Art. 13 Abs. 7 BayVersG). Für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung ist die festgelegte Mindestanzahl 
erforderlich, so dass es ggf. erforderlich ist, dass der Veranstaltende die vorgesehene 
Anzahl des Ordnerpersonals entsprechend erhöht. Eine Verwendung von mehr als 
dem maximal zugelassenen Orderpersonal wäre jedoch für die Erfüllung der 
Veranstalter- und Leiterpflichten nicht mehr erforderlich. Eine übermäßig große Anzahl 
des Ordnerpersonals kann durch massives, gleichförmiges und dadurch bedrohliches 
Auftreten die Friedlichkeit der Versammlung stören. Es war deshalb erforderlich die 
maximale Anzahl des Ordnerpersonals festzulegen und zu beschränken.  
 

III.6. Ermessensabwägung:  
Bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 BayVersG 
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entscheidet die Behörde über die Anordnung von Beschränkungen für die 
Versammlung nach pflichtgemäßem Ermessen. Nach den zur Zeit des Erlassens 
dieses Bescheides erkennbaren Umständen ist die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet. Die angeordneten 
Beschränkungen, sowie die übrigen Anordnungen, sind geeignet, um den Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch unbeteiligter Personen, zu 
gewährleisten und Gewalttaten und Straftaten zu verhindern. Es ist erforderlich, für die 
Versammlung verschiedene Beschränkungen nach objektiver, verständiger 
Betrachtungsweise zu erlassen, um eine nach menschlichem Ermessen reibungslose 
Durchführung der Versammlung zu gewährleisten. Die Anordnungen und 
Beschränkungen stehen mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 8 LStVG) und 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung im Einklang. Aufgrund der festgestellten 
Tatsachen waren die Anordnungen, Beschränkungen erforderlich, um eine 
Gefährdung von Versammlungsteilnehmenden und unbeteiligten Passanten und 
Anwohnenden zu verhindern und um der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Rechnung zu tragen. Andere, mildere Mittel als die Anordnungen dieses Bescheides 
sind nicht ersichtlich.  
 

III.7. Zu Ziffer 2.1. dieses Bescheides: 
Die Anordnung einer alternativen Streckenführung unter Ziffer 2.1. dieses Bescheides 
stützt sich auf Art. 15 Abs. 1 BayVersG, wonach die zuständige Behörde die 
Versammlung beschränken kann, sofern nach den zur Zeit des Erlasses der 
Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei 
Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. 
 
Die öffentliche Sicherheit umfasst hierbei die Individualrechtsgüter Leben, Gesundheit, 
Freiheit, Ehre, Eigentum und Gemeinschaftsrechtsgüter der Integrität der 
Rechtsordnung, Bestand- und Funktionsfähigkeit des Staates und seiner 
Einrichtungen sowie die tragenden Prinzipien der verfassungsmäßigen Ordnung. 
Hierzu zählen ebenfalls straßenverkehrsrechtliche Vorschriften, welche die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs maßregeln sowie deren Auswirkungen auf tangierte 
Rechte Dritter (vgl. BayVGH, B.v. 07.09.2021 – 10 CS 21.2282, Rn. 31). 
 
Unter öffentlicher Ordnung sind dabei die ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren 
Einhaltung nach den Vorstellungen der Menschen im jeweiligen Rechtsraum für ein 
geordnetes staatsbürgerliches Zusammenleben unverzichtbar sind, zu verstehen. 
 
Die Stadt Augsburg verkennt hierbei nicht, dass an das Tatbestandsmerkmal der 
unmittelbaren Gefahr keine geringen Anforderungen zu stellen sind. Nach der 
Rechtsprechung des BVerfG setzt eine unmittelbare Gefährdung eine Sachlage 
voraus, die bei ungehindertem Geschehensablauf mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einem Schaden für die der Versammlungsfreiheit entgegenstehenden Interessen führt. 
Unter Berücksichtigung der Bedeutung der Versammlungsfreiheit darf die Behörde bei 
dem Erlass von vorbeugenden Verfügungen keine zu geringen Anforderungen an die 
Gefahrenprognose stellen. Daher müssen zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung 
erkennbare Umstände dafür vorliegen, aus denen sich die unmittelbare Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ergibt. Als Grundlage der Gefahrenprognose 
sind konkrete und nachvollziehbare tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich; bloße 
Vermutungen reichen nicht aus (BVerfG, Beschl. V. 19.12.2007, 1 BvR 2793/04 (Rn. 
20); BVerfGE 69, 315 [353 f.]; BVerfGE 115, 320 [361]). Nach allgemeinen 
sicherheitsrechtlichen Grundsätzen sind aber auch im Versammlungsrecht an die 
Wahrscheinlichkeit umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und 
folgenschwerer der drohende Schaden ist (OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 22.09.2016, 
7 A 11077/15, Rn. 17 – juris; OVG Niedersachsen, Urt. v. 29.05.2008, 11 LC 138/06, 
Rn. 44 – juris; Barczak, in: Ridder/Breitbach/Deiseroth, Versammlungsrecht, 2. Aufl., 
§ 15 Rn. 176). Zudem gilt die Regel, dass kollektive Meinungsäußerungen in Form 
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einer Versammlung umso schutzwürdiger sind, je mehr es sich bei ihnen um einen 
Beitrag zum Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage 
handelt (stRspr, vgl. BVerfG, U. v. 11.11.1986 – 1 BvR 713/83 – BverfGE 73,206 – 
juris Rn. 102). 
 

III.7.1 Gefahrenprognose 
Der Gefahrenprognose der Stadt Augsburg liegen mehrere Stellungnahmen weiterer 
Fachstellen zugrunde, welche die Versammlungsbehörde der Stadt Augsburg 
eigenständig geprüft und sich zu eigen gemacht hat. 
 
a) Stellungnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord vom 23.02.2023 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Anhörung teilen wir Folgendes mit:  
 
1. Versammlungsrecht 
 
1.1.  Versammlungsfreiheit 
 
Das Recht auf Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Abs. 1 GG umfasst grundsätzlich 
auch ein Selbstbestimmungsrecht über die Durchführung als Aufzug, die freie Wahl 
des Versammlungsorts und die Bestimmung der sonstigen Modalitäten der 
Versammlung. Dieses Recht besteht insbesondere dann, wenn zwischen dem 
Protestanliegen und dem Versammlungsort ein thematischer Zusammenhang besteht. 
In diesem Fall wird durch die Anwesenheit an diesem bestimmten Ort der 
Versammlung ein besonderer Ausdruck verliehen. 
 
Im vorliegenden Fall stellt das Kundgebungsthema (analog zur Anzeige der 
gleichgelagerten sfV am 29.04.2022 bzw. am 29.05.2022) ab auf  
- „autofreie Sonntage auf der A 8 und allen Autobahnen und Bundesstraßen,  
- Tempolimit von 60 km/h auf der A 8 und allen Autobahnen,  
- Rückbau der A 8-Erweiterung als Teil eines bundesweiten Aktionstags für eine 

Modernisierung des Bundesverkehrswegeplans und eine Abkehr von der 
autozentierten, klimaschädlichen, unfallbilligenden und tödlichen 
Verkehrspolitik  

- unter besonderer Berücksichtigung der kriegstreibenden deutschen 
Abhängigkeit von Putins Ölexporten, 

- der besonderen Benachteiligung von Frauen in der Verkehrspolitik und 
- der vielfachen Forderung nach einer Verkehrsplanung….“. 
  
 
1.2. Einschränkungen 
Das Recht auf freie Wahl des Versammlungsortes kann jedoch nicht uneingeschränkt 
gewährt werden, insbesondere dann nicht, wenn dies im Konflikt mit anderen 
Interessen steht. Gemäß Art. 8 Abs. 2 GG kann das Recht auf friedliche 
Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
beschränkt werden, vgl. BVerfG, B.v. 30.8.2020 - 1 BvQ 94/20. 
 
Ein solches Gesetz stellt Art. 15 BayVersG dar, wonach die zuständige Behörde 
Beschränkungen zu einer angezeigten Versammlung verfügen kann, um eine 
unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Der 
Begriff der „öffentlichen Sicherheit“ umfasst dabei den Schutz der gesamten 
Rechtsordnung und damit auch der straßenverkehrs-rechtlichen Vorschriften, die die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs regeln, vgl. VGH München, B. v. 07.09.2021 
– 10 CS 21.2282. 
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Die Versammlungsfreiheit hat nur dann zurückzutreten, wenn eine Abwägung unter 
Berücksichtigung der Bedeutung des Freiheitsrechtes ergibt, dass dies zum Schutz 
anderer mindestens gleichwertiger Rechtsgüter notwendig ist.  
 
Zwar sind mit jeder Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit unvermeidbar 
gewisse Behinderungen verbunden, da Dritte am Versammlungsort durch das 
körperliche Verweilen von Demonstranten zwangsläufig verdrängt werden. Derartige 
Zwangswirkungen werden aber nur so weit durch Art. 8 GG gerechtfertigt, wie sie sich 
als sozial-adäquate Nebenfolge ergeben. An dieser Voraussetzung fehlt es, wenn die 
Behinderung Dritter nicht nur als Nebenfolge in Kauf genommen, sondern beabsichtigt 
wird, um die Aufmerksamkeit für das Demonstrationsanliegen zu erhöhen. Dies wird 
gerade im vorliegenden Fall im Hinblick auf die thematiche Zielsetzung angestrebt. Art. 
8 GG befugt nicht dazu, die öffentliche Aufmerksamkeit durch gezielte und absichtliche 
Behinderung zu steigern, vgl. BVerfG, U.v. 11.11.1986 - 1 BvR 713/83. 
 
Wichtige Abwägungselemente sind unter anderem die Dauer und Intensität der Aktion, 
deren vorherige Bekanntgabe, evtl. Ausweichmöglichkeiten, die Dringlichkeit evtl. 
verhinderter Anliegen, aber auch der Sachbezug zwischen den in ihrer 
Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand. 
 
 
2. Autobahnspezifische Aspekte 
 
2.1. Sicherheitsbedenken aufgrund § 1 Abs. 3 FStrG 
Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass der für die Kundgebung vorgesehene Abschnitt 
der BAB A 8 Teil einer Bundesautobahn nach § 1 Abs. 3 FStrG und damit für den 
Schnellverkehr von Kraftfahrzeugen bestimmt ist. 
 
Zudem verschafft das Recht der Versammlungsfreiheit kein Zutrittsrecht zu beliebigen 
Orten. Zwar gehört der öffentliche Straßenraum grundsätzlich zu den Orten, an denen 
ein allgemeiner öffentlicher Verkehr eröffnet ist, jedoch ist zu beachten, dass 
Bundesautobahnen nach § 1 Abs. 3 FStrG „nur für den Schnellverkehr mit 
Kraftfahrzeugen bestimmt“ sind und ganz überwiegend ausschließlich im Rahmen 
dieses Widmungszwecks genutzt werden (vgl. BayVGH, B. v. 4.6.2021 - 10 CS 
21.1590). So gehört ein Fahrradkorso oder eine vergleichbare Aktionsform nicht zum 
alltäglichen Straßenbild (auf einer BAB) und sorgt für Ablenkung (vgl. BayVGH, B. v. 
23.8.2021 – 10 CS 21.2198, RN. 34, NdsOVG, B. 4.8.2021 – 2 B 1193/21 – juris Rn. 
14 m.W.n.). 
 
Dies bedeutet nicht, dass es sich dabei grundsätzlich um versammlungsfreie Räume 
handelt. Auch Autobahnen sind grundsätzlich anderen Nutzungen außerhalb des 
Widmungszwecks nach § 1 Abs. 3 FStrG zugänglich (vgl. Hessischer VGH, B. v. 
30.10.2020 - 2 B 2655/20). 
 
Es ist daher anhand der dargelegten Maßstäbe eine Bewertung der konkreten 
Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.  
 
 
3. Gefahrenprognose zur/zum geplanten Versammlung/Aufzug 
 
3.1. Verkehrsbelastung / DTV 
 
Die BAB A 8 zählt zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Mitteleuropa (sie 
verbindet allein im Bundesgebiet die BL Bayern – Baden-Württemberg – Rheinland-
Pfalz – Saarland) und ist als Europastraße klassifiziert. Entsprechend hoch ist ihre 
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Verkehrsbelastung. Ihre zentrale Verkehrsfunktion zeigt sich auch im hohen 
Verkehrsaufkommen an Sonntagen. So ergaben sich an den nachgenannten 
Zählstellen folgende DTV-Werte (Anm.: ohne Lkw > 3,5 t; 2019 = Vor-Coronajahr):  
 
a) Beide Fahrtrichtungen 
 

Kfz / 24 h AK Augsburg West 
(9963) 

AS Augsburg Ost 
(9962) 

Derching 
(9961) 

Monat Februar    

2022 98.542 86.301 (+ 23,4 % geg. 2021) 
(BAB A 8/Ost-AD Inntal: 82.141) 

77.779  
(+ 24,8 % geg. 

2021) 

2021 80.938 69.932 
(BAB A 8/Ost-AD Inntal: 45.095) 

62.336  

2019 
(vor „Corona“) 

106.771 95.539 
(BAB A8/Ost-AD Inntal: 90.317) 

 87.166 

    

Monat März    

2022 100.766 87.898 (+11,2 % geg. 2021) 
(BAB A 8/Ost-AD Inntal: 83.529) 

79.178 
(+ 13,3 % geg. 

2021 

2021 93.337 79.029 
(BAB A 8/Ost-AD Inntal: 48.995) 

69.856 

2019  
(vor „Corona“) 

111.938 100.624 
(BAB A 8/Ost-AD Inntal: 94.295) 

91.625 

    

Sonntag    

06.03.2022* 
 

82.716 76.875 
(BAB A 8/West-AD Eschenried: 

30.943 
BAB A 8/Ost-AD Inntal:  

102.033) 

72.748 

(*Referenztag) 
 
b) Fahrtrichtung München 
 

Kfz / 24 h AK Augsburg West 
(9963) 

AS Augsburg Ost 
(9962) 

Derching 
(9961) 

Sonntag    

06.03.2022** 38.646 35.583 33.180 

 
In den gesamten Monatszeiträumen Februar/März 2022 wurden in den 
Streckenbereichen der AS Augsburg-Ost und Derching (Ausklammerung der AS 
Augsburg-West) täglich im Durchschnitt in beiden Fahrtrichtungen zwischen 77.779 
und 87.898 Kfz registriert. Im „Vor-Corona-Jahr“ 2019 waren es zwischen 87.166 und 
100.624 Kfz.  
 
Unter Berücksichtigung des vergleichbaren (Sonn-)Tags im Jahr 2022 bzw. dem 
06.03.2022 (Referenztag) waren 72.748 (Derching) bzw. 76.875 Kfz zu verzeichnen 
(bezogen auf die beiden Fahrtrichtungen halbieren sich die Werte in etwa). 
 
Nach Ende der Corona-Pandemie normalisiert sich das Verkehrsaufkommen wieder. 
So sind die tagesdurchschnittlichen Fahrzeugbewegungen in den beiden Monaten 
Februar/März 2022 im Vergleich zu den Vorjahresmonaten um zwischen 11,2 % und 
23,8 % angestiegen. Insoweit ist auch heuer eine vergleichbare Größenordnung bzw. 
weitere Angleichung an den „Vor-Corona-Zeitraum“ zu erwarten.  
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3.2. Verkehrsbelastung / h 
 
Für den angemeldeten Kundgebungszeitraum mit unmittelbarem örtlichem Bezug zur 
BAB A 8 ist bei Betrachtung des Referenztags des Vorjahres (06.03.2023) in den 
Mindestwerten von nachfolgender Verkehrsdichte in den relevanten 
Streckenabschnitten (beide FR; FR 01/München bei Augsburg-Ost in Klammer) 
auszugehen (siehe auch graphische Übersicht auf Seite 5): 

 
An der Zählstelle „Augsburg-Ost“ wurden in dem abgebildeten Sechsstundenzeitraum 
in beiden Fahrtrichtungen knapp 36.200 Kfz erfasst; in Fahrtrichtung München knapp 
14.300.  Der Anteil von 47 % am DTV (vgl. Ziffer 3.1.a) in einem Vierteltageszeitraum 
verdeutlicht beispielhaft die hohe Verkehrsbelastung der BAB A 8 als West-Ost- bzw. 
Ost-West-Hauptachse. 
 
Vor dem eigentlichen Befahren des Teilabschnitts der BAB  A 8 (14.50 h – 14.57 h, 
vgl. Ver-sammlungsanmeldung vom 20.02.2023) ist eine Vor- und Nachlaufzeit für 
Aufbau der erfor-derlichen Verkehrssperrungen an den tangierten 
Anschlussstellenbereichen, das Abfließen des verbleibenden Fahrverkehrs, den 
Rückbau der Verkehrsabsperrungen sowie Kontrollfahr-ten vor Streckenfreigaben vor 
/ nach der sfV auf der BAB (siehe auch Ziffer 3.5.) von jeweils mindestens zwei bis drei 
Stunden einzuplanen; unmittelbare Auswirkungen auf den gesamten 
verkehrsgeographischen Raum (Lkr. Aichach-Friedberg, Augsburg, Gersthofen) sind 
zwangs-lufige Folge (Zeitfaktor erhöht sich um Fahrdauer der Kundgebungsteilnehmer 
auf der BAB und ggf. erforderlicher Fahrbahnreinigung).  
 
Davon betroffen werden unter Berücksichtigung des Referenztages je nach 
Gesamtdauer der Sperrungen bzw. verkehrsbeschränkenden Maßnahmen 
mindestens 18.300 Fahrzeuge bzw. Pkw sein. Unter der realistischen Annahme, dass 
an diesem Wochentag (Sonntag) jedes Kfz im Durchschnitt mit zwei Personen besetzt 
ist, ergibt sich eine Gesamtzahl von über 36.000 Personen. Diesen stehen das 
Befahren eines Teilabschnitts der BAB A 8 von ca. 500 Radfah-renden sowie 
Inlineskatern (lt. Versammlungsanzeige) gegenüber.  
 
Neben der durch die Ableitungsmaßnahmen zwangsläufig entstehenden 
Beeinträchtigung der vorgenannten Betroffenen ist ferner ihre erhöhte 
Unfallgefährdung durch Staubildungen insbesondere an den Ausleitungsstellen 
besonders zu berücksichtigen (vgl. Ziffer 3.7.1 und Anlage).   
 

06.03.2022 12 h/Kfz 13 h/Kfz 14 h/Kfz 15 h/Kfz 16 h/Kfz 17 h/Kfz gesamt 

Augsburg-

Ost 

5.753 

(2.626) 

5.889 

(2.538) 

6.093 

(2.388) 

6.289 

(2.442) 

5.540 

(2.210) 

6.601 

(2.059) 

36.165 

(14.263) 

Derching 5.443 5.559 5.778 5.837 5.101 6.191 33.909 
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3.3. Fahrzeit / BAB - Versammlungsteilnehmer 
 
Die vom Veranstalter angegebene Fahrzeit auf dem BAB-Teilabschnitt (2 km, 500 TN, 
7-8 min.) halten wir im Übrigen für zu knapp bemessen. Sie beschreibt u. E. eher den 
Idealzustand für Radfahrende, lässt aber die in der Versammlungsanzeige 
angeführten Fortbewe-gungsmittel in Form von Inlineskatern außer acht. 
 
Die Internetplattform „Radtourenchecker“ schätzt die Fahrdauer eines untrainierten 
Radfahren-den für eine innerorts zurückzulegende Strecke von 3 km auf etwa eine 
Viertelstunde. Für eine Strecke von 10 Kilometern werden für einen normalen 
Trainingszustand des Radfahrenden ca. 45 min. veranschlagt.  
 
Wenngleich aufgrund des jeweiligen Ausbauzustand der Straßenführungen 
(Bundesstraße – BAB) nur eingeschränkt vergleichbar, soll nachfolgende Erfahrung 
eine nähere Einschätzung ermöglichen. So befuhren anlässlich der 
Fahrradkundgebung am 06.06.2021 gezählte 301 Teilnehmern den innerörtlich 
(Augsburg) führenden Streckenabschnitt der Bundesstraße B 17 zwischen den 
Anschlussstellen „Nestackerweg“ bis „Bürgermeister-Ackermann-Straße“ auf einer 
Länge von 1,5 km für die Dauer von 13 Minuten (15.39 h – 15.52 h). Die B 17 ist auch 
in ihrem innerörtlichen Streckenverlauf autobahnähnlich ausgebaut (bauliche 
Trennung der zwei-streifigen Richtungsfahrbahnen).  
 
Unter Einbeziehung des Auffahrts- sowie des Abfahrtsastes an den beiden 
Anschlussstellen beträgt die tatsächliche Länge der zu befahrenden BAB-Strecke ca. 
2,8 km. Wenngleich die geplante Zwischenkundgebung auf der B 2 / Mühlhauser 
Straße ein geschlossenes Auffahren ermöglicht sind u. E. die unterschiedlichen 
Fahrbahnbreiten (Stichwort: Einspurige Auffahrts-/Abfahrtsäste; 
„Flaschenhalsbildung“) im Kontext mit der Teilnehmerzahl zu berücksichtigen.  
 
In der Gesamtbetrachtung gehen wir von einem etwas längerem Zeitansatz von 
mindestens 15 - 20 Minuten, unter Berücksichtigung der Fortbewegung mit 
Inlineskatern von einem Zeitansatz von bis zu 30 Minuten aus.   
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3.4. Verkehrsbelastung / nachgeordnetes Straßennetz 
 
Eine Versammlung auf der Autobahn erfordert zur Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit und der Gewährleistung des Schutzes der 
Versammlungsteilnehmer eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen (Stichwort: 
erhöhte Unfallgefahr durch Ablenkung, vgl. Ziffer 2.1.; Gefahr spontane Aktionen von 
Kundgebungsteilnehmern, insbesondere mögliches Besteigen des fahrbahnteilenden 
Mitteltrogs; Gefahr für Kundgebungsteilnehmer bei Unfallgeschehen auf der 
Gegenfahrbahn).  
 
In diesem Fall ist unter Berücksichtigung der geplanten Aufzugsstrecke (AS Augsburg-
Ost bis AS Friedberg) eine Verkehrslenkung über die bestehenden 
Bedarfsumleitungen zwischen den Anschlussstellen „Augsburg Ost“ und (in 
Fahrtrichtung Stuttgart) bereits ab der AS „Dasing“   notwendig (FR München: U49a – 
U49b). 
 
In Fahrtrichtung Stuttgart ist die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 54a nur teilweise 
befahrbar; sie kollidiert im Bereich Augsburg/Friedberg über die K AIC 25 mit der 
Veranstaltungsrou-te. Entsprechender Umleitungsverkehr (unter Navigationsführung) 
führt zwangsläufig durch das Stadtgebiet Augsburg.  
 
Die starke Belastung und nur teilweise mögliche Nutzung der Bedarfsumleitungen 
sowie entsprechende Rückstaubildungen an den BAB-Ausleitungen führent 
erfahrungsgemäß dazu, dass Verkehrsteilnehmer 
 
- den Navigationssystemen folgen (bei abweichender Zielführung zur 

Bedarfsumleitung)  
und/oder    
- die BAB A 8 bereits an vorgelagerten Anschlussstellen verlassen und auf das 

nachgeordnete Straßennetz ausweichen. 
 
Unter Berücksichtigung des in Ziffer 3.2. dargestellten und zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens ist so  
 
- eine entsprechend hohe Beeinträchtigung/Belastung der Anwohner im 

verkehrsgeographischen Verdichtungsraum Augsburg – Friedberg entlang der 
Wohnbebauung an den genannten Bedarfsumleitungen zu prognostizieren; 

 
- mit einer nicht unerhebliche Staubildung mit zähfließendem bzw. stockendem 

Verkehr (beachte Lichtsignalregelungen an Knotenpunkten) auf den alternativ 
genutzten Stra-ßen bzw. im nachgeordneten Straßennetz zu rechnen (das gilt 
insbesondere für die Bundesstraße B 17 ab dem AK Augsburg-West in 
südlicher Fahrtrichtung als auto-bahnähnliche Verbindung um südlichen 
Landkreis Augsburg und zur BAB A 96 / AS Landsberg-West mit einem DTV-
Wert von > 62.500 Kfz und einem mittleren Kfz-Stundenwert  an Sonntagen im 
Zeitraum von 16.00 h – 19.00 h von 3.382 Fahrzeugen in beiden 
Fahrtrichtungen, Quelle: BAYSIS - Zählstelle 75319151, Höhe Donauwörther 
Straße / Zählung 2021). 

 
- von einer dadurch zwangsläufig erhöhten Emissionsbelastung im urbanen 

Raum auszugehen. 
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3.5. Verkehrssperrungen 
 
Entsprechende Verkehrssperrungen erfordern einen erheblichen logistischen 
Aufwand und zeitlichen Vor-/Nachlauf, einschließlich der Kontrolle (Fahrbahnreinigung 
/ Absuche zurückge-lassene Gegenstände) bzw. der Fahrbahnfreigabe. Unter 
Berücksichtigung der angemeldeten Kundgebungsdauer ist insoweit mit einer 
zeitlichen Gesamtsperrdauer der BAB A 8 in den genannten Streckenabschnitten und 
in beiden Fahrtrichtungen von mindestens zwei bzw. bis zu drei Stunden im Vor- und 
Nachlauf (insgesamt also vier bis sechs Stunden) bzw. zuzüglich zur Fahrdauer der 
Kundgebungsteilnehmer zu rechnen, im Einzelnen:  
 
 
3.5.1. Dauer der BAB-Sperrung / zeitlicher Aufwand 
 
a) Vollzug der Sperrung 
 
Nach Rücksprache mit der BAB-Betreibergesellschaft autobahnplus GmbH ist für die 
Durc-führung der Sperrung für den Streckenbereich der BAB A 8  
 
- in Fahrtrichtung München ab der AS Augsburg-Ost bis einschließlich AS 

Friedberg 
und 
- in Fahrtrichtung Stuttgart ab der AS Dasing bis einschließlich AS Friedberg 
 
ein Zeitraum von mindestens zwei bzw. bis zu drei Stunden zu veranschlagen. Dieser 
beinhaltet im Wesentlichen folgende Maßnahmen (mit Angabe des zeitlichen 
Rahmens): 
 
- Die Positionierung der Kfz mit LED-Zeichengebern zum Einzug der Fahrstreifen 

sowie Verkehrslenkung des Fahrstreifeneinzugs (Pylonen) zur Ausleitung des 
Fahrverkehrs mit einem Zeitansatz von jeweils ca. 45 – 60 Minuten / 
Richtungsfahrbahn (AS Augs-burg-Ost / AS Dasing); 

 
- die Sperrung der Auffahrtsäste an den betroffenen Anschlussstellen sowie der 

Parallelfahrbahn an der AS Augsburg-Ost (Ast A-M) mit einem zeitlichen 
Aufwand von jeweils mindestens 15 Minuten.   

 
Nach entsprechender Vorbereitung erfolgt eine Drosselung des nachfolgenden 
Verkehrs durch Einsatzfahrzeuge bis zum endgültigen Stillstand (Beginn der 
Vollsperrung/ Auslei-tung). Zeitgleich ist die Sperrung aller Autobahnzufahrten des 
tangierten Streckenabschnitts erforderlich. Mit zeitlichem und räumlichem Versatz wird 
die gesperrte Strecke durch ein Einsatzfahrzeug dahingehend kontrolliert, ob sich 
noch Verkehrsteilnehmer im relevanten Verkehrsraum befinden. Diese Maßnahme ist 
unter Berücksichtigung autobahn-spezifischer Gefahrenaspekte unverzichtbar; das 
Zusammentreffen von Versammlungs-teilnehmern und Kraftfahrzeugführern muss 
zwingend ausgeschlossen sein.    
 
 
b) Aufhebung der Sperrungen 
 
Vor Aufhebung der Verkehrssperrungen und Freigabe der jeweiligen 
Richtungsfahrbahn ist eine Absuche der Streckenabschnitte nach weggeworfenen / 
verlorenen Gegenständen und Fahrbahnverunreinigungen erforderlich; sie umfasst 
dabei den Fahrbahnquerschnitt (Mitteltrog bis Wildschutzzaun). Für die Abfahrt des 
relevanten Streckenabschnitts ist der Zeitraum von mindestens 20 – 30 min. zu 
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veranschlagen. Nicht berücksichtigt ist dabei der ggf. notwendige zusätzliche 
Zeitaufwand für eine aufwändigere Beseitigung verkehrsfremder Gegen-stände bzw. 
größerflächiger Verunreinigungen (z. B. Beseitigung durch den Einsatz einer 
Kehrmaschine o. a.). 
 
Zu addieren ist der Zeitansatz für den sukzessiven Rückbau der Verkehrssperrungen 
bis zur vollständigen Verkehrsfreigabe, so dass die Aufhebung der Maßnahmen 
insoweit weitere zwei bis zweieinhalb Stunden in Anspruch nehmen wird.   
 
[…] 
 
3.6.  Einsatz von Not-/Rettungs-/Hilfsdiensten 
  
Die Verkehrssperrungen/-ableitungen und das zu erwartende sehr hohe 
Verkehrsaufkommen bzw. die Verkehrsdichte lassen über den relevanten Zeitraum 
(Veranstaltungszeit + Vor-/Nachlaufmaßnahmen) ein erhöhtes Unfallaufkommen 
erwarten. Das erschwert – neben den im Einzelfall sonst erforderlichen 
Einsatzanlässen von Not-/Rettungsdiensten – eine Anfahrt von Einsatzkräften der 
verschiedenen Dienste auch bei Inanspruchnahme von Sonder-/Wegerechten (§§ 35, 
38 StVO) erheblich und führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu zeitlich verzögerten 
Interventionen mit den zu erwartenden negativen Folgen (Leben, Gesundheit, 
bedeutende Sachwerte). 
 
Darüber hinaus bestehen gerade im nachgeordneten Straßennetz und dem 
verdichteten Kraft-fahrzeugverkehr besonders für schwächere/ungeschützte 
Verkehrsteilnehmer, wie Radfahren-de (Stichwort: Sonntag / bei entsprechender 
Witterung) und zu Fuß Gehende (Fahrbahnque-rungen) erhöhte Unfallrisiken.  
 
 
3.7. Verkehrssicherheit (Anlagen) 
 
3.7.1. Vollsperrung der BAB in beiden Fahrtrichtungen / Unfallgefahren, insbesondere 
durch Ablenkung / bei Staubildung (Anlage) 
 
Neben der Sperrung der Richtungsfahrbahn mit Demonstrationsgeschehen wird auch 
die Aus-leitung des Fahrverkehrs in der Gegenrichtung notwendig, weil – im 
Gegensatz zum Versamm-lungsgeschehen im nachgeordneten Straßennetz – 
Kundgebungen auf Autobahnen untypisch sind (vgl. Ziffer 2.1.) und eine hohe 
Aufmerksamkeit von Fahrzeuglenkern auf sich ziehen.   Ablenkungen im 
Straßenverkehr stellen eine erhebliche Unfallgefahr dar (beachte: Gaffer / 
Handynutzung – Videoaufnahmen/Fotografieren) und führen immer wieder zu 
entsprechenden Schadensereignissen, die gerade im Hinblick auf die hohen 
Fahrgeschwindigkeiten auf Autobahnen häufig folgenschwer sind.  
 
Dies gilt auch unter Berücksichtigung der zwischen den AS Neusäß und Friedberg 
bestehenden Beschränkung der V/max durch VZ. 274/120 im Tageszeitraum vom 
06.00 h – 20.00 h. 
 
Losgelöst von der Gefahr einer gezielten Einwirkung von Versammlungsteilnehmern 
auf den Gegenverkehr mit Kundgebungsmittel o. a. sowie durch das Be- und 
Übersteigen des Mittel-trogs (geschätzte Höhe von 1,50 m) mit entsprechender Eigen-
/Fremdgefährdung besteht gerade bei Unfällen auf der Gegenfahrbahn eine 
zusätzliche Gefahr für die Kundgebungsteilnehmer durch sich kollisionsbedingt 
lösende bzw. umherwirbelnde Fahrzeugteile.   
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Entsprechende Beispielfälle von Verkehrsunfällen i. Z. m. Staubildungen sowie mit 
Absicherungen an Baustellen zeigt die tabellarische Fallaufstellung vom 22.02.2023 
(Anlage). So war im räumlichen Vorfeld einer längerfristigen Baustelle im Oktober 2019 
im Bereich Augsburg bereits in einer Entfernung von 3 km vor Baustellenbeginn ein 
Lkw-Überholverbot; Stauvor-warner waren in Abständen von 2 km aufgestellt. Die 
V/max. war auf 120 km/h beschränkt. Es kam auf dem rechten Fahrstreifen zur 
Staubildung (Lkw) bis hin zum stehenden Verkehr. Ein Lkw-Fahrer erkannte die 
Situation zu spät, wollte noch ausweichen, kollidierte aber mit dem Auflieger des 
vorausfahrenden Lkw. Die Fahrerkabine wurde dabei vollständig zerstört, die 
Spanngurte der Ladung rissen; der Lkw rutschte eingeknickt weiter. Dabei stieß er 
gegen die Zugmaschine eines weiteren Sattelzugs, dessen Dieseltank aufriss. Es 
traten mehrere hundert Liter Diesel aus und verunreinigten das Erdreich. Die Ladung 
(Aluminiumrohre) löste sich komplett und verteilte sich auf die gesamte 
Fahrbahnbreite. Ein Rohr wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert. 
Herumfliegende Trümmerteile beschädigten weitere Fahrzeuge. Die BAB A 8 war in 
der FR Stuttgart von 10.40 h – 18.00 h gesperrt. Eine vollständige Freigabe war erst 
um 19.10 h möglich.     
 
Zur Veranschaulichung enthält die Fallaufstellung in der Ziffer 2 Lichtbilder von 
Verkehrsunfällen mit starker Beschädigung von eingesetzten Vorwarnfahrzeugen in 
Baustellenbereichen an Schnellstraßen (BAB A 8, B 17).  
 
Die dargestellte besondere Unfallgefahr an Stauenden steht im ausschließlich 
Zusammenhang mit der Zweckbestimmung der Schnellstraßen (vgl. FStrG). Ihr wird 
durch entsprechende aufwändige Absicherungsmaßnahmen anhand besehender 
Regelpläne (vgl. RSA 21) Rechnung getragen. Auf den beiliegenden Regelplan, der 
für dreistreifig ausgebaute BAB-Abschnitte Anwendung findet, wird beispielhaft 
hingewiesen (Anlage).   
 
  
3.7.2. Verkehrsunfallgeschehen  
 
a) Verkehrsunfallentwicklung gesamt  
   
Nachfolgende Ausführungen sollen zunächst die Unfallentwicklung/-situation auf dem 
gesamten Streckenabschnitt der BAB A 8 in unserem Schutzbereich in der 
Gesamtschau sowie in den einzelnen Streckenabschnitten verdeutlichen.    
 
Im Zeitraum der Jahre 2015 – 2019 verzeichneten wir einen Anstieg der 
Verkehrsunfälle um 19,3 % (von 789 auf 941).  Aufgrund der 
pandemiebeschränkenden Maßnahmen insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2020 
sind Verkehrsunfälle auf der BAB A 8 im Jahr 2021 zunächst um sieben Prozent 
angestiegen und haben sich dann im vergangenen Jahr (2022) um 8,6 % auf leicht 
unter das Niveau des „Corona-Jahres“ reduziert. 
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b) Verkehrsunfallbelastung in den Streckenabschnitten  
 
Die einzelnen Streckenabschnitte zeigen jedoch eine unterschiedliche 
Unfallbelastung. Im Mehrjahresvergleich ereigneten sich  
 
- knapp ein Drittel (30,7 %, absolut: 2.109) der Verkehrsunfälle auf der 22 km 

langen Stecke der Abschnitte 280 – 320 (Bereichsgrenze PP SWS – AS 
Neusäß) 

sowie  
- über ein Drittel (36,9 %, absolut: 2.122) der Unfälle auf den knapp 19 

Kilometern der Streckenabschnitte 390 – 420 (AS Friedberg – Bereichsgrenze). 
 
Somit entfallen knapp 70 % der Unfälle auf 83 % der Gesamtstrecke. Demgegenüber 
verzeichnet die lediglich 8,7 km lange Strecke der Abschnitte 340 – 380 (AS Neusäß 
– AS Friedberg)9 mit einem Anteil von ca. 17,6 % an der Gesamtstreckenlänge fast 
ein Drittel (30,9 %) des gesamten Unfallaufkommens auf der BAB A 8 in unserem 
Schutzbereich.  
 
Nachfolgende Grafiken verdeutlichen die Streckenanteile und die abschnittsbezogene 
Unfallbelastung.   
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4. Ergänzende Aspekte zu BAB-Streckensperrungen 
Vor dem Hintergrund der oben genannten Bedeutung der BAB A 8 (Stichwort: 
Europastraße). und der Verkehrsbelastung führen bereits punktuelle Sperrungen 
schnell zu erheblichen Rück-staubildungen und Verkehrsstörungen.  
 
So ereignete sich beispielsweise am Freitag, 13.05.2022, in den frühen 
Morgenstunden (05.55 h) auf der BAB A 8, Abschnitt 300, Station 6.500, in FR 
Stuttgart – ca. 3 km nach der AS Adelsried - ein Verkehrsunfall, als ein Pkw-Fahrer 
auf regennasser Fahrbahn beim Fahrstrei-fenwechsel die Kontrolle über sein 
Fahrzeug verlor. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Pkw wurde so 
stark beschädigt, dass die dreispurige Fahrbahn in Richtung Stuttgart nicht 
unerheblich durch ausgetretenes Motoröl verunreinigt wurde und aufwändige 
Reinigungsarbeiten erforderlich machte.  
 
Aufgrund der notwendigen Streckensperrungen (bereits einer Richtungsfahrbahn) 
staute sich der nachfolgende Verkehr rasch auf und erstreckte sich im Weiteren über 
eine Länge von geschätzten sechs Kilometer. Bereits ab 06.20 h erhielten wir 
Mitteilungen über Ausweichver-kehr im angrenzenden Straßennetz bzw. in den 
Ortsdurchfahrten außerhalb der beschilderten BAB-Bedarfsumleitung U60. 
 
Die Freigabe der BAB erfolgte nach knapp dreistündiger Sperrung um 08.40 h.  
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Bei einem DTV von 58.358 Kfz in beiden Fahrtrichtungen bzw. 26.290 Kfz (Augsburg-
Ost: 35.383 Kfz) in Fahrrichtung München (Zählstelle „Zusmarshausen“ / Referenztag 
„06.03.2022“) zeigt der vorgenannte Beispielfall die „Störungsanfälligkeit“ des 
überregionalen Schnellstra-ßennetzes und die sich sehr rasch einstellenden 
Auswirkungen auf die angrenzenden Verkehrswege bzw. Ortsdurchfahrten.  
 
Im Hinblick auf die erhöhte Unfallgefahr bei Staubildungen verweisen wir auf die 
Ausführungen in der Ziffer 3.7.1 mit Anlage. 
 
Schauplatz des vorgenannten Sachverhalts war der westliche Landkreis Augsburg mit 
im Vergleich zum Ballungsraum Augsburg geringeren DTV-Werten. Insoweit ist davon 
auszugehen, dass eine vollständige Sperrung auch kurzer Streckenabschnitte der 
BAB A 8 veranstaltungs-bedingt in beiden Fahrrichtungen (Stichwort: 
Ablenkung/Gefährdung von Verkehrsteilnehmern / Gefährdung von 
Versammlungsteilnehmern) im Verdichtungsraum Augsburg, so z. B. zwischen 
dem/der 
- AK Augsburg-West -  AS Augsburg-Ost bzw. 
- AS Augsburg-Ost    -  AS Friedberg 
mit einer ganz erheblichen Verkehrsbelastung zu der bereits dargestellten Überlastung 
dieses Verkehrsraums führen wird.  
 
 
5. Alternative Routenführungen 
 
[…] 
 
5.2. Fahrstrecke im räumlichen Bezug zur BAB A 8 
 
Der im Kooperationsgespräch am 23.02.2023 von uns vorgeschlagene alternative 
Strecken-verlauf ist der Übersichtskarte (Anlage) zu entnehmen und wird im 
Folgenden kurz skizziert:  
 
- (zügige) Überquerung der BAB A 8 an der AS A-Ost in nördlicher Richtung; 
 
- an der Kreuzung rechts in Richtung Autobahnsee und ADAC-Übungsplatz über 

die Straße „Am Forellenbach“; 
 
- mit weiterer Routenführung über den in einer Entfernung von ca. 200 m und auf 

einer Länge von ca. 1,2 km (mit unverbauter Sichtbeziehung zur BAB auf einer 
Länge von ca. 1 km) parallel zur BAB A 8 verlaufenden „Forellenbachs“ bis zum 
Gewerbegebiet Friedberg; 

 
- über die K AIC 25 (Neue Bergstraße) in Richtung Derching; 
 
- rechts über die „Derchinger Straße“ mit Unterquerung der BAB A 8 an der 

Unterführung auf Höhe BAB A 8 / Abschnitt 390m Station 1,250; 
 
- Nutzung der die K AIC 25 begleitenden Radwegeführung bis Höhe Abschnitt 

180, Station 0,600; 
 
- weiter auf der K AIC 25 bis zur AS Derchinger Straße (K As 3); 
 
- mit weiterer Streckenführung in Richtung Innenstadt / Rathausplatz 

(Abschlusskund-gebung).  
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6. Sonstige Hinweise 
 
Im Zusammenhang mit der gesamteuropäischen Lage, namentlich   
 
- des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und 
- der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien, 
 
hat das Bayerische Staatsministerium das gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 StVO bestehende 
Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw mit einer Gesamtmasse von > 7,5 t ausgesetzt.  
 

Anlass Regelung / Inhalt 

Ukraine-Krieg 

 

Allgemeinverfügung des StMI vom 19.12.2022; gültig bis 30.06.2023, 
C4-3612-21-161: 
 
Zur Versorgung der ukrainischen Bevölkerung mit benötigten 
Hilfsgütern sind durchgehende und möglichst ungehinderte Transporte 
zwingend notwendig, so auch an Sonn-/Feiertagen. Das Interesse der 
Allgemeinheit an den durchgehenden Hilfstransporten überwiegt 
aufgrund der besonderen Lage den Schutz der Sonn-/Feiertagsruhe.  

Allgemeinverfügung des StMI vom 20.12.2022; gültig bis 30.06.2023  
C4-3612-21-168: 
 
Aufrechterhaltung der nach wie vor angespannten innerdeutschen 
Energieversorgung. 

Hilfeleistung i. Z. m. dem 
Erdbeben in der Türkei 
und Syrien 

Bekanntmachung des StMI vom 17.02.2023, Az. C4-3612-21-172; 
BayMBl. 2023 Nr. 26 vom 22.02.2023, gültig vom 19.02.2023 mit 
30.04.2023 

 
In diesem Zusammenhang ist der schnelle und möglichst ungehindert Transport von 
Hilfs- und Versorgungsgütern auf bayerischen Straßen und insbesondere auf Schnell- 
und Fernstraßen schon unter humanitären Gesichtspunkten zu gewährleisten. 
Verkehrsfremde Eingriffe gerade in das Fernstraßennetz, wie es sich selbst 
fortbewegende Versammlungen darstellen, werden dieser Zielsetzung nicht gerecht.  
 
 
7. Zusammenfassende Bewertung 
 
Unter Berücksichtigung der Gesamtaspekte führt die Durchführung der Versammlung 
unter Inanspruchnahme der BAB A 8 in ihrer Verkehrsbedeutung insbesondere    
 
- zu einer ganz erheblichen Beeinträchtigung der Sicherheit von 

Verkehrsteilnehmern, insbesondere durch Staubildungen i. Z. m. der 
Vollsperrung der BAB A 8 und Auslei-tung des Fahrverkehrs, und Dritter 
(Anwohner an Umleitungs-/Ausweichstrecken);   

 
- zur Überlastung des angrenzenden Verkehrsraums mit erhöhten Unfallrisiken, 

insbesondere auch für Radfahrende (Stichwort: Sonntag / Ausflugsverkehr) 
sowie zu verlängerten Interventionszeiten von Not-/Hilfs- und 
Rettungsdiensten. 

 
Wir verkennen wir nicht die hohe Bedeutung der Versammlungsfreiheit. Jedoch stellt 
sie letztlich eine verkehrsfremde und zweckwidrige Inanspruchnahme von Teilstrecken 
einer stark frequenten (Durchgangs-)Autobahn (bzw. Europastraße) dar und schafft 
so zusätzliche und schlussendlich vermeidbare Gefahrenquellen im Straßenraum 
(Stichwort: Besondere Unfallgefahr i. Z. m. Staubildungen), die in hohem Maße Leib / 
Leben / Gesundheit von Verkehrsteilnehmern sowie bedeutende Sachwerte 
(Stichwort: Unfallsachschäden) folgenschwer beeinträchtigen können (Stichwort: 
Rechtgüterabwägung).  
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Daher schlagen wir die Prüfung einer alternativen Versammlungsörtlichkeit bzw. eines 
Aufzugswegs im räumlichen Umfeld mit Autobahnbezug vor bzw. verweisen auf die 
Ergebnisse des am 23.02.2023 stattgefundenen Kooperationsgesprächs.“ 
 
 
b) Stellungnahme Autobahn GmbH vom 23.02.2023 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die am Sonntag, 05.03.2023 geplante Versammlung auf der Bundesautobahn A 8 
West, Beginn an der Anschlussstelle Augsburg-Ost und Ende an der der 
Anschlussstelle Friedberg, ist zu untersagen. Folgende Einschätzung der Sachlage 
geben wir als zuständige Straßenverkehrsbehörde der Bundesautobahn A 8 West ab. 
 
Es bestehen erhebliche verkehrliche und sicherheitstechnische Bedenken gegen 
diese geplante Versammlung auf der Bundesautobahn A 8 West und die 
Versammlung ist daher abzulehnen. Autobahnen dürfen grundsätzlich nur durch 
Kraftfahrzeuge genutzt werden. Gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung ist ein 
Befahren der Autobahn mit Fahrrädern oder ein Betreten der Autobahnfahrbahn daher 
generell verboten. Bei dieser Versammlung soll ein Teilstück der Bundesautobahn 
durchfahren werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und Sicherheit der 
Versammlungsteilnehmer ist ein Begehen bzw. Befahren mit dem Fahrrad oder 
Inlineskates oder ähnliches der Autobahn zu untersagen, da ansonsten die 
betroffenen Bundesautobahn A 8 West in diesen Bereichen großräumig aus 
Sicherheitsgründen in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden muss. 
Eine beidseitige Sperrung ist auf Grund der Ablenkungsgefahr und zum Schutz der 
Demonstrationsteilnehmer, sowie zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 
zwingend erforderlich. Auch ein zu dieser Jahreszeit evtl. erforderliche 
Winterdiensteinsatz oder Streueinsatz spricht gegen eine Sperrung der Fahrbahn. Es 
würde die Gefahr bestehen, dass der Schnee oder Regen bei geringen Temperaturen 
anfriert und eine Freigabe der Strecke nicht möglich wäre. Hier wäre dann ein 
erheblicher zusätzlicher Winterdiensteinsatz erforderlich. 
 
Die Rechtfertigung der Ablehnung ergibt sich auch insbesondere aus den 
kollidierenden Grundrechten Dritter. Dies sind die Grundrechte der anderen 
Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn. 
Bundesautobahnen sind spezifisch gewidmet und haben eine Bündelungs- und 
Transportfunktion. Die Bundesautobahnen sind z.T. gekennzeichnete Europastraßen, 
in diesem Fall handelt es sich um die E 52, und dienen somit zur Aufnahme des 
internationalen Verkehrs, im vorliegenden Fall des grenzüberschreitenden 
Transitverkehrs. Als Bundesfernstraßen der höchsten Kategorie dienen Autobahnen 
grundsätzlich nur dem weiträumigen Verkehr und anders als Orts- und 
Durchfahrtsstraßen keinen versammlungsrechtlichen Kommunikationszwecken.  
 
Unabhängig davon sei das Verbot, die Autobahn für Demonstrationszwecke zu 
benutzen, auch nach einer Abwägung mit entgegenstehenden Rechtsgütern 
gerechtfertigt. Insbesondere würde eine Demonstration auf der Autobahn zu 
erheblichen Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs führen. 
Das zu erwartende Verkehrschaos im nachgeordneten Straßennetz und die 
Rückstauungen auf der Autobahn stellt einen erheblichen und vermeidbaren Eingriff 
in die Verkehrssicherheit dar. Bei dieser Staubildung auf Grund der Ausleitsituation 
entstünden Unfallgefahren durch Auffahrunfälle an den Stau-Enden bzw. 
Längsverkehrsunfälle im Stau und damit Gefahren für Leib und Leben der 
Verkehrsteilnehmer und der Streckensicherung (siehe beigefügtem Foto). Ebenso 
besteht eine Gefahr für Mensch (insbesondere bei Kleinkindern) und Tier bei der u.U. 
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zu erwartenden Kälte Anfang März im Fahrzeug. Ausgehend von 3.000 Kfz/h bis 4.000 
Kfz/h und einer Kapazität der Ausfahrt von 1.800 Pkw-E/h bei freiem Abfluss ins 
nachgeordnete Netz ist mit einer Staubildung von bis zu 3,5 km auf drei Fahrspuren je 
1 Stunde Vollsperrung zu rechnen.  
Auch hätte die Demonstration nicht unerhebliche Auswirkungen auf die T+R-Anlage 
Augsburg, die für die Zeit der Versammlung um die Mittagszeit nur schwer erreichbar 
wäre. Dies stellt ein Eingriff in das Berufsausübungsrecht des Betreibers des 
Rasthofes Augsburg Ost dar. Es würden Schadenersatzforderungen hinsichtlich 
entgangener Gewinne im Raum stehen, da die Versammlung einen planbaren Eingriff 
in den Verkehrsraum darstellt. 
 
Es ist festzustellen, dass Bundesautobahnen für die Nutzung zu 
Demonstrationszwecken regelmäßig nicht in Betracht kommen. Die 
Versammlungsfreiheit umfasst zwar das Recht über den Ort einer Versammlung selbst 
zu entscheiden (BVerfGE 69, 315/343 - Brokdorf). Zum Selbstbestimmungsrecht der 
Versammlungsteilnehmer gehört auch die Befugnis zur Mitbenutzung einer im 
Gemeingebrauch stehenden Straße (BVerfGE 73, 206/249 - Sitzblockade I). 
Andererseits verschafft das Grundrecht des Art. 8 Abs. 1 GG kein Zutrittsrecht zu 
beliebigen Orten. Auch öffentliche Grundstücke können nach dem Willen des Trägers 
der Allgemeinheit nur im Rahmen einer eingeschränkten Zweckbestimmung zur 
Verfügung stehen. Dies ist für Bundesautobahnen der Fall. Sie sind nach § 1 Abs. 3 
Fernstraßengesetz (FStrG) „nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt“ 
und dienen nach § 1 Abs. 1 FStrG „zur Aufnahme des weiträumigen Verkehrs“. 
 
Das Interesse des Veranstalters einer Versammlung und der 
Versammlungsteilnehmer an der ungehinderten Nutzung einer Bundesfernstraße hat 
je nach Lage der Dinge im Einzelfall hinter die Belange der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs zurückzutreten. Für Bundesautobahnen und vor Allem für Bestandteile 
des Europastraßennetz gilt dies in herausgehobener Weise, weil sie gemäß § 1 Abs. 
3 FStrG nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind. (OVG Münster 
(15. Senat), Beschluss vom 03.11.2017 - 15 B 1370/17).  
 
In aller Regel begründen die mit einer Demonstration oder einem Aufzug verbundenen 
Auswirkungen auf den fließenden Fernverkehr zudem mit der unmittelbaren Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit, die – selbst unabhängig vom begrenzten Widmungszweck 
einer BAB - eine Verlegung der Versammlung rechtfertigen. In die nach Art. 15 Abs. 1 
BayVersG gebotene Abwägung der widerstreitenden Interessen kann neben den 
einzelfallbezogenen Gefährdungsbelangen aber auch die besondere 
Widmungsbeschränkung und damit die Bedeutung der Bundesautobahnen für den 
überörtlichen, auch grenzüberschreitenden Verkehr (im vorliegenden Fall der Verkehr 
A8 West/A8 Ost – A) einbezogen werden (vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 
31.07.2008 - 6 B 1629/08 - juris RdNr. 13; VG Schleswig vom 19.02.2008 - 3 A 235/07 
- juris RdNr. 33 ff. und VG Berlin vom 04.06.2009 - 1 L 316.09 - RdNr. 14 sowie VG 
Gießen, Beschluss vom 07.08.2013 - 4 L 1460/13.GI - Beschlussabdruck S. 4 ff.). 
 
Analog dem Urteil des Verwaltungsgericht Sigmaringen vom 18.06. AZ 4 K1896/21 
sehen wir hier durchaus Parallelen und die Voraussetzungen in der Gesamtabwägung 
zwischen dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und den Interessen und 
Grundrechten der Allgemeinheit vor Allem in Bezug auf die Leichtigkeit des Verkehrs 
als gegeben an.  
 
Eine Versammlung auf der Autobahn würde zur Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit und der Gewährleistung des Schutzes der 
Versammlungsteilnehmer die Vollsperrung der Autobahn A 8 West in beiden 
Fahrtrichtungen erfordern. Dadurch ist zu erwarten, dass es zu erheblichen 
Beeinträchtigungen im nachgeordneten Straßennetz im Stadtgebiet Augsburgs und im 
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Raum Aichach-Friedberg kommen wird. Diese Versammlung würde massivste 
flankierende Sicherungsmaßnahmen (Ausleitungen, Absperrungen, …) und die 
Umleitung über einen Zeitraum von mehreren Stunden erfordern.  
 
Die Ausleitung in beiden Fahrtrichtungen ist zum einen auf Grund der Unfallgefahr 
durch Ablenkung vom Verkehrsgeschehen (Demonstrationsteilnehmer/Fahrradfahrer 
auf der Autobahn, Banner, Megafone, Fahnen etc.) und der daraus resultierenden 
Gefahr eines Unfalls auf der Gegenfahrbahn erforderlich. Hierbei besteht u.U. die 
Gefahr, dass Teile oder ganze Fahrzeuge auf den Demonstrationszug geschleudert 
werden.  Zum anderen kann gerade bei der Demonstration nicht 100 % 
ausgeschlossen werden, dass Demonstrationsteilnehmer verbotswidriger Weise auf 
die Gegenfahrbahn gelangen wollen, um auch hier den Verkehr zu stören und sich 
somit in Lebensgefahr bringen oder durch andere zu erwartende Störungen des 
fließenden Verkehrs durch Fahnen, Luftballone, Werfen von Gegenständen, etc. 
verkehrsgefährdende Eingriffe in den Straßenverkehr vornehmen.  
Dahingegen sind Fahrradfahrer und Demonstrationen auf Straßen des 
nachgeordneten Straßennetzes ein gewohntes Bild und stellen keine größere 
Ablenkungsgefahr dar.  
 
Die Gefahr eines Unfalls und deren Auswirkungen lässt sich auch mit einer 
angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkung nicht ausschließen, dies zeigt z.B. die 
Unfälle in Geschwindigkeit begrenzten Bereich einer Autobahn bzw. in Baustellen. 
Auch durch die Verteilung von Gefahrmeldungen in den Verkehrsmeldungen lässt sich 
die Gefahr nicht minimieren, da nicht jeder Verkehrsteilnehmer diese generell hört, 
bzw. diese nur stündlich bzw. halbstündlich gesendet werden und es ist fraglich, ob 
diese überhaupt den betroffenen Verkehrsteilnehmer erreichen.   
Am Wochenende ist mit einem erhöhten Ausflugs- und je nach Wintersituation noch 
mit Wintersportler-Verkehr zu rechnen. Auch wenn keine Schulferien in Deutschland 
sind, ist mit erheblichem Reiseverkehr zu rechnen. Z.B. enden am 05.03. in den 
Niederlanden die Frühlingsferien und in Belgien die Krokusferien. Eine Klassifizierung 
dieses Mehraufkommens ist nicht möglich, da dieses auch vom Wetter abhängt und 
die tatsächlichen Schneelage nicht bekannt ist. 
Eine Ausleitung müsste jeweils in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer von 
mindestens 4-6 Stunden (Auf-, bzw. Abbau der Sperreinrichtungen und Ausleitungen 
für die Dauer der Versammlung auf der Autobahn, ggf. Reinigung bzw. Winterdienst 
der Strecke, Kontrolle der Strecke vor Verkehrsfreigabe,…) erfolgen.  
Die Bedarfsumleitungen im Bereich der Anschlussstelle Augsburg-Ost (U 49a und U 
54b) würden durch die Demonstrationsteilnehmer genutzt und wären daher für den 
abgeleiteten Autobahnverkehr nicht befahrbar. Die Verkehrsteilnehmer müssten sich 
eigenständig ihren Weg durch das Stadtgebiet Augsburg suchen. Bei der AIC25 und 
dem Teilstück der Derchinger Straße, welches auf dem Rückweg von den 
Versammlungsteilnehmern befahren werden soll, handelt es sich ebenfalls um eine 
Bedarfsumleitung der A 8 West (U 49a und U 54b). Ob mögliche weitere 
Umleitungsstrecken am Sonntag den 05.03. befahrbar sind bzw. überhaupt 
leistungsfähig sind, wäre noch von den jeweiligen Straßenbaulastträgern und 
Straßenverkehrsbehörden, sowie der Polizei zu klären. Zusätzlich müssten 
Sperrmaßnahmen an den jeweilig betroffenen Zufahrten zur Autobahn an den 
Anschlussstellen der Anschlussstellen Augsburg-Ost, Friedberg und Dasing ergriffen 
werden, um ein Auffahren auf die Autobahn zu verhindern. Dies ist nur mit einem 
erheblichen Aufwand zu realisieren. Für die Umleitungsstrecken und die gesperrten 
Anschlussstellen sind entsprechende Konzepte der Verkehrslenkung und deren 
Beschilderung erforderlich. Die Absicherung der Versammlung auf der Autobahn 
müsste mit entsprechend zugelassenem Absperrmaterial oder mit Polizeikräften 
erfolgen und kann nicht nur mit Ordnern realisiert werden. Bezüglich der Auswirkungen 
im nachgeordneten Straßennetz und einer evtl. Doppelnutzung der 
Bedarfsumleitungsstrecken bzw. Umleitungsstrecken durch den Demonstrationszug 
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1) Abschätzung des Umfangs der erforderlichen Sperrungen 
a. Halbseitige Sperrung / Vollsperrung auf zweibahnigen Straßen im Allgemeinen 
Eine halbseitige Sperrung bedeutet, dass auf der dem Demonstrationszug 
entgegenkommenden Richtungsfahrbahn die Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit 
entgegenkommen. Bei Unfällen auf 2-bahnigen Straßen kommt es auf der 
Gegenfahrbahn häufiger zu Stauungen und Auffahrunfällen, so z.B. durch Gaffer. Bei 
diesen Unfällen, auch wenn diese nicht so schwer sind, besteht die Gefahr von 
umherfliegenden Fahrzeugteilen (z.B. Radkappen). Auch bei einer Versammlung mit 
Fußgängern auf der Fahrbahn ist davon auszugehen, dass es im Gegenverkehr zu 
Auffahrunfällen / Spurwechselunfällen kommen kann, so dass die 
Versammlungsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn einer erheblichen Gefahr 
ausgesetzt sind. Daher wird unterstellt, dass eine Vollsperrung erforderlich ist, um die 
Sicherheit der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten. 
b. Halbseitige Sperrung / Vollsperrung auf der B2 zwischen Bürgermeister-
Wegele-Str. und Anschlussstelle Augsburg-Ost 
In diesem Streckenabschnitt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits auf 70 
km/h reduziert. Zudem weist die Strecke weniger als halb so viel Verkehr wie die 
Autobahn auf. Der Mittelstreifen ist durch Schutzplanken abgesichert. Insofern ist auf 
diesem Streckenabschnitt eine halbseitige Sperrung für die Versammlung denkbar.  
c. Örtliche Ausdehnung der erforderlichen Sperrungen 
Bei Unfällen auf der Autobahn wird, sofern der Verkehr nicht an der Unfallstelle vorbei 
geleitet werden kann, meist eine Richtungsfahrbahn zwischen zwei benachbarten 
Anschlussstellen gesperrt. Gelegentlich ist auch eine Sperrung der zweiten 
Richtungsfahrbahn erforderlich. Dabei kann in beiden Richtungen der Verkehr über 
die Bedarfsumleitungen umgeleitet werden. 
Im konkreten Fall der Kundgebung hingegen kann die Sperrung nicht auf jeweils einen 
Abschnitt zwischen 2 Anschlussstellen begrenzt werden. Insbesondere beim 
Abbiegen des Demonstrationszuges von der A8 auf die AIC25 muss sowohl die 
Autobahn als auch die dazugehörige Bedarfsumleitung U49a gesperrt werden. Das 
Maß der Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs übersteigt somit die regelmäßigen 
Beeinträchtigungen, die durch Unfälle hervorgerufen werden. 
Beim Abbiegen von der B2 auf die A8 tritt diese Problematik nicht in dem Ausmaß in 
Erscheinung, da nicht gleichzeitig der Autobahnabschnitt sowie die zugehörige 
Bedarfsumleitung betroffen sind, sofern die Gegenfahrbahn der B2 nicht mit gesperrt 
werden muss (siehe 1.b.) 
d. Zeitliche Dauer der Sperrung 
Unter Berücksichtigung, dass auch Inline-Skater an der Veranstaltung teilnehmen 
dürfen und unter Beachtung der Ausdehnung eines solchen Demonstrationszuges 
halten wir die angenommene Sperrung der Autobahn von 7 Minuten für zu 
optimistisch. Nach unserer Abschätzung dürfte für diesen Streckenabschnitt eine 
Sperrung von mind. 15 Minuten erforderlich werden. 
 
2) Grundsätzliche Abschätzung der Auswirkungen der beantragten Versammlung 
auf das nachgeordnete Straßennetz 
Nachdem die Bedarfsumleitungen nicht auf diese Situation (Sperrung von 
Autobahnabschnitt und Bedarfsumleitung gleichzeitig) ausgelegt sind, ist eine Führung 
des teils ortsunkundigen Verkehrs (und davon ist bei Verkehr auf der Autobahn 
auszugehen) mit der vorhandenen U-Beschilderung unmöglich, auch die 
wegweisende Beschilderung ist in diesem Fall irreführend. Aus der Erfahrung mit 
unseren Baustellen heraus lässt sich feststellen, dass Verkehrsteilnehmer, die in „die 
Irre“ geleitet werden, zu riskanten Abbiege- bzw. Wendemanövern neigen, 
einhergehend mit einer Gefährdung anderer und sich selbst.  
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3) Sonstiges: 
Die Versammlungsteilnehmer, die während des Versammlungszuges nicht mehr 
weiterfahren können (z.B. defektes Material) oder aus anderen Gründen abbrechen 
wollen/müssen,  können nicht vorzeitig die Versammlung verlassen. Sie können nicht 
auf freier Strecke auf der Autobahn abgeholt werden. Wartebereiche im Seitenraum 
stehen für diesen Zweck nicht zur Verfügung. Für diesen Fall wäre eine 
Begleitfahrzeug erforderlich, welches Personen oder Fahrräder abtransportieren kann, 
um die Sperrung der Autobahn auf ein Minimum zu reduzieren.  Ähnliches gilt für die 
B2 zwischen Bürgermeister-Wegele Str und AS Augsburg-Ost, wobei dieser Abschnitt 
kürzer ist (nur ca. 1 km) und zudem in der Mitte eine Ausstiegsmöglichkeit bietet.  
 
4) Alternativen: 
Statt der Benutzung der Autobahn A8 für Demonstrationszwecke ist es denkbar, die 
Versammlung entweder auf der B2 auf der östlichen Richtungsfahrbahn wenden und 
nach Augsburg zurückkehren zu lassen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Fortführung 
der Versammlung auf der B2 über die A8 hinweg bis zum Abzweig Autobahnsee mit 
Fortführung über das untergeordnete Straßennetz. Bei beiden Alternativen sind die 
Auswirkungen auf die B2 vertretbar 
 
Einschätzung aus Sicht des Staatlichen Bauamtes Augsburg:  
Durch die beantrage Versammlung auf der A8 werden unzumutbare Gefahren im 
Straßenverkehr mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf dem nachgeordneten 
Straßennetz (und somit auch in unserem Zuständigkeitsbereich) hervorgerufen. Bei 
der Beurteilung der Frage, ob die Beeinträchtigungen möglicherweise in einem groben 
Missverhältnis zum Versammlungszweck stehen, bitte ich zu berücksichtigen, dass 
die Versammlung sowie deren Transparente etc. von unbeteiligten Dritten nicht 
wahrgenommen werden können, da die Autobahn A8 inklusive der Gegenfahrbahn 
gesperrt werden muss. Es fehlt also das Publikum. 
Einer Versammlung unter Nutzung einer Richtungsfahrbahn der B2 ohne Nutzung der 
A8 hingegen können wir zustimmen, da in diesem Fall keine Überlagerung von B2-
Verkehr mit Umleitungsverkehr von der Autobahn stattfindet.“ 
 
 
d) Stellungnahme Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt Augsburg vom 

23.02.2023 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die geplante Kundgebung am 05.03.2023, die als Fahrraddemonstration durchgeführt 
werden soll, wird vornehmlich Hauptstraßen und Straßen von übergeordneter 
Bedeutung tangieren. 
 
Die geplante Route führt zu massiven Beeinträchtigungen des Individualverkehrs und 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die voraussichtlich notwendigen 
verkehrsbehördlichen Maßnahmen bedingen einen erheblichen Beschilderungs- und 
Zeitaufwand, insbesondere wenn die Kundgebungsstrecke im Bereich der B2 und BAB 
A8 voll gesperrt werden sollte.  
 
Es ist mit erheblichen Behinderungen und Beeinträchtigungen des Individualverkehrs, 
des ÖPNV und der Rettungsdienste und der Einsatzkräfte der Polizei zu rechnen. Eine 
adäquate Umfahrungsmöglichkeit zur Sicherstellung einer zeitgerechten 
rettungsdienstlichen Versorgung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sichergestellt 
werden können, da sich durch die Kundgebung als Ganzes bzw. durch das Verhalten 
der Kundgebungsteilnehmer (sehr langsam fahrender geschlossener Verband) 
Rückstauungen bilden werden. Die Rückabwicklung der überstauten Bereiche wird 



- 34 - 
 

 

einen erheblichen zeitlichen Nachlauf bedingen; insbesondere während der 
Rückstaubildungen kann mit einem ungehinderten Befahren der Ausrückstrecken 
durch die Rettungsdienste nicht gerechnet werden; aufgrund der beengten räumlichen 
innerstädtischen Lage kann eine Räumung der Ausrückstrecken auch durch die 
einzelnen Verkehrsteilnehmer (Stickwort: Rettungsgasse) nicht oder nur sehr schwer 
erreicht werden.  
 
Der ÖPNV wird in den innerstädtischen Bereichen erheblich an der Wahrnehmung der 
obliegenden Beförderungsverpflichtung gehindert; mit Behinderungen bis hin zu einer 
Einstellung des Linienbetriebes muss gerechnet werden. 
 
Insbesondere die hohen im Bereich der BAB gefahrenen Geschwindigkeiten machen 
u.E. einen erheblichen materiellen und personellen Sicherungsaufwand erforderlich, 
insbesondere bei der Ausleitung des Verkehrs. Die durch eine Sperrung der BAB A8 
bedingte Ausleitung des Verkehrs über die bestehenden Bedarfsumleitungen durch 
das Stadtgebiet Augsburg bzw. durch das Stadtgebiet Gersthofen wird zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Die Gefahr von Auffahrunfällen im Verzögerungs- 
und Ausleitungsbereich ist gegeben, die damit verbundenen Verkehrsgefährdungen 
und Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern und Dritten hinsichtlich Leib, Leben und 
Eigentum sind u.E. gleichfalls zu berücksichtigen.   
 
Insbesondere die Sperrung der B2 bzw. die Durchführung der Kundgebung auf 
Straßen von übergeordneter Bedeutung führt zu einer sicherheitsrechtlich 
problematischen Situation bzgl. der Anfahrtsrouten der Feuerwehr. 
 
Eine Anpassung der Routenplanung wird daher aus Sicht der Abt. Straßenverkehr des 
Mobilitäts- und Tiefbauamtes dringend empfohlen. 
 
Wir bitten bei der Entscheidungsfindung auch die autobahnplus A8 GmbH bzw. die 
Autobahn GmbH zu beteiligen; diese ist Straßenbaulastträger bzw. 
grundstücksverwaltende Dienststelle für Teile der BAB A8.“ 
 
 
e) Stellungnahme Verkehrswesen des Landratsamtes Aichach-Friedberg vom 

27.02.2023 
 
„Nach Rückfrage bei […] (Versammlungsbehörde Stadt Augsburg) durch […] erhielten 
wir die Information, dass zur Durchführung der Versammlung eine Vollsperrung der A 
8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Dasing benötigt wird. 
 
Bereits eine kurzzeitige Vollsperrung der BAB 8 hat eine enorm hohe Überlastung der 
ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecken zur Folge. An der Anschlussstelle 
Dasing entstehen deshalb regelmäßig Rückstaus am Kreisverkehr, was eine erhöhte 
Gefahr für herannahende Fahrzeuge aufweist, die mit der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf bereits stehende Autos treffen und es hier deshalb oft zu 
Auffahrunfällen kommt. 
Auch werden die umliegenden Ortschaften überlastet, da erfahrungsgemäß viele 
Verkehrsteilnehmer die offizielle Bedarfsumleitung aufgrund von stockendem Verkehr 
durch die jeweiligen Orte umfahren. Für diese Mehranzahl von Fahrzeugen sind die 
Fahrbahnen der Gemeindestraßen meist nicht ausgelegt, was zu schnellerem 
Verschleiß führt. 
 
Bezugnehmend auf die Stellungnahme von [dem Polizeipräsidium Schwaben Nord], 
welche aussagt, dass die BAB 8 aufgrund der Gefährdung der 
Versammlungsteilnehmer und der Fahrzeuginsassen durch Gaffer etc. zwingend in 
beide Fahrtrichtungen gesperrt werden muss (Nr. 3.4), möchte ich noch darauf 
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hinweisen, dass die Bedarfsumleitungsstrecke somit in beide Richtungen befahren 
wird (U 49b, U 54a), was ein massives Verkehrsaufkommen auf dieser Strecke 
bedeutet. Eine solche Situation sollte nur in dringenden Notfällen, wie beispielsweise 
bei Unfällen auf der Autobahn, vorkommen und nicht bei willkürlichen 
Versammlungen, für die eine Alternativroute zur Verfügung stände. 
 
Die Kombination der Bedarfsumleitungsstrecken U49a und U 49b, sowie U 54a und U 
54b, um den Verkehr von der Anschlussstellen Dasing zur Anschlussstelle Augsburg-
Ost bzw. andersherum zu leiten, gestaltet sich als schwierig, da sich diese teilweise 
mit der Versammlungsstrecke überschneiden. Hier sind die Verkehrsteilnehmer also 
gezwungen über das Stadtgebiet Augsburg auszuweichen, was wiederum zu 
Rückstau auf den Autobahnausleitungen und der gesamten Umleitungsstrecke führen 
wird. 
 
Im Gesamten wird von unserer Seite das Vorhaben keineswegs befürwortet, da eine 
Sperrung der A 8 eine unzumutbare Einschränkung für alle Verkehrsteilnehmer 
darstellt und die umliegenden Straßen einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
ausgesetzt sind. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wäre dadurch erheblich 
gefährdet. Außerdem werden Rettungswege, Einsatzfahrten und Transporte mit 
Hilfsgütern etc. unnötig verlängert.“ 
 
 
f) Stellungnahme Verwaltungsgemeinschaft Dasing vom 27.02.2023 
 
„[Z]ur geplanten Veranstaltung am 05.03.2023 möchten wir nachfolgende Bedenken 
anmelden. Laut Ihrer Information soll die Autobahn zwischen AS Augsburg-West und 
Augsburg-Ost in Fahrtrichtung München und ab der AS Dasing in Fahrtrichtung 
Stuttgart gesperrt werden. 
 
Die Erfahrung bei Vollsperrungen in der Vergangenheit zeigt, dass bereits eine 
kurzzeitige Vollsperrung der BAB 8 regelmäßig eine Überlastung der 
Umleitungstrecken zur Folge hat. Eine angedachte mehrstündige Vollsperrung wäre 
für Dasing der „Super-GAU“.  
 
Vollsperrung Augsburg-West bis Augsburg-Ost 
Bei dieser Sperrung bleibt zu befürchten, dass Verkehrsteilnehmer geleitet durch das 
Navigationsgerät weiträumig ausweichen und von Augsburg kommend direkt an der 
Anschlussstelle Dasing aufschlagen.  
 
Am Kreisverkehr in Dasing-Nord (B300 – BAB-Auffahrt Richtung München) entsteht 
innerhalb kürzester Zeit ein Rückstau, der in der Vergangenheit teilweise bis zur B300-
Ausfahrt Dasing-Süd (Höbstl) reichte. Die Verkehrsteilnehmer treffen bei einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf plötzlich stehende Fahrzeuge, 
was in der Vergangenheit auch schon zu Auffahrunfällen geführt hat. Durch die 
Stauungen auf der B300 wird auch der Kernort Dasing überlastet, da der 
Umleitungsverkehr aus Richtung Friedberg (Friedberger Straße) und aus Richtung 
Haberskirch (Unterzeller Straße) versucht, durch den Ort zur Autobahnauffahrt Dasing 
zu gelangen. Der Kreuzungsbereich Friedberger Straße/Unterzeller 
Straße/Bachstraße wird hier zum Nadelöhr. In der Folge war bereits festzustellen, dass 
die oftmals auswärtigen Fahrzeugführer aufgrund der Empfehlungen von 
Navigationsgeräten teils durch die Siedlungsgebiete von Dasing irren. Eine derzeit 
vorhandene örtliche Sperrung incl. deren Umleitung verstärkt diesen Effekt noch 
zusätzlich. 
  
Durch die am Sonntag stündlich je Fahrtrichtung schließende Bahnschranke entsteht 
ein zusätzlicher Rückstau.  
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Weiter ergibt sich in der Folge die Problematik, dass durch die hohe Anzahl von 
Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Aichacher Straße/Wessiszeller Straße erhebliche 
Rückstauungen und damit verbundene gefährliche Abbiegemanöver sowie 
Rückstauungen auf das Bahngleis entstehen.  
  
Bei einer Vollsperrung ab Dasing wird die Umleitungsstrecke dann in beide Richtungen 
befahren. Geführt vom Navigationsgerät werden die Verkehrsteilnehmer oftmals über 
Unterzell und Haberskirch zur Anschlussstelle Friedberg geleitet. Sie müssen dabei 
an der B300-Anschlussstelle Dasing-West die Gegenfahrbahn überqueren. Bedingt 
durch die Vollsperrung ist dort mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen, was 
ebenfalls zu gefährlichen Abbiegemanövern bzw. bei einem entsprechenden Rückstau 
zu weiteren Verkehrsstockungen führen würde.   
  
Bei einer Ausleitung in Dasing (in FR Stuttgart) wäre die Feuerwehr Adelzhausen bei 
einem Verkehrsunfall vor der Anschlussstelle Dasing die zuerst alarmierte Feuerwehr. 
Die Feuerwehr Adelzhausen ist bereits jetzt durch Verkehrsunfälle auf der Autobahn 
stark belastet. Fahren die Verkehrsteilnehmer aufgrund des Rückstaus bereits in 
Adelzhausen ab, schlagen sie ebenfalls an einigen der vorgenannten problematischen 
Knotenpunkte (Dasing -  Wessiszeller Straße, Dasing – Kreisverkehr B300) auf.  
   
Zusammenfassung: 
Zusammenfassend darf mitgeteilt werden: Die Feuerwehren Adelzhausen und Dasing 
sind durch Einsätze, die durch eine unfallbedingte Sperrung der BAB 8 hervorgerufen 
werden, bereits stark belastet. Gerade bei Auffahrunfällen kommt es zu oftmals 
schweren Unfällen, was aufgrund der Eindrücke zu schweren psychischen 
Belastungen der Feuerwehr-Kameraden führen kann. Die Gemeinden Adelzhausen 
und Dasing können nicht akzeptieren, dass aufgrund einer willkürlichen, unnötigen 
Sperrung die Kameraden einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt werden.  
Als Sachaufwandsträger können die Gemeinden aufgrund der damit verbundenen 
vorstehend geschilderten Gefahren und hieraus resultierender Kosten eine willkürliche 
Sperrung der BAB nicht befürworten. Die Abrechnung der Feuerwehreinsätze 
beansprucht auch die Verwaltung aufgrund der teilweise unklaren 
Verursachersituation.  
Der Aufwand bei Feuerwehr und Verwaltung steht in keinem Verhältnis zum Nutzen 
der willkürlichen Sperrung. Auch der Bevölkerung von Dasing hat ein Recht auf die 
Sonntagsruhe. Ihr kann die Belastung einer Umleitung nicht zugemutet werden.“ 
 
 
g) Stellungnahme Öffentliche Sicherheit, Versammlungsrecht des 

Landratsamtes Aichach-Friedberg vom 27.02.2023 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie mit Ihnen bereits am vergangenen Freitag telefonisch besprochen erhalten Sie 
anbei die Stellungnahmen der unteren Verkehrsbehörde, der Feuerwehr sowie der VG 
Dasing. 
 
Aus Sicht der Versammlungsbehörde kann einer Versammlung auf der 
Bundesautobahn A8 ebenfalls nicht zugestimmt werden. Neben den Ausführungen der 
Verkehrsbehörde ist der Versammlungsbehörde Aichach-Friedberg gerade bei den 
Versammlungsthemen nur ein geringer Zusammenhang mit der Bundesautobahn A8 
ersichtlich. Die Vielzahl der Versammlungsthemen können als sehr allgemein 
betrachtet werden und stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der A8. 
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Weiter bestehen Bedenken, dass die geplante Versammlungszeit des VL um ein 
vielfaches überschritten werden kann, aufgrund von nicht angezeigten Aktionen wie 
z.B. das festkleben auf der Fahrbahn der A8. Gerade die vergangenen Monate 
beweisen, dass solche Aktionen neben dem befahren der Strecke möglich sind. 
 
Für die festgelegte Alternativroute durch das Gewerbegebiet Derching und im 
Anschluss auf der AIC 25 wird das einseitige befahren (ein Fahrstreifen) als Auflage 
für zwingend notwendig erachtet, so dass die freie Fahrbahn von Einsatz- und 
Rettungsfahrzeuge genutzt werden kann. Mit dieser Auflage kann sichergestellt 
werden, dass im Einsatzfall das Gewerbegebiet Derching zügig erreicht werden kann. 
Von weiteren zusätzlichen Auflagen wird seitens der Versammlungsbehörde Aichach-
Friedberg abgesehen.“ 
 
 
h) Stellungnahme Ärztliche Leiter Rettungsdienste im Rettungsdienstbereich 

Augsburg vom 24.02.2023 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 05.03.2023 ist eine Kundgebung des angekündigt. Diese Kundgebung ist als 
„Radel-Demo“ vorgesehen. Der Streckenverlauf ist auch über die Bundesstraße B17 / 
B2, sowie auf der BAB A8 und der AIC 25 geplant. Laut Polizei ist dabei eine 
Vollsperrung für beide Richtungsfahrbahnen zwischen den jeweiligen 
Anschlussstellen auf der Autobahn nötig. Die zu erwartende Beeinträchtigungen des 
Regelverkehrs werden erfahrungsgemäß sehr erheblich sein. 
 
Dadurch wird es in einer nicht genau vorhersehbaren Anzahl von Einsätzen zu einer 
Verzögerung des Behandlungsbeginns, bei einem gewissen Anteil auch zur 
Verzögerung beim Transport in eine geeignete Behandlungseinrichtung kommen. Im 
Extremfall wird zeitliche Verzögerung sowohl für den Behandlungsbeginn wie auch für 
den Transport in ein geeignetes Krankenhaus zum Tragen kommen. 
 
In der Notfallrettung ist der Faktor Zeit ein wichtiger, anerkannter Parameter bei kritisch 
oder auch lebensbedrohlich erkrankten bzw. verletzten Patienten. Längere Zeiten 
können daher Folgeschäden, im schlimmsten Fall Todesfälle nach sich ziehen. Hier 
seien insbesondere Patienten mit sogenannten Tracer-Diagnosen(Plötzlicher 
Kreislaufstillstand, Schwerverletzte/Polytrauma, schweres Schädel-Hirn-Trauma, 
Schlaganfall, STHebungsinfarkt, akute GI-Blutung, Sepsis) genannt. 
 
In diesen Situationen ist es dringend erforderlich, Fachpersonal in möglichst kurzer 
Zeit vor Ort zu bringen um einen schnellst möglichen Behandlungsbeginn 
sicherzustellen, ebenso ist es von großer Bedeutung den klinischen 
Behandlungsbeginn mit der definitiven Behandlung der Erkrankung ohne zeitliche 
Verzögerung sicherzustellen. 
 
Die genauen Auswirkungen einer zeitlichen Verzögerung auf den Krankheitsverlauf im 
Einzelfall vorher zu sehen ist nicht möglich. Doch verbessert unter anderem bei 
Schlaganfall – und Sepsistherapie jede Minute die Überlebens-Chance um 10%! 
Insbesondere bei den oben genannten Tracer Diagnosen, jedoch bei einer Vielzahl 
anderer Krankheitsbilder auch, wird eine Verzögerung im Minutenbereich schon zu 
schwerwiegenden Einschränkungen bis hin zum Versterben des Patienten führen. 
 
Zusammenfassend: Solche Verzögerungen, insbesondere auch dadurch verzögerten 
Behandlungsbeginn wegen Verzögerung beim Zuführen der Rettungskräfte, jedoch 
auch durch verlängerte Transportzeiten in eine geeignete Behandlungseinrichtung, 
sind im Bereich der Notfallmedizin unbedingt zu vermeiden. 
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Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung, wir hoffen Ihnen mit diesen 
Ausführungen gedient zu haben.“ 
 
 
i) Stellungnahme Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Augsburg 

vom 24.02.2023 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 05.03.2023 ist eine Kundgebung angemeldet. Diese Kundgebung ist als „Radel-
Demo“ vorgesehen. Der Streckenverlauf ist über Innenstadt, Hans-Böckler-Straße 
anschließend auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und 
Friedberg, über AIC 25, Amagasaki Allee wieder zurück in die Innenstadt geplant. Laut 
Polizei ist dabei eine Vollsperrung für beide Richtungsfahrbahnen zwischen den 
jeweiligen Anschlussstellen As A-Ost und AS Friedberg auf der Autobahn nötig. Die 
Dauer für die Vollsperrungen beträgt mit Vor- und Nachbereitung mehrere Stunden. 
  
Die BAB A8 ist eine stark befahrene Ost-West-Achse durch den Landkreis Aichach-
Friedberg, die Stadt Augsburg und den Landkreis Augsburg. Eine Vollsperrung überer 
mehrere Stunden auf dieser Verkehrsachse führte in der Vergangenheit immer wieder 
zu starkem Rückstau und in der Folge zu massiv erhöhtem Verkehrsaufkommen auf 
den Umleitungs- und Umfahrungsstrecken.  
 
Wesentliche Umleitungsstecken korrespondieren genau mit dem geplanten 
Streckenverlauf der Kundgebung. Während auf der Hans-Böckler-Straße die 
Fahrtrichtungen von Kundgebung und Umleitung noch entgegengesetzt sind, wird die 
die Situation auf der AIC 25 kritisch. Da die Fahrtrichtungen übereinstimmen muß sie 
frühzeitig gesperrt werden, so das sie als Abfahrt in Richtung Osten nicht mehr genutzt 
werden kann. Der ganze Verkehr wird also bereits ab der AS Dasing in Richtung 
Friedberg/Augsburg abfließen. Eine Landstraße muß das Verkehrsaufkommen einer 
drei-spurigen Autobahn aufnehmen, es wird im Bereich Friedberg und Lechhausen zu 
einem Verkehrskollaps kommen. Da die AS Augsburg Ost auch nicht nutzbar ist 
(wegen Sperrung der Hans-Böckler-Straße) werden sich die Verkehrsbehinderungen 
quer über das Stadtgebiet ausdehnen, da die nächste mögliche Auffahrt die AS 
Augsburg-West ist. . 
Aus Fahrtrichtung Westen wird ein Großteil des Verkehrs an der AS Augsburg West 
auf die B 2/B 17 abfließen und dort massive Behinderungen verursachen. 
 
Die B17 und die B2 werden von den Rettungsdiensten natürlich als schnellster Weg 
genutzt um vor allem die Uniklinik mit Kinderklinik, aber auch das Krankenhaus 
Josefinum zu erreichen. Gleiches gilt für die Anfahrt zu diesen Krankenhäusern über 
BAB A8. Gleichzeitig werden beide Verkehrswege auch genutzt um einen Notfallort 
schnellstmöglich mit einem Rettungsmittel zu erreichen. 
 
Wie beschrieben wird es vor allem auch im Bereich Dasing, Friedberg, Lechhausen 
aber auch im gesamten Osten der Stadt zu massiven Verkehrsbehinderung kommen. 
Betroffen ist insbesondere auch die Anfahrt zum Krankenhaus Friedberg. 
 
Für die Anfahrt zu Notfalleinsätzen sind diese Faktoren von großer Relevanz. Es ist 
mit einer nicht unerheblichen zeitlichen Verzögerung bei den Eintreffzeiten am 
Notfallort zu rechnen, aber auch beim Tranport ins Krankenhaus zu rechnen.  
 
In der Notfallrettung ist der Faktor Zeit ein wichtiger, anerkannter Parameter bei kritisch 
oder auch lebensbedrohlich erkrankten bzw. verletzten Patienten. Längere Zeiten 
können daher Folgeschäden, im schlimmsten Fall Todesfälle nach sich ziehen.  
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BAB 8 im süddeutschen Raum die einzige Verbindungsmöglichkeit dar, um vom 
Saarland über bedeutende Knotenpunkte wie Saarlouis, Saarbrücken, Neunkirchen, 
Karlsruhe, Leonberg, Stuttgart, Ulm / Elchingen, München und Inntal in den Süd-Osten 
Bayerns zu gelangen. Wie insbesondere aus der Stellungnahme der Autobahn GmbH 
hervorgeht, stellt die BAB 8 außerdem eine gekennzeichnete Europastraße (hier: E 
52) dar. Somit verläuft internationaler Verkehr, vor allem grenzüberschreitender 
Transitverkehr, über die BAB 8. Dadurch zählt sie gemäß Stellungnahme des 
Polizeipräsidiums Schwaben Nord zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen in ganz 
Mitteleuropa.  
 
Dies spiegelt sich vor allem in der durchschnittlich täglichen Verkehrsstärke (DTV) im 
gegenständlichen Teilabschnitt zwischen Augsburg Ost und Friedberg wider, wobei 
der Sonntagsverkehr hier keine Ausnahme darstellt. Zum Referenztag Sonntag, den 
06.03.2022 konnten an der Anschlussstelle Augsburg Ost insgesamt 76.875 
Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen festgestellt werden. Hierzu wurde von Seiten des 
Polizeipräsidiums Schwaben Nord angemerkt, dass dieser Vergleichswert unter 
Bedingungen von Corona-Beschränkungen aufgezeichnet wurde. Da für die 
Bevölkerung Deutschlands zum 05.03.2023 keine relevanten Beschränkungen mit 
Corona-Bezug ersichtlich sind, ist mit einer tatsächlich höheren Auslastung als am 
06.03.2022 zu rechnen. Dies wird außerdem durch verkehrende Lkws anlässlich der 
Allgemeinverfügung und Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration bezüglich der Aussetzung vom bestehenden Sonn- 
und Feiertagsfahrverbot für Lkw mit einer Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen 
verstärkt (vgl. Punkt 6. der Stellungnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord vom 
23.02.2023). Zudem ist Anfang März mit Ausflugsverkehr in Wintersportregionen zu 
rechnen. Im vergangenen Jahr konnte aufgrund von coronabedingten 
Einschränkungen kein Wintersport betrieben werden, sodass eine Vielzahl an 
Personen auch aus überregionalen Gebieten diese beliebte Freizeitbeschäftigung 
nach zwei Jahren wieder betreiben möchte. Vor allem in den alpinen Gebieten 
Deutschlands und Österreichs wird mit vielen Tagesausflügen bzw. 
Wochenendreiserückkehrern zu rechnen sein. Da die BAB 8 eine Verbindung nach 
München darstellt, wo eine hohe Zahl an weiteren Schnellstraßen in entsprechende 
Skigebiete zusammenläuft, ist eine Nutzung des Wintersport-Verkehrs über die BAB 8 
am 05.03.2023 hinreichend wahrscheinlich. Ausgehend vom Ende der Schulferien in 
den Niederlanden und Belgien wird die BAB 8 auch in Zusammenhang mit 
europäischem Durchreiseverkehr verstärkt genutzt werden.  
 
Die Stellungnahmen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der Autobahn GmbH und 
des Staatlichen Bauamts Augsburg kommen außerdem gleichermaßen zu dem 
Ergebnis, dass eine Vollsperre bei Befahren des Teilabschnitts der BAB 8 zwischen 
Augsburg Ost und Friedberg durch die angezeigte Versammlung unabdingbar ist. 
Hintergrund hierfür ist neben dem Schutz der betroffenen Personen und Sachen auf 
der Gegenfahrbahn auch das Ausräumen von konkreten Gefahren für die 
Versammlungsteilnehmenden insbesondere durch herumwirbelnde Autoteile bei 
Realisierung von Unfällen auf der Gegenfahrbahn. Dies wurde durch die 
eingegangenen Stellungnahmen in ausreichender und hinreichend wahrscheinlicher 
Art und Weise dargelegt. Zur Errichtung einer Vollsperre ist vor allem ein erheblicher 
Personal-, Material- und Zeitaufwand notwendig. Die mit einer zu 
Versammlungszwecken durchgeführte Vollsperre erfordert massive und umfangreiche 
Sicherungsmaßnahmen, die dem Schutz gewichtiger Rechtsgüter dienen und keine 
Einschränkung bzw. auf das Mindeste reduzierte Sperrmaßnahmen diesbezüglich 
möglich macht. Wie vom Polizeipräsidium Schwaben Nord und der Autobahn GmbH 
geschildert, werden sich die unabdingbaren Sicherungsmaßnahmen auf die Dauer von 
jeweils zwei bis drei Stunden im Vor- und Nachgang der Versammlung belaufen. Ggf. 
ist aufgrund möglicher winterlicher Witterung außerdem der Einsatz eines 
Winterdienstes unausweichlich, wodurch sich die für die Sicherungsmaßnahmen 
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veranschlagte Dauer auf einen nicht unerheblichen zusätzlichen zeitlichen 
Mehraufwand belaufen würde. Bei Zugrundelegung der unter Punkt 3.3 der 
Stellungnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord dargelegten Zeitachse von bis 
zu 30 Minuten für das Befahren der BAB 8 durch die Versammlungsteilnehmenden 
ergibt sich ein zeitlicher Rahmen von 4,5 bis 6,5 Stunden ohne Hinzuziehung des 
Winterdienstes für die gesamte Vollsperre des tangierten Bereichs der BAB 8. In 
Anbetracht der angezeigten Versammlungszeit ist somit mit einer kompletten Sperrung 
der BAB 8 von ca. 11:50 Uhr bis 18:20 Uhr zu rechnen. Hiervon wären mindestens 
18.300 Fahrzeuge betroffen (vgl. Punkt 3.2 der Stellungnahme des Polizeipräsidiums 
Schwaben Nord vom 23.02.2023). Bei einer frühzeitigen Ableitung des Verkehrs auf 
die umliegenden Ausleitungsstrecken ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der 
Verkehr einer dreispurigen Bundesautobahn jeweils über eine einspurige Abfahrt 
ausgeleitet wird. Dass es hierbei auf der Autobahn unweigerlich zu Stausituationen im 
räumlichen Umfeld der Ableitung kommen wird, ist unvermeidbar. Belegt wird dies 
durch die Ausführungen der Autobahn GmbH, wonach mit einer Staubildung von bis 
zu 3,5 Kilometern auf drei Fahrspuren pro Stunde Vollsperrung zu rechnen ist. Bei 
einer gesamten Sperrdauer von 4,5 bis 6,5 Stunden ergibt sich dadurch eine Staulänge 
von 15,75 bis zu 22,75 Kilometern. Dabei bergen insbesondere die Enden von Staus 
herausragend hohe Gefahren. Wie die Erfahrungswerte der Fachstellen zeigen, ist die 
Gefahr von Auffahrunfällen an Stauenden durch unachtsame Autofahrende keine 
Seltenheit und hinreichend wahrscheinlich. Diese Gefahren bleiben gleichsam bei 
entsprechender Verkehrslenkung versehen mit Hinweisen auf Staubildung und 
vorhergehender Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bestehen. Auch 
bei Zugrundelegung eines durchschnittlich aufmerksamen Autofahrenden kann nicht 
mit vollumfänglicher Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das Ende des Staus 
rechtzeitig bemerkt bzw. die Reaktionsgeschwindigkeit des Fahrzeugführers ein 
Aufeinanderprallen der Fahrzeuge verhindert. Durch das Realisieren von 
Auffahrunfällen entsteht nicht nur ein Sachschaden der betroffenen Fahrzeuge. Auch 
die Gesundheit der Fahrzeuginsassen ist unweigerlich betroffen, unter Umständen mit 
ernsthaften Folgeschäden. In manchen Fällen ist sogar mit dem Tod zu rechnen. Dass 
es sich bei den dargestellten Schilderungen um ernstzunehmende und hinreichend 
wahrscheinliche Szenarien handelt, belegen insbesondere die Bilder, Grafiken und 
Ausführungen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der Autobahn GmbH und der 
weiteren Fachstellen eindringlich. Dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass auf dem 
begehrten Teilstück der BAB 8 ein besonders hohes Unfallaufkommen zu verzeichnen 
ist. Punkt 3.7.2 Buchst. b der Stellungnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord 
führt auf, dass sich fast ein Drittel des gesamten Unfallaufkommens auf der im 
Zuständigkeitsbereich befindlichen BAB 8 auf dem Teilstück zwischen Neusäß und 
Friedberg abspielt. Aufgrund des Anteils von lediglich 17,6 % gemessen an der 
Gesamtstreckenlänge stellt dies eine besonders deutliche und hinreichend 
wahrscheinliche Gefahr von Unfällen auch ohne die Durchführung einer Versammlung 
auf der BAB 8 dar. Dass sich die geschilderte Unfallgefahr bei Errichtung einer 
aufgrund der Versammlung notwendigen Vollsperre erst recht realisieren würde, wurde 
durch die oben getätigten Ausführungen belegt. 
 
Neben den als Gefahrenquelle geltenden Staubildungen bei Ableiten des Verkehrs 
sind jedoch noch weitere Gefahrenherde zu verzeichnen. So ist vor allem das 
nachgeordnete Straßennetz, welches zwangsläufig als Ausweich- bzw. 
Umfahrungsstrecke fungieren muss, nicht dafür ausgelegt die Vielzahl an abgeleiteten 
Fahrzeugen der BAB 8 aufzunehmen.  
Die eingeholten Stellungnahmen führen aus, dass ein Ableiten des Verkehrs in 
Fahrtrichtung Stuttgart bereits an der Anschlussstelle Dasing unausweichlich ist. 
Erfahrungswerte aus der Vergangenheit belegen, dass bereits kurzzeitige 
Vollsperrungen der BAB 8 eine Überlastung der Umleitungsstrecken in diesem Raum 
zur Folge hat, welche durch das stündliche Schließen der Bahnschranke verstärkt wird. 
Bei einer eingerichteten Vollsperre von 4,5 bis 6,5 Stunden würde die 
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Umleitungsstrecke mit hinreichender Wahrscheinlichkeit unweigerlich zu einem 
Kollaps führen. Dies betrifft jedoch nicht nur die Umleitungsstrecken im Umfeld der 
Anschlussstelle Dasing. Auch in Fahrtrichtung München ist mit einem Verkehrskollaps 
in diesem Zusammenhang konkret zu rechnen. Da die übliche Umleitungsstrecke am 
Versammlungstag aufgrund des Beschreitens der Versammlung über diese Umleitung 
nicht zur Verfügung steht, wird der Verkehr durch das Stadtgebiet Augsburg geleitet. 
Betrachtet man das betroffene nachgeordnete Straßennetz in der Stadt Augsburg und 
dem Landkreis Aichach-Friedberg auf einer Straßenkarte so wird schnell ersichtlich, 
dass dieses oftmals einspurige Straßennetz nicht dafür ausgelegt ist mindestens 
18.300 Fahrzeuge zusätzlich zum „normalen“ Sonntagsfahrverkehr aufzunehmen. 
Erhebliche Staubildungen sind hierbei die unweigerliche Folge. Hinzukommt 
außerdem überwiegend ortsunkundiger Verkehr, welcher der BAB 8 als Fernstraße 
überregionaler Bedeutung geschuldet ist. Wie bereits dargelegt, rufen Staubildungen 
besondere Gefahren hervor. Doch auch bei ortsunkundigem Verkehr bzw. der 
allgemeinen Bildung von Staus lässt sich stets feststellen, dass der Autofahrende zu 
gefährlichen Wendemanövern oder ähnlichem bereit ist, welche eine Unfallgefahr 
darstellen und damit einhergehende Gefahren für Leib, Leben sowie Eigentum 
hervorrufen. Vor allem schwächere und weniger geschützte Verkehrsteilnehmende wie 
Radfahrende oder Fußgänger werden hierdurch einer besonderen Gefahr ausgesetzt. 
Da die Umleitungsstrecken vor allem durch das Stadtgebiet Augsburg bzw. bebaute 
Gebiete im Landkreis Aichach-Friedberg führen, ist mit der Anwesenheit der 
schwächeren und weniger geschützten Verkehrsteilnehmenden definitiv zu rechnen. 
Maßnahmen, die diese konkret resultierenden Gefahren bei Befahren der BAB 8 durch 
die Versammlung ausräumen, sind nicht ersichtlich. Weiter ist die BAB 8 in 
Fahrtrichtung Stuttgart ein wesentlicher Zubringer zur Anschlussstelle Augsburg West. 
Die Anschlussstelle Augsburg West mündet in die Bundesstraße B 17, welche als 
zentrale Nord-Süd-Achse im Großraum Augsburg fungiert. So dient die B 17 in 
Richtung Süden als Zubringer ins Voralpenland, während sie in Fahrtrichtung Norden 
über die B 2 nach Nürnberg führt. Eine beidseitige Vollsperrung hätte zur Folge, dass 
die B 17 an anderweitigen Stellen zu befahren wäre. Folglich liegt auch hier die Gefahr 
darin, dass der Verkehr auf diesen Umfahrungsstellen zum Erliegen kommen würde.   
 
Neben den Gefahren für Verkehrsteilnehmende ist ein Einhalten der Rettungs- und 
Hilfsfristen bei Durchführung der Versammlung wie angezeigt nicht zu erwarten. 
Aufgrund der massiven zu erwartenden Staubildungen über das gesamte Stadtgebiet 
Augsburgs und darüber hinaus ist ein Durchkommen der Einsatz- und Rettungskräfte 
und somit ein Einhalten der Rettungs- und Hilfsfrist nahezu unmöglich. Bei Bildung von 
Rückstauungen können die Rettungskräfte auch unter Hinzuziehung des Martinshorns 
und unter dem Einsatz von Blaulicht nicht in der gleichen Schnelligkeit den Einsatzort 
bzw. die lebensnotwendige medizinische Einrichtung erreichen. Unter Einbeziehung 
der allgemeinen Lebenserfahrung sowie der Stellungnahme des Mobilitäts- und 
Tiefbauamtes der Stadt Augsburg vom 23.02.2023 ist außerdem nicht mit der 
Errichtung einer ausreichenden Rettungsgasse durch die sich im Stau befindenden 
Verkehrsteilnehmenden zu rechnen. Unbeteiligte Dritte, die in diesem Moment auf 
Lebenserhaltungsmaßnahmen durch die Feuerwehr oder Sanitäter angewiesen sind, 
werden diese aller Voraussicht nach in einem ungenügenden und in Extremfällen 
sogar fehlenden Ausmaß erhalten. Folgeschäden bzw. tödliche Ausgänge werden 
hierbei hinreichend konkret zu erwarten sein. Da die Stauungen auch auf der B 17 und 
B 2 zu spüren sein werden, ist vor allem die An- und Abfahrt des besonders relevanten 
Uniklinikums (mit Kinderklinik) und des Josefinums gefährdet. Aufgrund des 
notwendigen langen zeitlichen Rahmens der Vollsperre der BAB 8 von 4,5 bis 6,5 
Stunden sind diese Gefahren für Leben und Gesundheit außerdem in einem 
erheblichen Maß zu befürchten. Verstärkt wird dies außerdem durch die Tatsache, 
dass aufgrund der Anwesenheit des umgeleiteten Verkehrs der BAB 8 in Höhe von 
mind. 18.300 Fahrzeugen im Stadtgebiet Augsburg und darüber hinaus mit einem 
quantitativen Anstieg der Rettungseinsätze am 05.03.2023 zu rechnen ist. Durch die 
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immense Staubildung und den drohenden Verkehrskollaps ist ein Durchkommen für 
die Rettungskräfte, wie geschildert, nur mit erheblich zeitlicher Verzögerung möglich, 
um die zusätzlich anfallende Zahl an Einsätzen zu stemmen. Wie dargelegt lassen sich 
die entstehenden Gefahren für Leib und Leben unbeteiligter Dritter nicht durch 
entsprechende Maßnahmen ausräumen und sind daher hinreichend konkret zu 
befürchten. 
 
Die betroffene Bevölkerung erfährt die negativen und ernst zu nehmenden 
Auswirkungen bei Befahren der BAB 8 im Rahmen einer Versammlung nicht nur in 
Form des nahzu unmöglichen gemachten Einhaltens der Rettungsfristen, sondern 
auch durch das zum Erliegen kommen des öffentlichen Personennahverkehrs im 
Stadtgebiet Augsburg. Aufgrund der drohenden Überlastung des nachgeordneten 
Straßennetzes in Augsburg werden volle Straßen und Staus das Stadtbild am 
05.03.2023 prägen. So werden sich auch die Buslinien des ÖPNV keinen Weg durch 
das Stadtgebiet bahnen können. Wie die AVG in ihrer Stellungnahme vom 27.02.2023 
ausführt, hat dies jedoch nicht nur negative Folgen für die Buslinien, sondern auch für 
den Straßenbahnverkehr und somit für das gesamte Liniennetz Augsburgs. Aufgrund 
zu erwartenden blockierten Kreuzungen werden die Straßenbahnen und Buslinien am 
Befahren der ausschließlich für sie vorgesehenen Bahnkörper gehindert. Ein Einhalten 
des Linientaktes wird somit hinreichend wahrscheinlich nicht möglich sein, wodurch 
die betroffenen Fahrgäste extrem in ihrer Mobilität und somit in ihrer allgemeinen 
Handlungsfreiheit eingeschränkt werden. Ein Ausweichen auf eine andere Linie des 
ÖPNV ist aufgrund der massiven Auswirkungen das gesamte Stadtgebiet betreffend 
zudem nicht ersichtlich. 
 
Auch erfährt der Betreiber der Rastanlage T+R Augsburg einen immensen Einschnitt 
in der Ausübung seines Grundrechts auf Berufsfreiheit. Aufgrund der 
unausweichlichen Vollsperrung der BAB 8 für die Dauer von 4,5 bis 6,5 Stunden hat 
dieser mit Umsatzeinbußen für den genannten zeitlichen Rahmen konkret zu rechnen. 
Da die Vollsperre zu einer Tageszeit eingerichtet wird, an welcher ein besonders hohes 
Verkehrsaufkommen auf der BAB 8 zu verzeichnen ist, werden sich die entgangenen 
Umsätze nicht im Rahmen einer Bagatelle bewegen.  
 
Die getätigten Ausführungen belegen mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit den 
Eintritt konkreter Gefahren für Leben und Gesundheit, Eigentum, die Berufsausübung 
sowie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs einer Vielzahl unbeteiligter Dritter. 
Durch Befahren der BAB 8 zwischen Augsburg Ost und Friedberg ist mit (Rück-
)Staubildungen massivsten Ausmaßes weit über das Stadtgebiet Augsburg hinaus zu 
rechnen. Durch diese werden insbesondere Rettungswege versperrt. Bei verzögertem 
Eintreffen der Rettungskräfte am Einsatzort bzw. an der medizinischen Einrichtung 
können folglich konkrete Gefahren für Leib und Leben unbeteiligter Dritter bestehen. 
Doch auch durch die Bildung von Staus lassen sich mit hinreichend hoher 
Wahrscheinlichkeit konkrete Gefahren für das Leben, die Gesundheit, das Eigentum 
und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs der Betroffenen realisieren. Da es 
sich insbesondere bei den Rechtsgütern Leben und Gesundheit um überragend 
wichtige Rechtsgüter handelt, ist bereits eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit des 
Schadens ausreichend. 
 
 

III.7.2 Ermessen 
a) 
Die Beschränkung wurde in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens (Art. 40 BayVwVfG) 
erlassen. 
 
Die örtliche Verlegung stellt zwar einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit aus Art. 8 
Abs. 1 GG dar, ist in vorliegendem Falle jedoch verhältnismäßig. 
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Die Anordnung ist somit geeignet, den legitimen Zweck, konkrete Gefahren für Leib 
und Leben der Versammlungsteilnehmenden selbst, aber auch für eine Vielzahl an 
unbeteiligten Dritten sowie Eigentum, die Berufsfreiheit, die allgemeine 
Handlungsfreiheit und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auszuräumen, zu 
erreichen. Zudem ist die Anordnung geeignet, die Hilfsfristen von Rettungsdiensten in 
einem unkritischen Rahmen zu halten. 
 
b) 
Auch ist die Anordnung einer alternativen Streckenführung erforderlich. Zum Zeitpunkt 
der Entscheidung sind keine milderen Mittel ersichtlich, welche gleichermaßen effizient 
sind, die bestehenden konkreten Gefahren für Leben und Gesundheit, Eigentum, die 
Berufsausübung, die allgemeine Handlungsfreiheit und die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs zu beseitigen. Zudem würde eine Stationierung der Versammlung bis hin 
zu einer Untersagung den Veranstalter in seinen Grundrechten weitaus mehr 
beeinträchtigen, als es durch die örtliche Verlegung der Strecke gegeben ist, zumal 
eine Untersagung nur als ultima ratio in Frage kommt.  
 
Wie die Ausführungen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der Autobahn GmbH 
und des Staatlichen Bauamts Augsburg außerdem aufführen, ist eine Vollsperrung der 
BAB 8 für das Befahren durch die Versammlungsteilnehmenden unumgänglich. 
Insbesondere stellt die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung der 
Gegenfahrbahn kein geeignetes milderes Mittel dar. Wie die Erfahrungen aus der 
Vergangenheit hinreichend belegen, kommt es auch bei einer reduzierten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit als den 120 km/h zwischen 06:00 und 20:00 Uhr zur Folge von 
immensen Sach- und Personenschäden, in Extremfällen sogar mit Todesfolge. 
Herumwirbelnde Teile stellen hierbei ebenfalls eine ernst zu nehmende Gefahr für die 
Versammlungsteilnehmenden selbst und die begleitenden Einsatzkräfte dar, wenn 
diese auf die Fahrbahn der Versammlung gelangen. Dass diese folgenschweren 
Vorkommnisse keine Seltenheit oder Ausnahmesituation darstellen, wird durch die 
umfangreiche Auflistung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ausreichend 
konkretisiert belegt (vgl. Anlage zur Ziffer 3.7.1 zum Schreiben des PP Schwaben 
Nord, E2/Vk – 5144 / 23 vom 23.02.2023). Zwar bezieht sich die Auflistung auf die 
Bildung von Stauenden bzw. baustellenbedingte Geschwindigkeitsreduzierungen, 
jedoch lässt sich hier eine Adaption für den vorliegenden Einzelfall herstellen, weshalb 
dieselben Gefahren bei Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des 
Gegenverkehrs zu erwarten sind.  
 
Der Veranstalter machte gegenüber der Versammlungsbehörde deutlich, dass für ihn 
grundsätzlich auch ein anderer Teilabschnitt der BAB 8 in Frage kommen würde. Dies 
wurde durch die Versammlungsbehörde unter Einbeziehung weiterer Fachstellen 
eingehend geprüft. Jedoch trägt auch das Befahren eines anderen Teilstücks 
gegenüber der angezeigten Route zwischen Augsburg Ost und Friedberg nicht zur 
Ausräumung der bestehenden konkreten Gefahren bei, sodass dies gleichfalls kein 
milderes Mittel im Vergleich zur getroffenen Anordnung darstellt.  
Ein Streckenverlauf über das Kreuz Augsburg West hätte starke negative 
Auswirkungen auf die an diesem Autobahnkreuz verlaufenden Bundesstraßen 2 und 
17 (B 2 und B 17). Aufgrund einer zwingend notwendigen Vollsperre der BAB 8 und 
einer damit einhergehenden Sperrung der Aus- und Abfahrt an diesem wichtigen 
Knotenpunkt, könnten die B 2 und B 17 in diesem Abschnitt nicht befahren werden, 
wodurch eine noch höhere Anzahl des motorisierten Individualverkehrs von der 
Streckensperrung betroffen wäre. Wie in der Gefahrenprognose dargelegt wurde, 
können die Aus- und Umleitungsstrecken schon die Aufnahme des Verkehrs der BAB 
8 nicht fassen, sodass bei zusätzlichem Verkehrsaufkommen der beiden 
Bundesstraßen ein flächendeckender Verkehrsstau bis hin zum –kollaps mit 
überregionalen Auswirkungen drohen würde. Wie die Integrierte Leitstelle des Amtes 
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für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Augsburg ausführt, werden die B 2 und 
B 17 als schnellste Wege genutzt, um das Uniklinikum (mit Kinderklinik) und das 
Josefinum bzw. von dort einen Unfallort zu erreichen. Ein Einhalten der Rettungsfristen 
würde somit unmöglich gemacht werden, wodurch der für die Arbeit der Rettungskräfte 
entscheidende Faktor Zeit in immense Mitleidenschaft gezogen werden würde. Dass 
dies verheerende Konsequenzen für unbeteiligte Dritte hat und sogar deren Tod 
billigend in Kauf genommen werden würde, zeigen die Stellungnahmen des Amtes für 
Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Augsburg und des ÄLRD auf. Darüber 
hinaus belegt die Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die beiden 
höchsten Unfallbelastungen pro km in den Jahren 2015-2022 für die 
Streckenabschnitte Neusäß / Augsburg West und Augsburg West / Augsburg Ost. Bei 
Sperrung eines Teilstücks unter Einbeziehung des Knotenpunktes Augsburg West ist 
somit auch mit einem Realisieren vielzähliger Verkehrsunfälle zu rechnen. Ein 
Beschreiten der BAB 8 zwischen Neusäß / Augsburg West und Augsburg West / 
Augsburg Ost im Rahmen einer Versammlung scheidet aufgrund der getätigten 
Ausführungen konsequenterweise aus.  
Die Strecke zwischen Friedberg und Dasing bildet außerdem ein Teilstück der BAB 8. 
Dieser Streckenabschnitt beläuft sich unter Einbeziehung der Auf- und Abfahrt auf eine 
Länge von ca. zehn Kilometern und übersteigt somit den Verlauf zwischen Augsburg 
Ost und Friedberg (2,8 km) um etwa 257 %. Werden bei dem angezeigten Teilstück 
bis zu 30 Minuten für die Versammlung veranschlagt, so ist unter Berücksichtigung der 
zehn kilometerlangen Strecke von einem Aufenthalt der Versammlungsteilnehmenden 
von allein 107 Minuten auf der BAB 8 zwischen Friedberg und Dasing auszugehen. 
Die getroffene Gefahrenprognose legt schon bei einem Beschreiten des angezeigten 
Teilstücks die massiven konkreten Gefahren für gewichtige Rechtsgüter dar. Bei dem 
Passieren einer um 257 % übersteigenden Streckenlänge ist unweigerlich mit dem 
Anstieg dieser Gefahren für Leib und Leben sowie Eigentum zu rechnen, da die BAB 
8 für einen Zeitraum von 5 ¾ Stunden bis 7 ¾ Stunden komplett gesperrt werden muss. 
Da von Veranstalterseite kein konkretes alternatives Teilstück geltend gemacht wurde 
und es sich bei der BAB 8, wie dargelegt, um eine Bundesautobahn handelt, die weit 
über den Zuständigkeitsbereich der betroffenen Behörden hinausgeht, beschränkte 
sich die Überprüfung der Versammlungsbehörde auf die geschilderten Alternativen. 
Weiter ist das Straßennetz derart konzipiert, als dass sich keine geeigneten 
Umleitungsstrecken finden, welche dazu in der Lage sind das massive 
Verkehrsaufkommen im Falle einer Ableitung von der BAB 8 auch nur ansatzweise zu 
stemmen. Die weitestgehend parallel zur BAB 8 verlaufenden Landstraßen dienen 
vorwiegend dem regionalen Nahverkehr und können somit für die zu veranschlagende 
Zeit kein Verkehrsaufkommen überregionaler Bedeutung bedienen, ohne hierbei 
vollends überzulaufen. 
 
Wird die gegenständliche Versammlung zu einer anderen Uhrzeit als der angezeigten 
durchgeführt, lassen sich die dargestellten und hinreichend wahrscheinlich konkreten 
Gefahren nicht (ausreichend) beseitigen, sodass die Versammlungsbehörde dies als 
kein geeignetes milderes Mittel ansieht. Um die Versammlungsteilnehmenden selbst 
vor Unfallgefahren mit Fahrrädern, Inline-Skates und weiteren Fortbewegungsmitteln 
zu schützen, wird das Abhalten der Versammlung zu Zeiten vor Sonnenaufgang bzw. 
nach Sonnenuntergang als nicht zielführend gewertet, sodass diese Betrachtung 
außer Acht gelassen wird. Gemäß den Ausführungen ist bei dem angezeigten 
Teilstück auf der BAB 8 mit einer gesamten Vollsperre von 4,5 bis 6,5 Stunden je 
Fahrtrichtung zu rechnen. Da die Teilnehmenden der Versammlung auch bei An- und 
Abreise entsprechend vor der Dunkelheit geschuldeten Gefahren geschützt werden 
sollen und ein zu früher Versammlungsstart als unrealistisch angesehen wird, ist ein 
Beginn der Auftaktkundgebung auf dem Rathausplatz vor 09:00 Uhr nicht 
anzunehmen. Gemäß Versammlungsanzeige werden außerdem 20 Minuten bis zur 
Abfahrt der Versammlung vom Rathausplatz veranschlagt, sodass in der realistischen 
Gesamtbetrachtung ein Erreichen der BAB 8-Auffahrt Augsburg Ost vor 10:00 Uhr 
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nicht zu erwarten ist. Für das Befahren der BAB 8 zwischen Augsburg Ost und 
Friedberg werden weitere 30 Minuten berechnet, sodass die Teilnehmenden 
frühestens um 10:30 Uhr die Bundesautobahn verlassen werden. Nachdem für den 
Vor- und Nachlauf jeweils zwei bis drei Stunden niedergeschlagen werden, beläuft sich 
der Zeitrahmen der gesamten Vollsperre auf 07:00 / 08:00 Uhr bis 12:30 / 13:30 Uhr. 
Punkt 3.2 der Stellungnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord lässt sich eine 
Grafik zum Verkehrsaufkommen am Vergleichstag Sonntag, den 06.03.2022 
entnehmen. Zwar erreicht der Verkehr in den Morgenstunden nicht die Höchstzahl der 
Auslastung, jedoch ist aufgrund der zeitlichen Dimension der Vollsperre bis in die 
Mittagsstunden dennoch eine Vielzahl an Fahrzeugen unmittelbar von der 
Versammlung und damit von der Vollsperre tangiert. Es ist insbesondere anzumerken, 
dass aufgrund dem Nichtvorhandensein coronabedingter Beschränkungen und dem 
teilweisen Aussetzen des Sonn- und Feiertagsfahrverbots für Lkw mit einer erhöhten 
Zahl von Fahrzeugen gemessen am 06.03.2022 zu rechnen ist. Vor allem wird 
aufgezeigt, dass es sich bei der Uhrzeit bis 14:00 Uhr nahezu um die Tageshöchstzahl 
handelt, welche lediglich von dem Spitzenzeitraum zwischen 17:00 und 18:00 Uhr 
übertroffen wird. Ein Ausräumen der aufgezeigten konkreten Gefahren ist nur durch 
eine lediglich etwas geringere Anzahl an betroffenen Personen und Fahrzeugen nicht 
ersichtlich. Die konkreten Gefahren z. B. in Form von Auffahrunfällen am Stauende 
bleiben für den aus- und umgeleiteten Verkehr weiterhin bestehen. Aufgrund der hohen 
Zahl des Verkehrsaufkommens, insbesondere um die Mittagszeit ist außerdem 
weiterhin eine Auslastung der Aus- und Umleitungsstrecken zu erwarten, sodass auch 
die Rettungs- und Einsatzkräfte mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen zu rechnen 
haben. Auf die bereits dargelegten Schilderungen zu den daraus resultierenden 
massiven Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Eigentum unbeteiligter Dritter 
wird verwiesen. Die unweigerlich betroffenen Fahrzeuge bei Abhalten der 
Versammlung an einem Sonntagvormittag würden sich somit nicht um das 
ausreichende Maß zur Beseitigung der bestehenden konkreten Gefahren reduzieren 
lassen. Eine spätere Uhrzeit als die angezeigte kommt dagegen vor dem Hintergrund 
des Anstiegs der betroffenen Kraftfahrzeuge nicht in Betracht, zumal mitunter ein 
Tangieren des Sonnenuntergangs zu erwarten wäre, welcher am 05.03.2023 für 18:07 
Uhr zu erwarten ist. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Veranstalter die 
Bestrebung, eine Änderung der Uhrzeit vorzunehmen, nicht in umfassender Art und 
Weise hervorgebracht hat.  
 
Vor dem Hintergrund des angezeigten Versammlungsthemas stellt das Befahren der 
B 17 überdiese kein milderes Mittel im Vergleich zum angeordneten Streckenverlauf 
dar. Bei der B 17 handelt es sich um eine Bundesstraße und somit um einen 
autobahnähnlichen Verkehrsweg. Gemäß Thema und Äußerungen des Veranstalters 
werden verkehrspolitische Inhalte behandelt, die sich vor allem auf Autobahnen 
beziehen. Eine abweichende Befassung mit Bundesstraßen oder anderen 
autobahnähnlichen Wegen ist nicht ersichtlich. Die Stadt Augsburg verkennt hierbei 
nicht, dass in der Vergangenheit unter bestimmten Voraussetzungen bereits 
Fahrradkorsos auf Teilstrecken der B 17 im Stadtgebiet stattgefunden haben, jedoch 
würde aufgrund des thematischen Bezugs zu Autobahnen, dem Verlauf der B 17 
abseits der angezeigten Strecke und dem vom Veranstalter mit E-Mail vom 23.02.2023 
mitgeteilten Wunsch nach einer „Route auf einem Autobahn-Teilabschnitt“ die 
Anordnung eines Befahrens der B 17 einer Umprägung der Versammlung und somit 
einem den Veranstalter in höherem Maß zu gewichtenden Eingriff in die 
Versammlungsfreiheit gleichkommen.  
 
Auch stellen umfangreiche Informationen und Vorwarnungen über die Versammlung 
und eingerichtete Umfahrungsmöglichkeiten, die in Printmedien, sozialen Medien 
sowie Rundfunk veröffentlicht werden, kein geeignetes milderes Mittel dar. Aufgrund 
der BAB 8 als klassifizierte Europastraße ist eine herausragende Bedeutung für den 
internationalen (Transit-)Verkehr gegeben. So schließt sich die Versammlungsbehörde 
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der Darlegung der Autobahn GmbH an und kommt zu dem Schluss, dass nicht von 
jedem Verkehrsteilnehmer erwartet werden kann die bereitgestellten Informationen 
früh- bzw. rechtzeitig oder überhaupt zur Kenntnis nehmen zu können. Die BAB 8 wird 
auch von internationalem Verkehr genutzt, welcher schon durch sprachliche Barrieren 
nicht von der Notiz erfahren kann. Doch auch bei Vorhandensein ausreichender 
Sprachkenntnisse kann nicht in vollem Umfang davon ausgegangen werden, dass sich 
Personen vor Antritt der Reise intensiv mit den Lokalnachrichten von anderweitigen 
Regionen auseinandersetzen. Selbst bei Hören des Rundfunks kann aufgrund der 
(halb)stündlich gesendeten Staumeldungen nicht verlässlich darauf vertraut werden, 
dass die einzelnen Verkehrsteilnehmer von den eingerichteten Umleitungsstrecken 
bzw. einer zu erwartenden Staubildung (rechtzeitig) erfahren. Ein Auffahren auf das zu 
erwartende Stauende in Zusammenhang mit der eingerichteten Umleitung und 
dadurch entstehende Sach- und Personenschäden sind demnach hinreichend 
wahrscheinlich. Des Weiteren kommt die entsprechende Literatur zu dem Schluss, 
dass es bereits ausreichend ist, wenn die Gefahr durch nur eine Person realisiert wird 
(vgl. S. 755, NVwZ-RR 17/2021). Da es sich bei der BAB 8 sowie der E 52 um eine der 
wichtigsten Ost-West-Verbindungen für die Bundesrepublik bzw. Mitteleuropa handelt 
und täglich mit über 76.000 Fahrzeugen gerechnet werden kann (vgl. Punkt 3.1 Buchst. 
a der Stellungnahme des Polizeipräsidiums Schwaben Nord vom 23.02.2023), ist die 
Realisierung der aufgeführten Gefahren für Leib, Leben und Eigentum konkret auch 
bei einer entsprechenden Warnung über Printmedien, soziale Medien und Rundfunk 
zu befürchten. 
 
Demgegenüber gestellt ist das Unterlassen der getroffenen Anordnung unter Ziffer 2.1 
des Bescheids überdies kein milderes Mittel. Auf der Bundesautobahn 8 sind mitunter 
Verkehrsunfälle zu registrieren, die selbst ohne die Nutzung der Autobahn durch eine 
Versammlung eine Sperrung für einen längeren Zeitraum nach sich ziehen. So kam es 
im Oktober 2019 in Augsburg in Folge einer Staubildung aufgrund einer eingerichteten 
Baustelle zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 8. Hier war eine 
Fahrtrichtung der BAB 8 für die Dauer von sieben Stunden und 20 Minuten komplett 
gesperrt. Auch aus der Anlage zur Ziffer 3.7.1 der Stellungnahme des 
Polizeipräsidiums Schwaben Nord vom 23.02.2023 geht klar erkennbar hervor, dass 
Unfälle auf der BAB 8 im Raum Augsburg keine Ausnahmesituation darstellen. Dies 
zeigt auf, dass in der Vergangenheit bereits Sperrungen der BAB 8 im örtlichen 
Zuständigkeitsbereich stattgefunden haben und die Erfahrungswerte dahingehen, 
dass aufgrund dessen mit den aufgezeigten resultierenden Gefahren unweigerlich zu 
rechnen ist. Für die damit einhergehenden konkreten Gefahren ist jedoch nicht 
erheblich, welchem Anlass sie geschuldet sind. Vielmehr ist es maßgebend, dass 
durch das Befahren des angezeigten Teilstücks der BAB 8 konkrete Gefahren für eine 
Vielzahl unbeteiligter Dritter sowie die Versammlungsteilnehmenden selbst bestehen, 
welche nicht hinnehmbar sind (vgl. S 755, NVwZ-RR 17/2021). Dass auf den 
eingerichteten Umleitungsstrecken ausreichend Rettungsgassen gebildet werden, die 
zumindest die konkreten Gefahren die Rettungsdienste betreffend beseitigen, ist 
dahingehend allerdings nicht ersichtlich. Wie die allgemeine Lebenserfahrung zeigt, 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass der motorisierte Fließverkehr stets die 
Aufrechterhaltung von Rettungsgassen auf den Umleitungsstrecken bzw. im Rahmen 
von Staubildungen gewährleistet. Auch kann die Bildung von Rettungsgassen 
aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse erschwert bzw. unmöglich gemacht 
werden (vgl. Stellungnahme des Mobilitäts- und Tiefbauamtes der Stadt Augsburg vom 
23.02.2023). 
 
Zusammenfassend kommt die Versammlungsbehörde der Stadt Augsburg zu dem 
Ergebnis, dass keine milderen Mittel als der gewählten örtlichen Verlegung der 
Versammlung unter Ziffer 2.1. des Bescheids ersichtlich sind. 
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c) 
Im Übrigen ist die beschränkende Verfügung auch angemessen. In ihrer 
Ermessensausübung hatte die Stadt Augsburg zwischen einer uneingeschränkten 
Versammlungsausübung des Veranstalters aus Art. 8 Abs. 1 GG und dem Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, dem Recht auf 
Eigentum gem. Art. 14 GG, der Berufsfreiheit aus Art. 12 GG und der allgemeinen 
Handlungsfreiheit gem. Art. 2 Abs. 1 GG abzuwägen. Im Rahmen der praktischen 
Konkordanz sind diese Rechtsgüter in Ausgleich zu bringen. Soweit Beschränkungen 
verfügt werden, ist dies nach Art. 8 Abs. 2 GG für Versammlungen unter freiem Himmel 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes möglich, allerdings nur zum Schutz 
gleichwertiger anderer Rechtsgüter unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
(zuletzt etwa BVerfG, B.v. 21.11.2020 – 1 BvQ 135/20 – juris Rn. 6; B.v. 30.8.2020 – 
1 BvQ 94/20 – juris Rn. 14 m.w.N.; BayVGH B.v. 24.1.2021 – n.v. Rn. 12 des BA). 
Rechtsgüterkollisionen ist im Rahmen versammlungsrechtlicher Verfügungen etwa 
durch Auflagen oder Modifikationen der Durchführung der Versammlung Rechnung zu 
tragen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. Oktober 2001 a.a.O., juris Rn. 54, 63). 
Wichtige Abwägungselemente sind dabei unter anderem die Dauer und Intensität der 
Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, Ausweichmöglichkeiten, die Dringlichkeit der 
blockierten Tätigkeit Dritter, aber auch der Sachbezug zwischen den beeinträchtigten 
Dritten und dem Protestgegenstand (Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss 
vom 30. Oktober 2020 – 2 B 2655/20 -, juris, Rn. 5). All diesen Gesichtspunkten wurde 
durch die Versammlungsbehörde in hinreichendem Maße Rechnung getragen, 
weshalb die örtliche Verlegung ermessensgerecht scheint. 
 
Die Versammlungsfreiheit stellt an sich ein elementares Grund- und Abwehrrecht 
gegen den Staat dar, sodass dem Veranstalter ein Selbstbestimmungsrecht über die 
Wahl von Ort, Zeit und sonstigen Modalitäten der Versammlung obliegt (stRspr. Vgl. 
etwa BVerfG, B.v. 20.12.2012 – 1 BvR 2794/10 – juris Rn. 16). Der Veranstalter hat 
mit der Wahl der Strecke von seinem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht. 
Hierbei ist insbesondere anzumerken, dass es sich bei der gewählten Teilstrecke über 
die BAB 8 zwischen Augsburg Ost und Friedberg um den Abschnitt einer 
Bundesautobahn handelt, die gem. § 1 Abs. 3 FStrG für den Schnellverkehr mit 
Kraftfahrzeugen bestimmt ist. Die Stadt Augsburg verkennt vorliegend nicht, dass auch 
Bundesfernstraßen prinzipiell kein sog. versammlungsfreier Raum sind. Aufgrund 
deren eingeschränkter Widmung erhalten die Belange des Verkehrs im Rahmen der 
Abwägung allerdings eine besondere Gewichtung (vgl. BayVGH, B.v. 07.09.2021 - 10 
CS 21.2282, Rn. 33).  
 
Bei Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts durch den Veranstalter ist insoweit 
zu berücksichtigen, ob und wie weit die Wahl des Versammlungsortes und die konkrete 
Ausgestaltung der Versammlung sowie die von ihr betroffenen Personen einen Bezug 
zum Versammlungsthema haben (BayVGH, B.v. 13.11.2020 – 10 CS 20.2655 – juris 
Rn. 22; VGH Hessen, B.v. 30.10.2020 – 2 B 2655/20 – juris Rn. 5 unter Verweis auf 
BVerfG, B.v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90 – BverfGE 104,92 – juris Rn. 64). Die 
konkrete Ausgestaltung der Versammlung in Form eines Fahrradkorsos weist 
anlässlich des angezeigten Themas des Veranstalters „Autofreie Sonntage auf der A8 
und allen Autobahnen, ein mehrere Milliarden Liter Rohölimporte einsparendes 
Tempolimit von 80 km/h auf der A8 und allen Autobahnen statt nur 
tagesabschnittsweise Tempolimit 120 und ein Rückbau der A8-Erweiterung als Teil 
eines bundesweiten Autobahn-Aktionstags für eine Modernisierung des 
Bundesverkehrswegeplans und eine Abkehr von der autozentrierten, 
klimaschädlichen, unfallbilligenden und tödlichen Verkehrspolitik unter besonderer 
Berücksichtigung der steigenden CO2-Emissionen im Verkehrssektor, der 
kriegstreibenden deutschen Abhängigkeit von Putins Ölexporten und der besonderen 
Benachteiligung von Frauen in der Verkehrspolitik und der vielfachen Forderung nach 
einer Verkehrsplanung, die sich am Gemeinwohl und lokalen Lebenswert orientiert, 
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anstatt durch zerschneidende und die Luftqualität beeinträchtigende Verkehrsachsen 
den motorisierten Individualverkehr noch weiter verschärft.“ keine Beanstandungen 
seitens der Versammlungsbehörde auf.  
 
Bei näherer Betrachtung des begehrten Teilstücks in Zusammenhang zum 
angezeigten Thema kann hier jedoch kein spezifischer Nexus i. e. S. festgestellt 
werden. Grundsätzlich thematisiert die Versammlung mit dem breit gefächerten Thema 
allgemeine Kritik an Deutschlands Autobahnen sowie die Pläne der Bundesregierung 
diese betreffend. Bestätigt wird dies auch durch die Ausführungen in der E-Mail des 
Veranstalters vom 21.02.2023: „Der Hauptfokus liegt prinzipiell auf der generellen 
Thematik "Tempolimit" sowie der Kritik am Bundesverkehrswegeplan und den Plänen 
der Bundesregierung, auch Autobahnbau schneller voranzutreiben, demnach ist für 
uns auch eine Durchführung auf einem anderen Autobahn-Teilabschnitt vorstellbar.“ 
Auch im Mobilisierungsaufruf zu der gegenständlichen Versammlung werden 
allgemeinen verkehrspolitische Themen aufgegriffen (vgl. 
https://t.me/s/klimacamp_augsburg, zuletzt abgerufen am 28.02.2023):  
„- für ein generelles Tempolimit und einen Ausbaustopp des Autobahnnetzs 
- für ein Moratorium für den Bundesverkehrswegeplan und stattdessen Investitionen in 
das Schienennetz und den ÖPNV 
- gegen die Pläne der Bundesregierung, den Ausbau von über 140 Autobahnprojekten 
zu beschleunigen. 
Konkret sollen 144 Autobahnen in einer Gesamtlänge von über 1.300 Kilometern ohne 
jegliche Umweltverträglichkeitsprüfungen auf bis zu 10 Spuren ausgebaut werden. 
Laut BUND Naturschutz bedeutet dies eine zusätzliche CO2-Belastung von über 
400.000 Tonnen pro Jahr und eine direkte Bedrohung von 80 Naturschutzgebieten. 
Unter anderem soll die A8 südlich von München auf bis zu 8 Spuren ausgebaut 
werden! 
- ein Tempolimit würde zu einer deutlichen und schnell wirkenden Reduktion des CO2-
Ausstoßes führen und die Unfall- und Staugefahr drastisch mindern.“ 
Zwar werden von Veranstalterseite Pläne hinsichtlich des Autobahnausbaus 
angesprochen, jedoch treffen diese für die begehrte Teilstrecke zwischen Augsburg 
Ost und Friedberg (oder eines anderen regionalen Autobahnabschnitts) nicht zu. Der 
Veranstalter selbst führt sogar ein Ausbauprojekt südlich von München auf. An dieser 
Einschätzung ändert auch die Tatsache nichts, dass auf dem gegenständlichen 
Teilabschnitt der BAB 8 eine tagesabschnittsweise zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 120 km/h gilt. Ein solches Tempolimit ist gleichfalls auf anderen 
Streckenabschnitten der BAB 8 vorzufinden und stellt nach Einschätzung der 
Versammlungsbehörde keinen ausreichend spezifischen Zusammenhang zum 
begehrten Teilabschnitt dar. Unterstrichen wird dies durch die Aussage des 
Veranstalters selbst, welcher gegenüber der Versammlungsbehörde mit E-Mail vom 
21.02.2023 mitteilte, dass die Versammlung grundsätzlich auch auf einem anderen 
Teilabschnitt einer Autobahn denkbar sei. Dass sich verkehrspolitisch relevante Orte 
entlang des Teilabschnitts der BAB 8 zwischen Augsburg Ost und Friedberg befinden, 
wurde von Seiten des Veranstalters darüber hinaus zu keinem Zeitpunkt näher 
konkretisiert. Aufgrund der prinzipiellen Bereitschaft des Veranstalters, einen anderen 
Abschnitt der Bundesautobahn für die Versammlung zu nutzen, ist das Vorhandensein 
der geltend gemachten verkehrspolitisch relevanten Orte überdies anzuzweifeln. 
Wie der Veranstalter außerdem mitteilte, ist die geplante Versammlung am 05.03.2023 
in einen bundesweiten Aktionstag zur Rolle von Autobahnen in der Mobilitätswende 
eingebettet (vgl. Versammlungsanzeige vom 20.02.2023). Bei Durchführung des 
Kooperationsgespräches am 23.02.2023 wurde dies von Seiten des Veranstalters 
näher spezifiziert. Hierbei handelt es sich demnach um bundesweite Aktionstage im 
Zeitraum vom 03. bis einschließlich 05.03.2023. Am 03.03.2023 fänden zudem globale 
Klimastreiks statt, weshalb die Aktionstage an dem Wochenende vom 03. bis 
05.03.2023 durchgeführt werden. Auch in Augsburg wurde für den 03.03.2023 eine 
sich fortbewegende Versammlung anlässlich des globalen Klimastreiks mit 500 



- 50 - 
 

 

Teilnehmenden beginnend auf dem Rathausplatz angezeigt. Da der 
Versammlungsbehörde die Veranstalterin der Versammlung am 03.03.2023 aus dem 
sog. Klimacamp auf dem Augsburger Fischmarkt bekannt ist und die Begleitperson 
aus dem Organisationsteam vom Kooperationsgespräch am 23.02.2023 zur 
gegenständlichen Versammlung gleichsam dem Augsburger Klimacamp zugerechnet 
werden kann, ist von Überschneidungen hinsichtlich des Teilnehmerkreises der beiden 
Versammlung auszugehen. Die Begleitperson aus dem Organisationsteam gab 
während des Kooperationsgespräches außerdem an, für die Technik im Rahmen der 
Versammlung am 03.03.2023 als auch am 05.03.2023 zuständig zu sein. Des 
Weiteren wird auf der Homepage des sog. Klimacamps (https://www.klimacamp-
augsburg.de/, zuletzt abgerufen am 28.02.2023) für beide Versammlungen mobilisiert. 
Die Forderungen der geplanten Versammlung am 05.03.2023 können somit auch zum 
Zeitpunkt des globalen Klimastreiks am 03.03.2023 gegenüber der Öffentlichkeit 
kundgetan werden. Der Veranstalter betonte sowohl im persönlichen 
Kooperationsgespräch als auch mit E-Mail vom 23.02.2023, dass der politische Druck 
anlässlich der Themen zu Autobahnen erhöht werden solle. Eine hierfür geeignete 
Örtlichkeit stellt der Augsburger Rathausplatz unmittelbar in Sicht- und Hörweite der 
Lokalpolitik dar, welcher sowohl bei der Versammlung am 03.03.2023 als auch am 
05.03.2023 als Versammlungsfläche dient. Ein Themenbezug zur konkreten Örtlichkeit 
wird in diesem Zusammenhang somit gewährleistet.  
 
Doch auch mit der verfügten Strecke unter Ziffer 2.1. des Bescheids erhält die 
gegenständliche Versammlung einen Beachtungserfolg entsprechend des breit 
gefächerten Themas. So wird der Versammlung im Bereich der Auf- und Abfahrt 
Augsburg Ost ein Überqueren der BAB 8 als Sinnbild der generellen Kritik an 
Autobahnen ermöglicht. Der unter der Autobahnbrücke verlaufende Schnellverkehr mit 
Kraftfahrzeugen kann unmittelbar von der Versammlung in wenigen Metern Höhe Notiz 
nehmen. Dies wird durch den Umstand der weiteren angezeigten Kundgabemittel wie 
Schilder und Lautsprecher hervorgerufen. Auch die eingesetzten Polizeikräfte und der 
alleinige Umstand von 500 anwesenden Radfahrenden bzw. Inline-Skatern werden 
dazu beitragen, dass der Verkehr von den Forderungen der Aktivisten Kenntnis 
erlangen wird. Doch nicht nur im Bereich der Autobahnbrücke wird ein konkreter 
Beachtungserfolg für die sich fortbewegende Versammlung bestehen. Die verfügte 
Route verläuft über eine Strecke von ca. sechs Kilometern parallel der BAB 8 und 
schneidet diese erneut im Raum Derching / Stätzling. Schon der BayVGH kam in 
seinem Beschluss vom 07.09.2021, 10 CS 21.2282, Rn. 60 zu dem Ergebnis, dass 
„parallel verlaufende […] Kreis- und innerörtliche Straßen“ „einen Beachtungserfolg 
erzielen können“. Bei Anordnung des Streckenverlaufs unter Ziffer 2.1. des Bescheids 
wurde die Versammlungsbehörde von dem Umstand getrieben, dass die 
gegenständliche Versammlung bei Beschreiten der Straßen entlang der BAB 8 durch 
die Kraftfahrzeuge auf der Autobahn selbst wahrgenommen wird, welche zumindest 
die mittelbaren Adressaten der Forderungen der Aktivisten darstellen. Bei Verlauf der 
angezeigten Versammlung über das Teilstück der BAB 8 zwischen Augsburg Ost und 
Friedberg wäre dieser Umstand jedoch nicht gegeben, da eine zwingende Vollsperre 
der BAB 8 zu leeren Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen führen würde. Auch enthält 
die verfügte Route relevante Orte für das breit gefächerte Thema des Veranstalters. 
So verläuft diese entlang des ADAC Fahrsicherheitszentrums, welches sich direkt 
neben der Bundesautobahn befindet. Des Weiteren fahren die 
Versammlungsteilnehmenden über eine Strecke von ca. 1,8 Kilometern stets in 
Sichtweite des Solarparks Friedberg, der sich südlich der BAB 8 erstreckt. Diese 
Örtlichkeiten tragen neben den Klimagesichtspunkten auch den thematisierten 
Aspekten hinsichtlich der Verkehrssicherheit Rechnung. Zudem steht der vom 
Veranstalter begehrten Strecke von etwa zwei Kilometern auf der Bundesautobahn ein 
Verlauf über insgesamt ca. sechs Kilometer parallel zur BAB 8 verlaufende Straßen 
gegenüber. Der angeordnete Streckenabschnitt übersteigt den begehrten hinsichtlich 
des Autobahnbezugs somit um 200 %. 
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Die von der Versammlung unmittelbar nachteilig betroffenen Personen weisen zudem 
nur teilweise einen Bezug zum Versammlungsthema auf.  
Dies trifft insbesondere auf den Betreiber der T+R Anlage Augsburg zu, welcher 
aufgrund der eingerichteten und unabdingbaren Vollsperrung der BAB 8 mit 
entgehenden Einnahmen für die Dauer von 4,5 bis zu 6,5 Stunden zu rechnen hat. 
Durch die Versammlung ist somit ein Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung des 
Betreibers (Stufe 1) aus Art. 12 GG zu verzeichnen. Da der Hauptfokus der 
Versammlung auf Themen wie Tempolimit oder politischen Plänen liegt, kann kein 
unmittelbarer thematischer Bezug zwischen der Einschränkung der Berufsausübung 
und der Versammlungsfreiheit festgestellt werden. 
Demgegenüber gestellt werden die Kraftfahrzeugführer, die zum Zeitpunkt der 
Versammlung die BAB 8 zwischen Augsburg Ost und Friedberg befahren möchten. 
Aufgrund des breit gefächerten Versammlungsthemas kann hier jedoch nicht 
vollumfänglich ein Bezug zwischen diesen hergestellt werden. Zwar tragen diese 
Personen durch die Nutzung von z. B. brennstoffbetriebenen Fahrzeugen zur 
Erzeugung von CO2-Emissionen bei, jedoch beziehen sich die Aktivisten mit ihren 
Forderungen überwiegend auf die kritische Betrachtung der Politik auf Bundesebene. 
Dies wird durch die Aussage des Veranstalters in seiner E-Mail vom 23.02.2023 
verdeutlicht, wonach das Befahren des begehrten Teilabschnittes der BAB 8 dazu 
dienen soll politischen Druck aufzubauen. Als Zahl betroffener Kraftfahrzeuge nennt 
das Polizeipräsidium Schwaben Nord unter Punkt 3.2 der Stellungnahme vom 
23.02.2023 eine Zahl von mindestens 18.300. Sind diese durchschnittlich mit zwei 
Personen besetzt, sind aufgrund der Vollsperre für die Dauer von 4,5 bis 6,5 Stunden 
mindestens 36.000 Personen nachteilig von der Versammlung tangiert. Dass sich 
diese hohe Zahl an Personen unweigerlich konkreten Gefahren für Leib und Leben 
sowie Eigentum aussetzt, wurde in der Gefahrenprognose bereits als hinreichend 
wahrscheinlich dargelegt. In der Rechtsprechung wird schon eine Einschränkung von 
weit über einer Stunde (VG München, Beschluss vom 22.06.2016 – M 7 S 16.2621) 
bzw. von mehr als 30 Minuten (Hessischer VGH, 14.06.2013 – 2 B 1359/13) als 
unzumutbare Zeitspanne für die Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer 
angesehen. Dieser Zeitraum würde wie oben ausgeführt jedoch deutlich überschritten 
werden. 
Doch nicht nur die gewichtigen Rechtsgüter der Verkehrsteilnehmenden der BAB 8 
werden von der Versammlung in Mitleidenschaft gezogen. Auch unbeteiligte Dritte im 
übrigen Stadt- und Landkreis bekommen die negativen Folgen der Versammlung am 
eigenen Leib zu spüren. Aufgrund der Überlastung der Ausweichstrecken und dem 
drohenden Verkehrskollaps können die gerufenen Einsatz- und Rettungskräfte mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht rechtzeitig Hilfe in dem zu 
Lebenserhaltungszwecken notwendigen Umfang zur Verfügung stellen. Wie die 
Stellungnahme des ÄLRD vom 23.02.2023 aufzeigt, erhöht jede Minute die 
Überlebenschance von Schlaganfall- oder Sepsistherapiepatienten um 10 %. Dass 
sich ein Bürger bzw. eine Bürgerin in dem Augenblick dieser gesundheitlichen Not in 
keinem thematischen Zusammenhang mit der gegenständlichen Versammlung 
befindet, steht außer Frage. Des Weiteren ist aufgrund der immensen weitreichenden 
verkehrlichen Auswirkungen im Stadt- und Landkreis mit keiner anderen 
Ausweichroute für Rettungskräfte zu rechnen, die geeignet ist rechtzeitige 
medizinische Maßnahmen einleiten zu können.  
Darüber hinaus leiden Personen, die die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands 
auf die Ukraine sowie des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu 
spüren bekommen, unter der Durchführung der Versammlung auf der BAB 8. Als 
klassifizierte Europastraße, die den Westen und Osten Mitteleuropas verbindet, wird 
die gegenständliche Bundesautobahn aufgrund der Aussetzung des bestehenden 
Sonn- und Feiertagsfahrverbots für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtmasse derzeit 
von Fahrzeugen genutzt, welche die Bevölkerung in der Ukraine, Türkei und in Syrien 
mit lebenserhaltenden Hilfeleistungen versorgt. Bei einer Vollsperre der BAB 8 würden 
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die lebensrettenden Güter mit einer erheblich zeitlichen Verzögerung bei den 
Hilfsbedürftigen eintreffen. 
Auch ist nicht nur der Verkehr auf der BAB 8 von der Vollsperre nachteilig betroffen. 
Wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf den Umleitungsstrecken ist mit 
Rückstauungen bis in das Stadtgebiet Augsburg zu rechnen. Die Augsburger 
Verkehrsgesellschaft mbH rechnet aufgrund dessen mit dem Zusammenbrechen des 
öffentlichen Personennahverkehrs in Augsburg. Ein Erliegen des ÖPNV schränkt 
dadurch die Mobilität der betroffenen Bevölkerung in erheblichem Maße ein. Dies steht 
außerdem in einem konträren Kontext mit dem angezeigten Versammlungsthema.  
 
In der Rechtsprechung ist zudem anerkannt, dass Bundesfernstraßen der öffentlichen 
Kommunikation in weitaus geringerem Umfang gewidmet sind als innerörtliche 
Straßen (Hessischer VGH, Beschluss vom 14.06.2013 – 2 B 1359/13). Ferner stellt 
das Bundesverfassungsgericht klar, dass im öffentlichen Straßenraum vor allem 
innerörtliche Straßen und Plätze als Stätte des Informations- und 
Meinungsaustausches sowie der Pflege menschlicher Kontakte angesehen werden. 
Hier können die Forderungen von Demonstranten einem allgemeinen Publikum zu 
Gehör gebracht werden. Weiter wird erläutert, welche Orte außerhalb des öffentlichen 
Straßenraumes als Ort allgemeinen kommunikativen Verkehrs für Versammlungen in 
Anspruch genommen werden können. Entscheidend sei hier nach dem Leitbild des 
öffentlichen Forums, dass auf ihm eine Vielzahl von Tätigkeiten und Anliegen verfolgt 
werden können. Negativ davon abgegrenzt werden hierzu Orte, welche nur ganz 
bestimmten Zwecken zur Verfügung stehen und entsprechend ausgestaltet sind. An 
solchen Orten könne die Durchführung von Versammlungen nicht begehrt werden 
(BVerfG Urteil vom 22.02.2011 – 1 BVR 699/06, Rn. 66 ff.). 
 
In der Bayerischen Verwaltungsrechtsprechung wird die Zulässigkeit der Nutzung 
einer Bundesfernstraße zum Zwecke einer Versammlung allenfalls in Ausnahmefällen 
als zulässig erachtet, da solche Straßen nach ihrer Zwecksetzung vorwiegend zu 
Verkehrszwecken zur Verfügung stehen und nicht in gleichem Maße wie etwa 
innerörtliche Straßen und Plätze für eine, ein kommunikatives Anliegen verfolgende 
Versammlung, offenstehen. Die Verkehrsbelange einer Bundesfernstraße genießen 
aufgrund der Widmung der Straße und ihrer konkreten Verkehrsbedeutung 
grundsätzlich Vorrang gegenüber Versammlungsinteressen (VG München, Beschluss 
vom 22.06.2016 – M 7 S 16.2621). 
 
Bei der BAB 8 handelt es sich dagegen um eine Bundesautobahn i. S. d. § 1 Abs. 2 
Nr. 1 FStrG, welche gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 FStrG nur für den Schnellverkehr mit 
Kraftfahrzeugen bestimmt und so angelegt sind, dass sie frei von höhengleichen 
Kreuzungen für Zu- und Abfahrt mit besonderen Anschlussstelen ausgestattet sind. 
Auch daraus lässt sich schließen, dass bei dem für die Versammlung beabsichtigten 
Straßenabschnitt eine Nutzung zu Kommunikationszwecken nicht miteingeschlossen 
ist. 
 
Bundesfernstraßen, so auch die BAB 8, sind wesentliche Elemente um die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten. Selbstredend ist dies nur der 
Fall, sofern diese voll funktionstüchtig sind. Die Funktionalität ist hingegen nur dann 
gewährleistet, wenn der Verkehr keinen Beeinträchtigungen unterliegt und ohne 
Einschränkungen fließen kann. Sofern das Argument, dass auch unplanbare Unfälle 
oder geplante Baumaßnahmen Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich zögen und 
bewerkstelligt werden können, weiß dies nicht zu überzeugen. Auch im Falle eines 
plötzlichen Unfallgeschehens oder einer Baustelle kann die Verkehrsbelastung nur 
insofern gestemmt werden, als dass adäquate Ausweich- bzw. Umfahrungsstrecken 
das Straßennetz ergänzen. Dass dies vorliegend jedoch nicht bzw. nur unzureichend 
gegeben ist, wurde bereits hinreichend dargelegt. Insofern ist berechtigterweise ein 
Erliegen des Straßenverkehrs, bedingt durch das dargelegte Verkehrsaufkommen und 
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die mangelnden Ausweichmöglichkeiten, zu erwarten. In besonderem Maße kommt 
hierbei die ebenfalls ausgeführte Gefahr von Auffahrunfällen bei 
Gesschwindigkeitsreduzierungen und Stauungen zum Tragen. 

 
Art. 2 Abs. 1 BayVersG definiert eine Versammlung darüber hinaus als eine 
Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, überwiegend 
auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder 
Kundgebung. Weiter ist daher auch zu berücksichtigen, dass eine Teilhabe Dritter an 
der Versammlung auf den extra für die Versammlung gesperrten Teilabschnitt der BAB 
8 weitgehend unmöglich ist. Der kommunikative Prozess mit Dritten und die Verfolgung 
eines Anliegens durch Meinungsaustausch treten damit bei der angezeigten 
Versammlung auf diesem Streckenabschnitt in den Hintergrund. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Behinderungen und Zwangswirkungen 
nur insoweit durch Art. 8 GG gerechtfertigt sind, wie sie sich als sozial-adäquate 
Nebenfolge einer rechtmäßigen Demonstration durch zumutbare Beschränkungen 
nicht vermeiden lassen. An dieser Voraussetzung fehlt es aber, wenn die Behinderung 
Dritter nicht nur als Nebenfolge in Kauf genommen, sondern beabsichtigt wird, um die 
Aufmerksamkeit für das Demonstrationsanliegen (z. B.: durch Straßensperrungen und 
deren Bekanntmachung in den Medien oder erhöhtes Medieninteresse und daraus 
resultierender Berichterstattung) zu steigern. Der Veranstalter teilte in seiner E-Mail 
vom 23.02.2023 um 22:12 Uhr mit, dass er sich bei Befahren der BAB 8 zwischen 
Augsburg Ost und Friedberg eine weitreichende mediale Aufmerksamkeit erhoffe, die 
geeignet ist, den Druck auf die Bundespolitik hinsichtlich des Themas ausreichend zu 
erhöhen. In seinen Augen könne dieses Ziel nur mit dem Befahren des angezeigten 
Teilabschnitts der BAB 8 suggeriert werden. Die damit unweigerlich einhergehenden 
umfassenden Gefahren wurden dem Veranstalter im Kooperationsgespräch desselben 
Tages unter Beisein der Polizei eindrücklich geschildert. Dieser war er sich somit 
vollumfänglich bewusst. Unter Zugrundliegen dieser Tatsachen geht die 
Versammlungsbehörde der Stadt Augsburg davon aus, dass von Seiten des 
Veranstalters diese massiven Gefahren für gewichtige Rechtsgüter Dritter, aber auch 
der Versammlungsteilnehmenden selbst, mindestens in Kauf genommen, wenn nicht 
sogar beabsichtigt werden, um die gewünschte mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. 
Dieser Umstand änderte sich auch nicht im Rahmen der telefonischen Anhörung am 
27.02.2023 als dem Veranstalter nach Vorliegen aller fachlicher Stellungnahmen die 
immensen Auswirkungen der Versammlung wie angezeigt geschildert wurden. Aus 
dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG geht keine 
Befugnis hervor, die öffentliche Aufmerksamkeit durch gezielte und absichtliche 
Behinderung zu steigern (vgl. BVerfG, U.v. 11.11.1986 - 1 BvR 713/83 u.a. - BVerfGE 
73, 206 <250 f.> = juris Rn. 89; B.v. 24.10.2001 ? 1 BvR 1190/90 ? BVerfGE 104, 92 
<108> = juris Rn. 54). Es wurde zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht, dass durch die 
Versammlung die Interaktion mit Dritten beabsichtigt wird. Vielmehr drängt sich der 
Eindruck auf, als dass das durch die Versammlung entstehende Foto – vermutlich von 
der Autobahnbrücke Neue Bergstraße – die Medienwirksamkeit massiv in den 
Vordergrund gestellt werden soll und maßgeblich leitend für die Motivation des 
Veranstalters ist.  

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die unter Ziff. 2.1. verfügte Route 
eine geeignete Ausweichmöglichkeit darstellt, die die konkreten Gefahren für Leben 
und Gesundheit sowie Eigentum der Versammlungsteilnehmenden selbst sowie 
unbeteiligter Dritter ausräumt. Selbiges trifft auf die Ausübung der Berufsfreiheit, der 
allgemeinen Handlungsfreiheit und die Sicherheit und Leichtigkeit unbeteiligter Dritter 
zu. Ein Sachbezug zwischen dem Protestgegenstand und der breiten Öffentlichkeit 
sowie den Verkehrsteilnehmenden auf der Bundesautobahn wird außerdem durch 
einen Verlauf mit Sicht- und Hörbezug entlang der BAB 8 auf einer Strecke von sechs 
Kilometern gewährleistet. 
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Nach sorgfältiger Abwägung kommt die Stadt Augsburg zu dem Schluss, dass das 
Recht auf uneingeschränkte Durchführung der Versammlung wie angezeigt in 
vorliegendem Einzelfall das sozial-adäquate Maß bei Weitem übersteigt. Aufgrund der 
Vielzahl der durch die Versammlung nachteilig Betroffenen und der konkreten 
Gefahren für die genannten gewichtigen Rechtsgüter unbeteiligter Dritter und der 
Versammlungsteilnehmenden selbst, muss die grundrechtliche Versammlungsfreiheit 
hinter dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, Eigentum, Berufsfreiheit, allgemeine 
Handlungsfreiheit sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, welcher 
im Falle einer Durchführung auf der BAB 8 erliegen würde, zurückstehen. Die 
getroffene Verfügung stellt zudem eine äußerst geringe Einschränkung dar. Es ist 
weiterhin eine räumliche Nähe zur Bundesautobahn 8, insbesondere durch das 
Überqueren dieser sowie zu den Adressaten des Versammlungsthemas gewährleistet. 
Auch die Öffentlichkeit kann von der Versammlung hinlänglich angesprochen werden 
und Notiz von ihr erlangen. Darüber hinaus wurde die Streckenführung lediglich in 
Bezug auf den Teilabschnitt auf der Bundesautobahn 8 geändert. Die verfügte Route 
entspricht zu Großteilen derselben wie angezeigt und stieß beim Veranstalter auf 
Interesse (vgl. E-Mail vom 23.02.2023). Bei den festgelegten Örtlichkeiten kann die 
Versammlung wie beschrieben in ausreichender, insbesondere in pressewirksamer 
Weise wahrgenommen und entsprechende Fotos mitsamt themenbezogener Inhalte 
gefertigt werden. 
 
Die angeordnete Beschränkung ist somit verhältnismäßig. 
 

 
IV. Kosten:  

Die Kostenfreiheit ergibt sich aus Art. 26 BayVersG.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg. 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Im Übrigen wird auf die gesetzlichen Bestimmungen des Bayerischen 

Versammlungsgesetzes hingewiesen. 
 
2. Dieser Bescheid stellt entsprechend dem geltenden Versammlungsrecht keine 

Genehmigung oder Erlaubnis der Versammlung und der damit verbundenen Aktivitäten, 
Kundgebungsmittel, etc. dar. Eine „Genehmigungsfiktion“ hat im Versammlungsrecht 
keine Grundlage. 

 
































































